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-Zl. 12.102/03-1 2/85 

Bundesgesetz vom •••••••••••••• , 
mit-de~ das Forstgesetz 1975 geändert wird 
(Foretgesetz-Noveile 1985) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Forstgesetz 1975, BGBl.Nr. 440, wird wie 
folgt geändert: 

1. Dem § 1 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: . 

. "Eine Grundfläche ist jedenfalls geeignet, eine dieser 
Wirkungen auszuüben, wenn sie mit forstlIchem Bewuchs 
bestockt und zu drei Zehnteln oder mehr überschirmt ist." 

2. § 1 Abs. 4 lit. c lautet: 

3. 

4. 

"c) forstlich nicht genutzte Strauchflächen mit Ausnahme 

§-1 

Md) 

§ 3 

-
solcher, die als Niederwald bewirtschaftet wurden 
oder die Schutzwald (§ 21) oder Bann-,vald (§ 30) 
sind," 

Abs. 4 lit. d lautet: 

Baumreihen, soweit es sich nicht um Windschutz-
anlagen (§ 2 Abs._ 3) handelt, sowie Baumgruppen 
der Flur bis zu einem Ausmaß von 200 m2 ,n 

samt überschrift lautet: 

-. 

in 
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"Wald im Verhältnis zum Grenz- und Grund­
steuerkataster 

. -

§ 3. (1) Ist eine Grundfläche (Grundstück oder Grund-
stücksteil) 1m Grenzkataster oder im GrUndsteu~rkataster 
der Benützungsart Wald zugeordnet und" wurde eine Rodungs­
bewil~i~~ng für diese Gru~dtläche nicht erteilt, so 
gilt sie-als Wald im Sinne d±eses"3undesgesetzes, solange 
die Behörde nicht festgestellt hat, daß es sich nicht um 
Wald handelt. 

(2) Die Behörde hat von al·len Bescheiden und mit diesen im. 

Zusammenhang. stehenden Plänen," die für die Eintrasuns 
der Benützungsart Wald im Grenzkataster oder 1m Grund­
st~uerkatas~er von Bedeutung sind, wie Rodungsbe1J1l1iguns 
und Bescheid üQ~r die Feststellung eines Grunds~cke8 
oder Grundstücksteiles als ~ald, nach Eintritt der Rechts­
kraft eine .':"us"fertigung dem Vermessungs&Clt zu überm! tteln. 

(3} Das 'l ermessüngs&l:1t "~at, wenn es anläBlich vonühe­
bun~en eiee And~rung in der Benützung·sart dald test­
gestellt hat, hievon der Behörde ~itteilung zu machen 
und geeignete Unterlagen zur Verfügung ~u stellen. 

(4)So!ern es sich um a~argemeinscha!";liche oder um 
mit Eintorstungsrechten belastete Grundstücke handelt, 
hat die Behörde von den ic A:S. 2 genannten Bescheiden 
auch der Agrar~ehörde ~it~eilung zu machen. 

(;) lird in.einer Katastralgemeinde das Verfahren zur 
allgemei~en Neuanlegung des Grenzkatasters eingeleitet, 
so hat-die Be~örde durch Kundmachung die Eigentümer 
der Grundstücke dieser Katas~ralgemeinde aufzufordern, 
in Zweifelsfällen in~erhalb einer besti~ten Frist 
Anträge nach § 5 ÄOs. 1 bei der Behörde einzubringen. 
Die Frist ist so zu bemessen, daß die Entscheidungen 
über diese Änträge im Verfahren zur allgemeinen Neuan­
legung des Grenzkatasters berücksichtigt werden können. 

f . 
• 
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Ist 1m Feststellungsverfahren ein Augenschein vor­
s.lÜ1ehmen, so ist er tunlichst gleichzeitig mit der 
Greuzverhandlung der Verm~ssungsbehörde (§ 24 des Ver­
messungsgesetzes) durchzufÜhren." 

5. Dem § 13 Abs. 1 wird angefügt: 

"Wo dies im Hinblick auf die standörtlicheti Verhält­
nisse (Höhenlage, Bodenbeschaffenheit, Klima und· 
Exposition). erforderlich ist, hat die Behörde zur Ver­
hinderung standortswidriger labiler Monokulturen und 
zur Schaffung naturnaher stabiler Bestände vorzuschrei­
ben, mit welchen Baumarten die Wiederbewaldung zu 
erfolgen hat. Ir 

6. Dem § 13 wird folgender Abs. 10 angefügt: 

"(10) Soweit der Bestand einer energiewirtschaftlichen 
Leitungsanlage den freien Be!Uchs -auf deren Trasse aus­
schließt, beginn!i die Wiederbewaldungsfrist mit dem 

- -
Ende jenes Kalenderja~es, in dem der Betrieb der Lei-
tungsanlage be·endet:.Urde, -und hat der zulet.zt Lei tungs­
berechtigte die Trassenfläche wiederzubewalden." 

7. Im § 14 Äbs. 5 lit. b tritt an die Stelle des Punktes 
das Wort "oder". Deo § 14 Abs. 5 wird folgendelit. c 
angefügt: 

"c) eine Ausnahmebewilligung nach § 81 Abs. 1 lit. 'b 
oder nach § 82 Abs. 3 lit. d erteilt wurde oder 
Fällungen gemäß § 85 oder § 86 zur~rrichtung einer 
energiewirtschaftlichenLeitungsanlage durchgefÜhrt 
werden. Die Behörde hat jedoch 1!aßnahmen vorzu­
schreiben, die zur Hintanhaltung nachteiliger Wir­
kungen f~r die umliegenden Wälder geeignet sind. 
Der Eigentümer des nachbarlichen Waldes hat gegen­
über dem ~rrichter der energiewirtschaftlichen 
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Leitungsanlage Anspruch auf Entschädigung für 
vermögensrechtliche Nachteile. Die ~estimmungen des 
Abs. 1, dritter bis sechster Satz, sind sinngemäß 
anzuwenden." • 

8. § 15 samt überschrift ,lautet: . 

"Waldteilung 

§ 15. (1) Die Teilung von Wald in Teilflächen, die 
nicht das für die Walderhaltung un~ eine zweckmäßige 
Waldbewirtschaftung erforderliche Mindestausmaß auf­
weisen, ist verboten. _ 

(2) Vom Teilungsverbot nach Abs. 1 ausgenommen sind 
Teilungen, auf die die Voraussetzungen des § 15 d.es 
Liegenschaftsteilung~gesetzes, BGB1.Nr. 3/1930, 
zutreffen. 

(3) Ferner hat in besonders begründeten Fällen, wie bei 
Trassenfjihrungen, die-Behörde -·unbeschaGlet sonstiger 
bundes- 'oder landesgesetzlich erforderlicher Voraus­
setzungen ~ mit Bescheid eine Ausnahme vom Teilungs­
verbot gemäß Abs. 1 zu bewilligen. 

(4) Die Landesgesetzgebung wird gemäß Art. 10 Abs. 2 B-VG 
ermächtigt, das hlindestausmaß'unter Berücksichtigung 
der örtlichen Verhältnisse sowie die Voraussetzungen 
für die Ausnahmen gemäß Abs. 3 festzusetzen. 1I 

9. Nach § 15 wird folgender § 15a samt überschrift ein­
gefügt: 

IIGrundbuchsrechtliche Bestimmungen 

-
§ 15a. (1) Das Grundbuchsgericht darf - mit Ausnahme 
der Fälle des § 15 Abs. 2 - die Teilung eines Grund­
stückes, das im Grenz- oder Grundsteuerkataster ganz 

., 
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oder teilweise die Benützungsart Wald 'aufweist, nur 
dann bewilligen oder anordnen, wenn eine Bescheinigung 
der Behörde vorliegt,'daß die Eint~agung nicht gegen 

,§ 15 verstößt. 

(2) Verstößt eine Grundbuchseintragung gegen § 15, 
dann kann dies'die Behörde von Amts wegen mit Bescheid 
feststellen. Auf Grund dieses Bescheides ist auf An­
trag dßr Behörde der frühere Grundbuchsstand wieder-­
herzustellen, ,soweit dadurch nicht bücherliehe Rechte 
dritter Personen berührt werden, die inzwischen auf 
Grund eines Rechtsgeschäftes erwirkt wurden. Der Antrag 
ist-nur innerhalb von drei Jahren nach der Grundbuchs­
eintragung zulässig. 

(3) Die Einleitung eines Verfahrens gemäß Abs.2 ist 
auf Antrag der Behörde im Grundbuch anzumerken. Die 
Anmerkung hat die Wirkung, daß bücherliehe Rechte, die 
nach der überreichung des AnmerkUngsa?trages erwirkt 
~ur~en, die, Wiederher,stel~ung des früheren Grundbuch­
standes nicht hindern." 

10. § 16 Abs. 2 lautet: 

n(2) Eine Waldverwüstung liegt vor, wenn durch Handlungen 
oder Unterlassungen 

a) die Produktionskraft des ~aldbodens wesentlich ge­
schwächt oder gänzlich vernichtet, 

b) der.Waldboden einer offenbaren Rutsch- oder Ab­
tragungsgefatr a~sgesetzt, 

c) die' rechtzeitige ~iederbewaldung unmöglich gemacht oder 

d) der Bewuchs offe~bar einer flächenhaften Gefährdung, 
insbesondere durch Wind, Schnee, wildlebende Tiere, 
Immissionen, ausgeno~en solche gemäß § 47, oder durch 
Ablagerung von Unrat (wie Müll, Gerümpel, Klärschlamm) 
ausgesetzt wird. Line Gefährdung ist dann flächenhaft, 
wenn die betroffene Fläche ein kindestausmaß von 0,5 ha, 
im Schutzwald von 0,2 ha, aufweist. n 
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11. De~ § 17 Abs. 2 wird angefügt: 

" Eilie Bewi·lligung zur Rodung von Schutz- oder Bannwald 
sowie zur Rodung von Waldboden in. einer Ge~einde, " 
deren Fläche zu weniger als 25 % bewaldet ist, darf 

.darüber hinaus nur erteilt" werden", wenn sichergestellt 
ist, daß in dem von der Rodung unmittelbar betroffenen 
Gebiet eine wirksame Ersatzaufforstung durchgeführt 
wird, durch die die entfallenden WirkUngen-des Waldes 
ersetzt werden." 

12. Dem § 17 wird folgender Abs. 5 angefügt; 

"(5) Vom Verbot der Rodung aus·genommen ist eine Neu-
"bewaldung gemäß § 4 .Abs. 1, wenn sie d-er Bewirtschaftung 
als Kurzumtrieb~wald dienen soll,dessen Umtriebszeit 
10 Jahre nicht übersteigt und diese beabsichtigte Be­
triebsform der Behörde binnen 10 Jahren, gerechnet ab 
~em Zeitpunkt der Aufforstung oder bevor der Bestand­
ein Durchschnittsalter von 10. Jahren "erreicht hät, 
. 
gemeldet wurde."-

13. § 18 Abs. 1 lautet: 

"(1) Die Rodungsbewilligung ist erforderlichenfalls 
an Bedingungen zu binden und mit Ai.~flägen zu versehen, 
durch welche gewährleistet ist, daß die Walderhaltung 
über das bewilligte Ausoa~ hinaus nicht beeinträchtigt 
wird. Insbesondere sind danach 

a) ein Zeitpunkt festzusetzen, zu dem die Rodungs­
bewilligung erlischt, wenn die Rodung nicht durch­
gefÜhrt wurde, 

b) die Gültigkeit der Bewilligung an die ausschließliche 
Verwendung der Fläche zum beantragten Zweck zu binden 
und 

c) Maßnahmen vorzuschreiben, die zur Hintanha~tung nach­
teiliger Wirkungen für die umliegenden Wälder oder zum 
Ausgleich.des Verlustes an Waldfläche (Ersatzaufforstung) 
geeignet sind." 
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a) sämtliche Bestimmungen dieses Bundesgesetzes für­
befristete Rodungen ab dem Ablauf der Befristung, 

b) die Bestimmungen des IV. Abschnittes und der §§ 172 
und 174 für alle Rodungen bis zur Entfernung des 
Bewuchses." 

15. § 19 Abs. 3 bis 10 lauten: 

"(3) Dem Antrag, der das genaue Ausmaß der zur Rodung 
beantragten Fläche zu enthalten hat, sind ein Grund-

-
buchs aus zug , der nicht älter als drei Monate sein darf, 
ein Auszug aus dem-Grundstücksverzeichnis, der das von 
- -

der beabsichtigten Rodung betroffene Grundstück be-
trifft, und ein Lageplan anzuschließen. Der Lageplan, 
dessen Maßstab nicht kleiner sein darf als der Maßstab -

ger ~atastralmappe, ist in dreifacher Ausfertigung, 
- -

in- den Fällen des § 20 Abs. 1 in vierfacher Ausfertigung, 
vorzulegen; von diesen Ausfertigungen hat die Behörde 
eine dem Vermessungsamt, im Falle des § 20 Abs. 1 eine 
weitere der Agrarbehörde zu übermitteln. Im Antrag sind 
~eiters die Bigentümer nachbarlich angrenzender Grund­
stücke (Anrainer) anzuführen. 

(4) Anstelle von Grundbuchsauszügen und Auszügen aus 
dem Grundstücksverzeichniskann auch ein Verzeichnis 
der zur Rodung beantragten Grundstücke, beinhaltend 
deren Gesamtfläche, und die beans~ruchte Fläche, sowie 
deren Eigentümer, unter gleichzeitiger Anführung von 
Rechten, die auf den zur Rodung beantragten Flächen 
lasten, treten. Dieses Verzeichnis ist im Falle des 
§ 19 Abs. 2 lit. c von der Agrarbehörde und in den 
übrigen Fällen von einer mit öffentlichem Glauben ver­
sehenen Person zu bestätigen. 
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<5L Parteien im Sinne des § 8 AVG 1950 sind: 
-

a) die Berechtigten gemäß Abs. 21m Umfang ihres 
Antragsrechtes ,. 

b) der an der zur Rodung beantragten·Waldfläche ding­
lich Berechtigte, 

c) der Bergbauberechtigte, soweit er auf der zur 
Rodung beantta~ten Waldfläche nach den bergrecht­
lichen Vorschriften zum Aufsuchen oder Gewinnen 
bergfreier oder bundeseigener mineralischer Roh­
stoffe befugt rst, 

d) de~ Eigentümer und der dinglich Berechtigte der an 
die zur Rodung beantragten Waldfläche unmittelbar 
angrenzenden und der im § 14 Abs. 3, zweiter Halb­
satz, umschriebenen Waldflächen. 

(6) Im Rodungsverfahren sind 

a) die Gemeinde, in der die zur Rodung beantragte~Fläche 
li~gt, zur Wahrnehmung von ört-lichen -öffentlichen 
Interessen und 

b) die Behörden und Dienststellen, die in diesem Verfahren 
zur Wahrnehmung sonstiger öffentlicher Interessen 
berufen sind, 

zu hören. Das Rec~t auf Anhcrung gemäß lit. a wird 
von den Gemeinden im eigenen ",'v·irkungsbereich wahr­
genommen. 

. 
(7) Vor der Entscheidung über den Rodungsantrag ist 
eine mündliche Verhandlung an Ort und Stelle durchzu­
führen. 

(8) Werden im Verfar~en zivilrecht liehe Einwendungen 
erhoben, so hat die Behörde auf eine gütliche Einigung 
der Parteien hinzuwirken. Kommt eine solche nicht zu~ 
stande, ~o hat die ~ehörde in ihrer Entscheidung über 
den Rodungsantrag die Farteien unter ausdrücklicher 
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An!ührung der durch den Bescheid nicht erledigten 
_ z1'Y1lrechtlichen Einwendungen zur Austragung derselben 

auf den Ziv1lrechtsweg zu verweisen. 

(9) Wird auf Grund eines Antrages" gemäß Ab_s. 2 lit. b, 
d und e eine Rodungsbewilligung erteilt, so darf die 
Rodung erst durchgeführt werden, wenn derjenige, zu 
dessen Gunsten die Rodungsbewilligung erteilt worden 
ist, das Eigentumsrecht oder "ein sonstiges, dem Rodungs­
zweck entsprechendes Verfügungsrecht an der zur Rodung 
bewilligten Waldfläche erworben_hat. 

(10) Bescheide, mit denen eine Bewilligung zu einer 
Rodung erteilt-wird-, sind auch dann zu begründen, wenn 
damit dem Antrag vollinhaltlich Rechnung getragen wird." 

16. Im § 22 Abs, 4 li~. c tritt an die Stelle des Punktes 
ein Beistrich. Dem § 22 Abs. 4 wird folgende lit~ d 
angefügt: 

"d) bestimmte Nutzüngsmethoden verboten sind. 1I 

17. § 26 Abs. 2 erster Satz lautet: 

"(2) Die .Landesgesetzgebung wird ferner gemäß Art. 10 
Abs. 2 B-VG ermächtigt, unbeschadet der Vorschriften 
in den Angelegenheiten der Bodenreform (Art. 12 Abs. 1 

Z 3 B-VG) näher zu regeln:" 

18. § 30 Abs. 2 lautet: 

n(2) Zur AntragsteIlung sind berechtigt: 

ä) der Waldeigentümer, 

b) das Land vom Standpunkt der Landesraumplanung, 

c) darüber hinaus hinsichtlich der Bannzwecke gemäß 
§ 27 Abs. 2 
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1 y lit. abis d: 

alle physischen oder juristischen Personen, die ein 
rechtliches Interesse an der Bannlegung nach­
zuweisen vermö'gen, 

2. lit. a überdies: 

Dienststellen 'gemäß § 102 Abs. 1, 

3. li t. e: 

der Erhalter der Verkehrsanlage oder der energie-
. 

wirtschaftlichen Leitungsanlage, 

4. 11 t. f: 

der Bundesminister für Landesverteidigung." 

19. § 34 Abs. 2 lautet: 

"(2) Befristete Sperren sind nur für die Dauer von 
längstens fünf Jahren und ~ür folgende Flächen zulässig: 

a) Baustellen ·von Brin~ng'sanlagen und anderen forst­
betrieblichen Hoch- und Tiefbauten; 

b) Gefährdungsbereiche der Holzfällung und -bringung 
bis zur Abfuhrstelle auf die Dauer der Holzernte­
arbeiten; 

c) Waldfläc~en, in denen durch atmos;~ärische Einwirkun­
gen Stämme in gröEerer Anzahl ge'Norfen oder ge­
brochen wurden und noch nicht aufgearbeitet sind, 
bis zur Beendigung der ~ufarbeitung; 

d) Waldflächen, in denen Forstschädlinge bekämpft werden, 
solange es der Bekämpfungszweck erfordert; 

e) Wildwintergatter , die dem Schutz des ';ialdes vor ':iild­
schäden cienen, soweit ihr Ausmaß bei einem Jagd­
gebiet bis zu 8~0 ha 25 ha und bei einem Jagdgebiet 
über 800 ha 3 ~o dieser Fläche nicht übersteigt; 
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t) Waldflächen, wenn und solange sie wissenschaftlichen 
Zwecken dienen und diese ohne Sperre nicht erreicht 
'werden können." 

20. § 34 Abs. 4 lautet: 

"(4) Beabsichtigt der Waldeigent'Ümer aus den Grinden 
der Abs. 2 oder 3 eine Sperre von Waldflächen, deren 
Ausmaß 5 ha überste.igt,oder aus den GrÜnden·des Abs. 2 
eine befristete Sperre von Waldflächen, deren Dauer 
vier Monate übersteigt, so hat e~ hiefür bei der Behörde 
die Bewilligung zu beantragen. In dem Antrag, dem eine 
Lageskizze anzuschließen ist, sind die Grundstücks­
nummer, der Sperrgrund und die beabsichtigte Dauer der 
Sperre anzugebe~. Dem Antrag ist stattzugeben, wenn 
dies zur Erreichung des Zweckes der Sperre unumgänglich 
erforderlich ist." 

21. § 34- Abs. 5 zweiter und dritter Satz lautet: 

"Flächen, hinsichtlich derer_ eine Kundmachung näch 
§ 41 Abs. 3 erlassen worden ist, bedürfen keiner Kenn­
zeichnung. Flächen gemäß § 33 Abs. 2 lit. c nur dann, 
wenn deutlich gemacht werden soll, daß das Betretungs­
verbot auch im Zusammenhang mit der Ausübung des 
Wintersprotes gilt." 

22. § 34 Abs. 6 lautet: 

11(6) Die Kennzeichnung gemäß Abs. 5 ist mittels Hin­
weistafeln an jenen Stellen, wo öffentliche Straßen und 
Wege, markierte Wege, Güterwege und Forststraßen so­
wie Schiabfahrten, Schirouten und Loipen in die zu 
kennzeichnende gesperrte Fläche führen oder an diese 
unmittelbar angrenzen, anzubringen." 
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23. § ~ ~bs. 10 zweiter und dritter Satz lautet: 

"Bei befristeten Sperren ist auf oder unter der 
Hinweistafel Beginn und Ende der Sperre ersichtlich zu 
machen. Wenn mit Gefahren durch Waldarbeit zu rechnen 
ist, ~st auf den Hinweistafeln darauf besonders zu 
verweisen." 

24. "Die überschrift zu § 36 laut et : 

"Erklärung zum Erholungswald" 

25. §36 Abs. 4 und 5 lautet: 

"(4) Ist Wald gemäß Abs. 3 zum Erholungswald erklärt 
und im Waldentwicklungsplan ausge"wiesen, so hat die 
Behörde auf Antrag des ';JaldeigentÜlners oder eines An­
tragsberechtigten gemäß Abs. 2 lit. abis d, sofern 

- " 

dieser dieZustimmungserklärung-des Wald eigentümers 
nachweist, zur Schaffung und Benützung von Sestaltungs­
einrichtungen (Ahs. 5) 

a) Rodungen, insbesondere befristete Rodungen (§ 18), 

b) Ausnahmen vom Verbot der Fällung hiebsunreifer 
Hochwaldbestände (§ 81), 

c) Ausn~hmen von den Bestimmungen der ~~ 13 ~bs. 1, 
33 Abs. 2 lit. c, 40 Abs. 3 und der nach § 45 Abs. 2 
zu erlassenden Verordnung 

zu bewilligen, wenn und soweit dadurch die Erholungs­
wirkung des Waldes erhöht und das öffentliche Interesse 
an der Schutz- und ~'lohlfahrtswirkung des Waldes nicht 
beeinträchtigt wird. 

(5) Gestaltungseinrichtungen im Sinne des Abs. 4 sind 
insbesondere Parkplätze, Spiel- und Lagerwiesen, Sitz­
gelegenheiten, . ..-ander-, Radfahr- und Reitwege, Hütten 
oder sonstige Baulichkeiten für den Erholungsverkehr, 
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Tiergehege, Waldlehr- und -sportpfade und Sport­
einrichtungen, wenn durch Art und Ausmaß der Gestal­
tungseinrichtung der Waldcharakter möglichst- gewa~t 

bleibt." 

26. § 46 samt Überschrift lautet: 

"Forstpflanzenschutz 

§ 46. (1) Die Bestimmungen des 11. und 111. Teiles 
sowie des § 18 des Pflanzenschutzgesetzes~ BGBI.Nr. 
124/1948, finden auf forstliche Kulturen nach Maßgabe 
folgender Bestimmungen Anwendung: 

a) Die Bestimmungen haben den Schutz forstlicher 
. Kulturen sowie ihrer Erzeugnisse gegen Pflanzen­
kXankheiten und tierische oder pflanzliche Schäd­
linge, einschließlich des Schutzes vor Schädlingen 

- -
durch jagdbare Tiere, durch chemische pder biologische 
~ittel,- zum Gegenstand; 

b) bei der -im 11. Teil des Pflanzenschutzgesetzes 
. vorgeschriebenen Beurteilung der Zulässigkeit der 
Ein-, Durch- und Ausfuhr von Pflanzen, Pflanzen­
erzeugnissen und sonstigen Gegenständen, die Krank­
heitsträger sein oder einen Schädling verbreiten 
können, hat die Bundesanstalt für Pflanzenschutz in 
Wien in den Fällen, die auch für die Waldkultur 
von Bedeutung sind, in geeigneter Weise das Einver­
nehmen mit der Forstlichen Bundesversuchsanstalt in 
Wien herzustellen; 

c) die Forstliche Bundesversuchsanstalt in Wien tritt, 
soweit im 111. Teil des Pflanzenschutzgesetzes die 
Zuständigkeit der 3undesanstalt für Pflanzenschutz 
in Wien festgelegt ist, an deren Stelle. Die Führung 
des Registers der zugelassenen Pflanzenschutzmittel 
obliegt jedGch auch für den forstlichen Bereich der 
Bundesanstalt für Pflanzenschutz in Wien. 

137/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)14 von 124

www.parlament.gv.at



- 14 -

(2}Die Besti~ungen des Bundesgesetzes vom 5. April 1962, 
BGB1.Nr. 115, über Maßnahmen zum Schutze des Waldes 
anläßlich der Ein- und Durchfuhr von Holz, bleiben 
u.nberül.irt-. " 

27. § 48 lautet: 

"§ 48. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
hat im Ernvernehmen mit den Bundesministern für Ge­
sundheit und Umweltschutz, für Handel, Gewerbe und 
Industri~, für Verkehr sowie für Bauten und Technik 
durch Verordnung 

a) die die forstschädliche Luftverunreinigung bewirkenden 
Stoffe (Emissionssto~fe) zu bezeichnen, 

b) jene Höchstanteile dieser Stoffe festzusetzeh, die 
nach dem Stande _der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
und der Erfahrung noch nicht zJl einer der Schadens­
anfälligkeit des- Bewuchses entsprechenden Gefährdung 
der Waldkultur führen (Immissionsgrenzwerte), 

c) die Art der Feststellung 

1. des Anteiles dieser Stoffe an der Luft und am 
Bewuchs sowie 

c. des Beitrages einzelner oder mehrerer Emissions­
quellen zu einer Gefährdung der Waldkultur 

zu regeln, 

d) die anläßlich von Erhebungen über forstschädliche 
Luftverunreinigungen für eine Einsichtnahme in Be­
tracht kommenden Unterlagen (§ 52 Abs. 2) zu bezeichnen 
und die Dauer deren Aufbewahrung zu bestimmen, 

e) die Arten der Anlagen, die nach dem Stande der wissen­
schaftlichen Erkenntnisse und der Erfahrung forst­
schädliche Luftverunreinigungen verursachen, zu bestimmen. I 
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28. § 59 samt Überschrift lautet: 

"Forstliche Bringungsanlagen 

(1) Forstliche Bringungsanlagen im Sinne dieses Bundes­
gesetzes (kurz Bringungsanlagen genannt) sind Forst­
straßen (AbB .• 2), Schlepperwege (Abs. 3), Waldbahnen 

_ (Abs. 4) und forstliche Materialseilbahnen (Abs. 5). 

(2) Eine Forststraße ist eine für den Verkehr von Kraft­
fahrzeugen und Fuhrwerken bestimmte, nichtöffentliche 
Straße samt den in ihrem Zuge befindlichen dazugehöri-
gen Bauwerken, die der Bringung und dem wirtschaft­
lichen Verkehr innerhalb der Wälder sowie der Verbindung 
zum öffentlichen Verkehrsnetz dient. 

(3) Ein Schlepperweg ist ein für die Bringung be­
stimmter "Veg, für den Waldboden oder Bewuchs in unerheb­
lichem Ausmaß beansprucht wird-, für· den keine baulichen 
Anlagen erforderlich_sind und dernutzungsori~ntiert 
zeitlich begrenit hergestellt wird. 

(4) Eine Waldbahn ist eine 3chienenbahn ohne öffent­
lichen oder beschränkt öffentlichen Verkehr (§§ 9 und 

_ 51 Abs. 4 des Eisenbahngesetzes, BGB1.Nr. 60/1957), 
die Bestandteil eines lcrstbe~rie~es ist und vorwiegend 
der Bringung ~ient. 

(5) Eine forstliche ~aterialseilbahn ist eine der 
.Bringung dienende Seilför1eranlage mit rragseil ohne 
beschränkt öffentlichen Verkehr." 

29. Dem § 60 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) Der :i3undesminister für Land- und Forstwirtschaft 
hat durch Verordnung nähere Vorschriften über die 
Planung, Lrric~tung und ~rhaltung von Bringungsanlagen 
zu erlassen, soweit dies zur Lrhaltung des Waldes oder 
seines gesunden ökologischen Zustandes geboten ist. 
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-_. 
Insbesondere kann er Regelungen über Bauweise, Massen-
aus,gleich, Deponie , Trassenbreite; höchstzulässige Stei­
gungen, Ausführung der berg- und talseitigen Böschungen, 
Böschungsbegrünung, Wasserableitung und Befestigung 
der Fahrbahn treffen." 

;0. Dem § 61 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) Der Bauweroer, die für die Bauallfsicht befugten 
Fachkräfte und die mit der Durchführung des-Baues Be­
auftragten haben die Bestimmungen üb_er forstliche 
Bringungsanlagen einzuhalten. Sie_haben sich vor Beginn 
der Arbeiten zu unt~rrichten, ob und zutreffendenfalls 
unter welchen Bedingungen und Auflagen die Errichtung 
der Bringungsanlage zulässig ist. tI 

;1. Die §§ 62 bis 64a samt-Überschriften lauten: 

IIForststraßen 

§ 62. (1) Die ~bsicht, eine ForststraBe zu errichten, 
hat der Bauwerber spätestens 8 Wochen vor dem beab­
sichtigten Baubeginn (wie Trassenfreihieb, Erdarbeiten) 
der Behörde zu melden. Die ~eldung nat alle für die Be-

-
urteilung des Frojektes' im Sinne des Abs. 2 notwendigen 
Angaben zu enthalten, insbesondere die Namen der mit 
der Planung und Bauaufsicht (§ 61) betrauten befugten 
Fachkräfte, den beabsichtigten Baubeginn und die 
voraussichtliche Baudauer. Der Meldung ist ein tech­
nischer Bericht samt maßstabgerechter Lageskizze, ein 
Verzeichnis der beanspruchten sowie der durch die 
Forststraße in der forstlichen Nutzung-oder Produktions­
kraft beeinflußten Grundstücke und deren Eigentümer 
anzuschli eBen •. 

(2) Die Behörde hat auf Grund der gemachten Angaben 
und vorgelegten Unterlagen sowie einer allenfalls 
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erforderlichen Erhebung an Ort und Stelle innerhalb 
von 8 Wochen mit Bescheid entweder festzustellen,. ob 

a) die Errichtung der Forststraße bei plangemäßer 
Ausführung zur Kenntnis genommen wird oder 

b) deren Errichtung und Inbetriebnahme einer Bewilli-
gung bedarf. 

(3) Verhindern die Witterungsverhältnisse die Vornahme 
allenfalls erforderlicher Erhebungen an Ort und Stelle, 
so darf die Behörde die achtwöchige Frist bis zum 
voraussichtlichen Wegfallen de;, Verhinderung verlängern. 
Hievon ist der Antragstel~eI; durch Bescheid in Kennt­
nis zu setzen. 

(4) Die Behörde hat mit Bescheid festzustellen, daß die 
Errichtung der Forststraße bei plangemäßer Ausführung 
zur Kenntnis genqmmen wird, wenn 

a) die Forststraße den in den §§ 60, 63 Abs. 2 lit. b 
und allenfalls auch 22 Abs. 1 geregelten Erforder­
nissen entspricht, 

b) die Interessen der Wildbach- und Lawinenverbauung 
nicht beeinträchtigt werden oder die Einha~tung· 
der Vorschreibungen im Bannlegungsbescheid gewähr­
leistet erscheint, 

c) die öffentlichen Interessen der Landesverteidigung, 
der Eisenbahnverwaltung, des Bergbaues, der Post­
und Telegraphenverwaltung, der öffentlichen Straßen 
und der Elektrizitätsunternehmungen nicht beein­
trächtigt werden, 

d) für den Fall, daß Liegenschaften durch die Forst­
straße in Nutzung oder Produktionskraft beeinflußt 

. werden., die Zustimmung der Eigentümer dieser Liegen­
schaften heigebracht wird. 

(5) Liegt eine der im Abs. 4 genannten Voraussetzungen 
nicht vor, hat die Behörde festzustellen, daß die 
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Errichtung und Inbetriebnahme einer Forststraße 
einer Bewilligung bedarf. Das Bewilligungsverfahren 
für die Errichtung-wird äb Rechtskraft dieses Be-
scheides anhängig. Die Bestimmungen der §§ 64 und 65 
finden sinngemäß Anwendung. Auf die im Abs. 4 lit_. bund c 
genannten Interessen ist Bedacht zu nehmen. 

Schlepperwege 

§ 6;. Die Herstellung von Schlepperwegen hat der 
Waldeigentümer spätestens eine Woche vor Beginn der 
Arbeiten der Behörde zu melden. Die Meldung hat Angaben 
über das_Vorhaben, über den Beginn der Arbeiten sowie 
allenfalls über den Bringungsunternehmer zu enthalten. 
Der Meldung ist eine Lageskizz~ anzuschließen. 

Sonstige Bringungsanlagen 

§ -64. (1) Einer Bewilligung der Behörde (Errichtungs­
bewilligung; bedarf die Errichtung folgender Bringungs­
anlagen: 

a) Waldbahnen, 

b) ortsfeste forstliche ~iLaterialsei lbahnen, 

c) nicht ortsfeste forstliche Materialseilbahnen, wenn 
sie ortsfeste forstlicte Materialseilbahnen kreuzen 
oder fremde Liegenschaften gefährden könnten oder 
wenn öffentliche Interessen berütrt werden. 

(2) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die Bringungs­
anlage so geplant ist, daß 

a) sie den Bestimmungen des §60, gegebenenfalls auch 
jenen des § 22 ~bs. 1, entspricht, 

b) sie unter Bedachtnahme auf die besonderen Verhältnisse 
im Wald nach den forstlichen Erkenntnissen un­
bedenklich ist, 

c) sie vom St-andpunkt der Betriebssicherheit aus un­
bedenklich ist. 
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(3) In der Errichtungsbewilligung sind die vom Stand­
punkt der Sicherheit und Ordnung des Betriebes der 

. -
Anlage und die zur Wahrung öffentlicher Interessen 
oder fremder Rechte erforderlichen Vorkeh~ngen-vor­
zuschreiben. 

(4) Die Bringungsanlagen bedürfen auch zu ihrer Inbetrieb­
nahme einer Bewilligung. Diese ist zu erteilen, wenn 
die Anlage gemäß der Errichtungsbewilligung ausgeführt 
wurden. 

Bewilligungsverfahren 

- § 64a. (1) Der Antrag auf Erteilung einer·Errichtungs­
bewilligung hat alle für die Einleitung des Verfahrens 
notwendigen Angaben, -insbesondere. über den beabsichtigten 

-
Baubeginn sowie über die voraussichtliche Baudauer, 
zu enthalten. Dem Antrag ist ein technischer Bericht 
samt maßstabgerechtem Lageplan in zweifacher. Ausfertigung 

·aqzuschließen. 

(2) Dem Verfahren sind als Partei auch die Eigentümer 
solcher Liegenschaften beizuziehen, die durch die 
Bringungsanlage in Nutzung oder Produktionskraft be­
einflußt werden können. Soweit eine Bringungsanlage über 
eine Bergbauanlage oder unmittelbar an dieser entlang 
geführt werden soll, ist auch der Bergbauberechtigte 
dem Verfahren als Partei beizuziehen. 

(3) Werden gegen ein Bauvorhaben, gegen das sonst kein 
Anstand Obwaltet, zivilrechtliche Einwendungen er­
hoben, so hat die Behörde auf eine gütliche Einigung 
der Parteien hinzuwirken. Kommt eine solche nicht zu­
stande, so hat die Behörde in ihrer Entscheidung über 
den Antrag die Parteien unter-ausdrücklicher Anführung 
der durch den Bescheid nicht erledigten zivilrecht­
lichen Einwendungen zur Äustragung derselben auf den 
Zivilrechtsweg zu verweisen. 

137/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)20 von 124

www.parlament.gv.at



<t\ 
-\ 

- 20 -

'\ 

\ .. 
(4) In der Errichtungsbewilligung ist für die Fertig­
stellung der Bringungsanlage eine ffrist vorzuschreiben. 
~iese ist von der Behörde auf begründeten Antrag·zu 

ver längern •. 

(5) Die Betriebsbewilligung gemäß § 64 Abs. 4 hat der 
Waldeigentümer spätestens vier Wochen vor der beab- . 
sichtigten Benützung der-Bringungsanlage bei der Behörde 
zu beantragen. Im Antrag ist die Geschäftszahl des 
Bescheides über die Errichtungsbewilligung anzugeben." 

32. §·80 Abs. 2 erster Satz lautet: 

"(2) Das pflegliche Ausmaß im Sinne des Abs. 1 wird 
überschritten, wenn nach der Einzelstammentnahme weniger 
als sechs Zehntel der vollen überschirmung zurück­
bleiben würde." 

73. § 8Q Abs.- 5 zweiter Satz lautet: 

"Wurde ein solcher festgesetzt, ist.er für die Beurtei­
lung des Zutreffens der Vorä~ssetzungen gemäß §- 81 
Abs. 1 lit. d jedenfalls anzuwenden." 

34. Im § 80 Abs. 6 lit. d trit~ an die Stelle des Punktes 
ein Beistrich. Dem Abs. 6 wird folgende lit. e ari­
gefügt: 

"e) in Kurzumtriebswiildern "17 bs 5" I ... ~ • • 

35. § 81 Abs. 1 lit. blautet: 

"b) Trassenaufhiebe zum Zwecke der Zrricttung und für 
die Dauer des recttmäßigen Betriebes einer energie­
wirtschaftlichen :"eitungsanlage erforderlich sind," 

36. § 81 Abs. 7 lautet: 

"(7) Eine Be'.villigung gemäß .dos. 1 ist nicht erforder­
lich für Fälle gemäß ~bs. 1 lit. c, wenn die beabsichtigte 
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Fällung in einem Förderungsvertrag als Teil eines 
-~örderungsproJektes gemäß § 142 Abs. 2 lit. b Z.1 
vorgesehen is~." 

37. Dem § 82 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) Vom Verbot des Abs. 1 sind Kahlhiebe und Großkahl­
hiebe in Kurzumtriebswäldern gemäß § 17 Abs. 5 aus-

. genommen ... 

38. § 86 Abs. 1 lit. d und e lautet: 

_nd) Fällungen in Kurzumtriebswäldern gemäß § 17 

Abs. 5, 

e) alle sonstigen Fällungen, soweit auf. sie nicht 
§ 85 Abs. 1 anzuwenden ist." 

39. Dem § 92 wird folgender Ab~. 3 angefügt: 

.. (3) In. den Fälle.n de~ § 81 Abs. 1 lit. b erlischt die 
Geltungsdauer der Ausnahme'pewilligung mit Ende des· 
rechtmäßigen· Betriebes der ener·giewirtschaftlichen 
Leitungsanlage." 

40. § -93 Abs. 4 lautet: 

n(4) Zur '::'rstellung von Fällungsplänen sind 

a) Forstwirte der Behörden und der Landwirtschaftskammern 
im Rahmen ihres sachlichen und örtlichen Dienst­
bereiches, 

b)- Agrarbehörden innerhalb ihres Wirkungsbereiches, 

c) Fo~stwirte von Waldeigentümervereinigungen im Rahmen 
der für diese vorgesehenen Tätigkeiten und 

d) leitende Forstorgane von Forstbetrieben für diese 
Betriebe 

befugt. Die Befugnisse der Ziviltechniker für Forst­
wirtschaft nach dem Ziviltechnikergesetz bleiben un­
berührt." 
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41. § 100 Abs. 1 erster Satzteil la~tet: 

"(1) Soweit es zur Abwehr von Vlildbach- und Lawinen­
gefahren erforderlic~ erschei~t, hat die Behörde nach 
Anhörung der Dienststelle (§ 102 Abs. 1? oder über 
deren Vorschlag in Einzugsgebieten von Wildbächen 
oder Lawinen ·n 

• • • 

42. § 101 Abs. 2 lit. d lautet: -

"d) die Beschränkung der Bringung gemäß Abs. 4," 

43. § 101 Abs. 4 zweiter Satz - lautet: 

"Diese ist, -erforderlichenfalls unter Vorschreibung von 
Bedingungen und Auflagen, zu erteilen, wenn gewähr­
leistet ist, daß die Bringung unter Einhaltung der 
Bestimmungen des § 58 Abs. 3 durchgeführt wird und 
Auswirkungen im Sinne des § 60 Abs. 2 nicht zu be­
fürchten sind." 

44. Dem § 101 Abs. 5 wird folgender Satz angefügt: 
-

"Hiebei hat sie Parteistellung. 11. 

45. Die überschrift zu § 102 lautet: 

"Organisation und Aufgaben der -Dienststellen" 

46. § 102 Abs. 5 lit. a lautet: 

"a) die Projektierung und Durchführung von Maßnahmen, 
einschließlich solcher zum Schutze und zur Hebung 
der oberen "Naldgrenze, gemäß den Bestimmungen dieses 
Abschnittes und des Gesetzes vom 30. Juni 1884, 
RGBl.Nr. 117, in der Fassung der 'Nasserrechtsnovelle 
1959, BGB1.Nr. 54, und jener Maßnahmen, wie sie im 
§ 7 Abs. 1 des :.'Jasserbautenförderungsgesetzes, 
BGBl.Nr. 34/1948, in der Fassung der Novelle 
BGBl.Nr. 565/1979 aufgezählt sind." 
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47. § 105 Abs. 1 lit. a lautet: 

.~~) der Forstassistent die erfolgre'iche Voilendung der 
Diplomstudien, des Studienzweiges Forstwirtschaft" 
oder Wildbach- und Lawine~verbauung der Studien­
richtung Forst- und Holzwirtschaft an der Universität 
für Bodenkultur Wien;u 

-48. § 106 Abs. 2 lautet: 

"(2) Der Bundesminister für Land.- und Forstwirtschaft 
hat beim Bundesminister~um für Land- und Forstwirt­
schaft eine Staatsprü!ungskommission für den Höheren 
Forstdienst.einzurichten und hiezu auf die Dauer von 
fünf Jahren zwölf Forstwirte und vier rechtskundige 
Personen als Prüfungskommissäre zu bestellen. Vor­
sitzender der Staatsprüfungskommission ist der ,Leiter 
der Forstsektion des Bundesministeriums für Land­
und Forstwirtschaft oder der von ihm namhaft gemachte 
Stellvertreter. Zu_ prüfen ist- in einem _Prüf~ungssenat 

-
unter der i..ei tung,des Vorsitzenden oder seines V_er-
treters von diesem und vier weiteren Prüfungskommis- ' 
sären, von denen drei Forstwirte und einer rechts­
kundig sein müssen. Von den drei Forstwirten muß 
einer als leitendes Forstorgan tätig oder tätig ge­
wesen sein, die übrigen müssen über eine mindestens 
zehnjährige, nach Ablegung i~rer Staatsprüfung er­
worbene, einschlägige Berufserfahrung verfügen. Wenn 
es die Zahl der Kandidaten erfordert, können auch 
zwei Prüfungssenate unter der Leitung eines Vor­
sitzenden die Prüfung abhalten. Die Einberufung der 
Prüfungskommissäre für die jeweilige ~rüfung ob­
liegt dem Vorsitzenden. Die Staatspr~ung kann in 
RDrm von Einzelprüfungen abgehalten werden." 
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49. § 106 Abs. 3 lit. abis clauten: 

"a) die erfolgreiche Vollendung der Diplomstudien 
des Studienzweiges Forstwirtschaft oder Wild­
bach- und Lawinenverbauung der Studienrichtung 
rürForst- und Holzwirtschaft an der Universität 
für Bodenkultur Wien; 

b) die Ablegung von Einzelprüfungen und den Besuch 
von Vorlesungen~ die nicht als Vor- oder Diplom­
prüfungsfächer des normalen Studienganges vor­
gesehen sind, aber rür den höheren Forstdien~t 
belangreiche Wissens,gebiete zum Gegenständ haben. 
Die Einzelprüfungen und Vorlesungen werden vom 
Bundesminister rür Land- und Fcrstwirtschaft 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister rür-­
Wissenschaft und Forschung durch Verordnung be­
stimmt; 

c) eine mind-es-tens dreijährige präktische Tätig­
keit nach Vollendung des Universitätsstudiums 
unter Leitung eines Forstwirtes (§ 105 Abs. 1 
li t. c);" 

50. § 107 Abs. 2 lautet: 

"(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft hat beim Bundesministerium rür Land- und 
Forstwirtschaft eine Staatsprüfungskommissiön für 
den Försterdienst einzurichten und hiezu auf die 
Dauer von rünf Jahren zehn Forstwirte, fünf Förster 
und vier rechtskundige Personen als Prüfungs­
kommissäre zu bestellen. Vorsitzender d-er Staats­
prüfungskommission ist der Leiter der Forstsektion 
des Bundesministeriums rür Land- und Forstwirt­
schaft oder der von ihm namhaft gemachte Stell-
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Tertreter. Zu prüfen ist in einem Prüfungssenat 
von diesem und vier weiteren Prü!ungskommissären,_ 
von denen zwei Forstwirte, einer Förster und efner 
rechtskundig_sein müssen. Von den drei forstlichen 
Prüfungskommissären muß einer als leitendes Forst­
organ tätig oder tätig gewesen sein, die übrigen 
müssen über eine mindestens zehnjährige, nach 
Ablegung ihrer Staatsprüfung erworbene, einschlägige 
Berufserfahrung verfügen. Wenn es die Zahl der 
Kandidaten erfordert, können auch zwei Prüfungs­
senate unter der Leitung eines Vorsitzenden. die 
Prüfung abhalten. Die Einberufung der Prüfungs kom­
missäre für die jeweilige Prüfung obliegt dem Vor­
sitzenden. Die Staatsprüfung ·kann in Form von Ein­
zelprüfungen abgehalten werden. 11 

51. § 107 Abs. 3 lit. a lautet: 

11~) den erfolgreichen Abschluß einer Höheren Lehr­
anstalt für Forst',virtschaft (Försterschule ); 11 

52. § 107 Abs. 3 :i~. blautet: 

"b) eine cinde5~ens """e'; ~ ::;;"'r; :Te -'" -eJ'--- -0 :stig-
"e.;t nac'" ~rol~e"''':;''''':r _4er 'usb~ 1~U1'1- -em::;~ n... .. Jr.. W .I.. ... _\.,,4 .... ~ _ .l'1. .. ..r...u -J.C:: '_l~ 

lit. a unter einem leitenden Forstorgan oder 
einem Fors~'.'Jirt (§ 105 .A.bs. 1 lit .. c);" 

53. § 108 Abs. 5, letzter Satz, lautet: 

"In der Verordnung kann bestimmt werden, daß die 
Prü!ungstaxe auf ein Viertel herabzusetzen ist, wenn ihre 
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Entrichtung in voller Höhe für den Prüfungswerber eine 
W1ZUllUtbare w1rtscha.ttliche Härte darste 11 t. " 

54. § 109 Abs. 1 lit. a lautet: 

"a) eine forstfachliehe Betätigung des Ant~agstellers 
im Inland daraut schließen läßt, daß er sich mit 
den österreichischen forstlichen Verhältnissen so­
weit vertraut gemacht hat; -daß er die ihm als Forst-­
organ gestellten Aufgaben zu erfüllen vermag, und" 

55. § 110 Abs. 1 lit. blautet: 

"b) Forstorgane (§ 104 ""bs. 2), Forstwarte (§ 113 Abs. 3 
lit. b) oder Forstautsichtsorgane (§ 96 Abs. 2) sind,­
oder" 

56. § 110 Abs. 2 lautet: 

"(2) Unbeschadet der -Bestimmung des Abs. 111t. a erfüllt 
-der~Waldeigentü:er die für die -Betrauung m1~ der Funktion 
eines Forstschutzorganes erforderliche Voraussetzung . 

-
bereits dann, wenn er über die für die Erfüllung der 
.ufgaben eines Forstschutzorganes notwendigen praktischen 
und technischen Kenntnisse verfügt und mit den Rechten 
und Pflichten einer öffentlichen ':.ache vertraut ist. 11 

57. § 111 Abs. 1 lautet: 

"(1) Das Forstschutzorgan hat die durch § 112 ein­
geräumten Rechte einer öffentlichen ~ache und ist be­
fugt, in Ausübung seines Dienstes, unbeschadet der Be­
stimmungen des Wattengesetzes 1967, BGB1.Nr. 121, eine 
Faustfeuerwafte zu führen. 11 

5-8. Der Unterabschnitt VIII Blautet: 

_of 
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"B. Forstfachschule 

Errichtung einer Forstfachschule 

§ 117. (1) Zum Z~ecke der Ausbildung von weiterem 
Forstpersonal hat der Bundesminister für Land- und Forst­
wirtschaft namens des Bundes im Einvernehmen mit den 

-Bundesministern -für Finanzen und für Unterricht und Kunst 
eine Forstfachschule (kurz Fachschule) zu errichten und 
zu erhalten. Die Fachschule ist eine berufsbildende 
Schule mit einer Schulstufe. 

(2) Den Sitz der Fachschule hat der Buniesminister für 
Land- und Forstwirtschaft 1m Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Finanzen durch Verordnu~g zu bestimmen. 

(-3) Der Fachschule ist ein Schülerheim anzugliedern; 
ferner is-t zur Durchführung der Ubungen und Ausbildung 
im Walde d~eBenützung_eines zweckentsprechenden Lehr­
forstes sicherzustellen. 

(4} Die Fa<?hschule ist allgemein- zugängli9h.DieAuf­
nahme eines Schülers darf nur abgelehnt werden, 

a) wenn der Schüler die Aufnahmevoraussetzungen (§ 120) 
nicht erfüllt, 

b) wegen toerfüllung der Schule. 

Aufgabe der Fachschule 

§ 118. Die Fachschule hat die Aufgabe, den Schülern 
die erforderlichen fachlichen Kenntnisse zu vermitteln, 
die sie befähigen, nach den Anweisungen von Forst­
organen bei der JurchfUhrung des forstlichen Betriebs­
dienstes mitzuwirken sowie den Forstschutzdienst zu ver­
sehen. Weiters hat sie -die Aufgabe, die Schüler zu de­
mokratischen, ~ei~atverbundenen, sittlich und religiös 
gefestigten U~= sozial den~enden StaatsbUrgern heran­
zubilden sowie d:e Allgeceinbildung der Sc~üler in e_iner_ 
der künftigen 3erufstätigkei t angecessenen ','ieise zu vertiefen. 
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Unterricht und Lehrplan 

§ 119. (1) Der theoretische Unterricht ist durch übungen 
und durch praktischen Unterricht zu ergänzen. Das AUS­

maß d~s theoretischen und praktischen Unterrichtes sowie 
der Ubungen hat in·den Pflichtgegenständen mindestens 
1200 Stunden zu umfassen. 

(2) Den Lehrplan hat der Bundesminister für Unterricht 
und Kunst im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft durch Verordnung festzusetzen, 
wobei als Pf11chtgegenstände vorzusehen sind: 

a) allgemeinbildende Gegenstände (einschließlich Religion), 

b) forstliche Fachgegenstände, und zwar: Waldbau, Forst­
nutzung, Forsttechnik und· Baukunde, MeBkunde und Holz­
verwertung, ForstSChutz, Wildkunde und Jagdbetrieb, 

c) Gesetzeskunde, 

d) praktis~her Unte~richt in·den-Fachgegenständen Waldbau, 
Forsttechnik und Ba\llrunde, Arbeitstechnik, Meßkunde 
~nd Holzverwertung,-Fors~schutz, Wildkunde und Jagd­
betrieb. 

- Aufnar..me in die Fachsc!lule 

§ 120. (1) Die Voraussetzungen für die Aufnahme in die 
Fachschule sind 

a) die körperliche und geistige Eignung und 

b) das vollendete 15. Lebensjahr. 
-

(2) Die geistige Eignung ist, unbeschadet der Bestimmungen 
des Abs. 4, durch die mit Erfolg abgelegte Aufnahmsprü!ung 
nachzuweisen. 

(3) Das ~rfor1ern~s der erfolgreichen Ablegung der Au!­
nahmsprüfung entfäll~, wenn der Bewerber 

137/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 29 von 124

www.parlament.gv.at



--

- 29 -

a) den erfolgreichen Besuch einer land- und forstwirt-
8cha!tlichen Berufsschule nachweist, 

b) mindestens eineuJahrgang einer landwirtschaftlichen 
Fachschule mit Erfolg bes:ucht hat, 

c) im ~inne der Bestimmungen des land- und forstwirtschaft­
lichen Berufsausbildungsgesetzes als geprüfter. Fac~­
arbeiter in der Forstwirtschaft gilt, oder 

d) eine zweijährige Praxiszeit im forstlichen Betriebs­
dienst unter der Leitung eines Forstorganes nachzu­
weisen vermag. 

Schulgeldfreiheit 

§ 121. (1) Der Besuch der Fachschule ist unentgeltlich. 

(2) Die Einaebung von -Lern-und Arbeitsmittelbeiträgen 
ist· zulässig. 

Schulbehörde, Lehrer 

§ 122. (1) Die Fachschule ist dem 3undesministerium für 
Unterricht und Kunst, soweit es sich jedoch um die Schul­
erhaltung sowie um Dienstrechtsangelegenheiten der Lehrer 
handelt, dem Bundesministerium für Land- und Forstwirt-

. sChaft, unmittelbar unterstellt. 

(2) Die Leitung der Fachschule und des Schülerheimes 
obliegt dem Direktor, der Forstwirt sein muß. 

{3) Der ständige Lehrkörper besteht aus dem Direktor 
und den Lehrern. F~r den Lehrforst und die praktischen 
übungen ist der Schule Fachpersonal in ausreichender 
Zahl beizugeben. 
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Schülerheim 

§ 123. (1) Mit der Aufnahme in die Fachschule ist die 
internatsmäßige ·Unterbringung,im Schülerheim verbunden~ 

(2) Wenn der'Schüler am Sitzede~ Schule seinen ordent­
lic'hen Wohnsitz hat oder sonst vom Erziehung:sberechtig­
ten für die Unterbringung des Schülers am Sitze der 
Schule oder in nächster Umgebung vorgesorgt wurde, kann 
der Bundesminister für Unterricht und Kunst ausnahmsweise 
externen Schulbesuch bewilligen. 

(3) Für die Unterbringung, VerJ)flegung und Betreuung des 
Schülers im Schülerhei~ ist die Einhebung eines höchstens 
kostendeckenden Beitrages zulässiS (Schülerheimbeitrag). 

(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirt$chatt kann 
den Schülerheimbeitrag bei Bedürftigkeit im Einzelfalle 
ermäßigen oder nachlassen. 

Verordnungs ermächtigungen 

§ 124. (1) Der Bundesmi~ister für Unterricht und Kunst 
hat im Einvernehmen-mit dem Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft durch Verordnung eine Heimordnung 
(Abs. 3) zu erlassen. 

(2) Die Dienstordnung hat nähere Anweisungen hinsichtlich 
der Rechte und Pflichten des Direktors sowie des sonstigen 
Heimpersonals zu enthalt-en, die geeignet sind, sicher­
zustellen, daß die Aufsicht im Schülerheim klaglos durch­
geführt werde. Es sind i®esondere Bestimmungen über die 
Beaufsichtigung der Schüler oder sonstigen Dienstgescnäfte 
zutreffen. 

(3) Die Heimordnuog hat zur Aufrechterhaltung der vrdnung 
und Disziplin im Heim nähere 3estimmungen über das Ver­
halten der Schüler im Schülerheim, ferner über die Tages-
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einteilung, Ausgang, Tagdienst und Besuchsemp!ang zu 
treften. .-

(4) D~r·Bundes~inister für Land- und Forstwirtschaft 
hat im Einvernehmen· mit dem Bundesminister für Finanzen 
durch Verordnung die Höhe 

a) des Schülerheimbeitrages so, daß die laufenden Aus­
gaben für ~erpflegung und Heimbetrieb gedeckt sind, 
und 

b) der Lern- u.nd Arbeitsmittelbeiträge so, daß sie 
kostende9kend sind, 

festzusetzen. Die Beiträge fließen dem Bund zu." 

59. § 134 lautet: 

n§ 134. Forstlichen Ausbildungsstätten, die nicht vom 
. Bund errichtet und erhalten werden, kann der Bundes­
minister.für Land- und Forstwirtseh~t das 8ffentlich­
keitsrecht verleihen, wenn die-Gewähr gegeben ist, daß 
die im § 129 Abs. 3, §-130 und § 131 Abs. 2 erster 
Satz festgelegten Voraussetzungen zutreffen. § 133 
findet Anwendung. n 

60. § 137 Abs. 1 lautet: 

n(1) Der Anstalt hat ein Direktor vorzuste~en, dem 
insbesondere die Leitung der wissenschaftlichen Arbeiten 
an der Anstalt obliegt." 

61. § 142 Abs. 2 lit. c lautet: 

"c) für die Ziele- gemäß Abs. 1 lit. a und b: 

Maßnahmen des Forstschutzes, ausgeno~~en Maßnahllien 
gemäß § 44 Abs. 2 und 3." 
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62. § 143 Abs. 2 zweiter Satz lautet: 

"Diese können als Zuschüsse zu den Kosten der För-
. -

derungsmaßnahmen (Beihilfen) oder als Zusc~üsse ~u den 
Kreditkosten (Zinsenzuschüsse ) gewährt werden; d.ie 
Gewährung von Beihilfen und Zinsenzuschüssen für das-· 

. seIhe Vorhaben ist zulässig." 

63. Dem § 157 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 

"Die An_erkennung von Beständen ist auch von Amts wegen 
möglich, wenn eine Zustimmung des Waldeigentümers 
vorliegt. " 

64. Dem § 159 werden folgende Abs. 4 bis 6 angefügt: 

"(4) Der Landeshauptmann hat Saatgut, das entsprechend 
den Bestimmungen dieses Abschnittes geerntet und ver­
arbeitet wurde, mit Bescheid anzuerkennen. Soweit gemäß 
Abs. 3 -eine Probeklengung durchgefü~t wurde, ist 
die Anerkennung vom Ergebnis dieser Klengung abhängig 
zu machen. 

(5) Anläßlich der ersten Anerkennung hat der Landes­
hauptmann dem Verarbeitungsbetrieb eine N~er zuzu­
te~len (Betriebsnummer). 

(6) Wird anerkanntes Saatgut entgegen den Bestimmungen 
des § 152 vermengt, so gilt die gesamte Iviischung nicht 
mehr als anerkanntes Saatgut. 1I 

65. § 164 Abs. 3, zweiter Satz, lautet: 

IIDie durch die Bezeichnung der Herkunft ergänzte Ge­
schäftszahl der iinfuhrbewilligung ersetzt das An­
erkennungszeichen (§ 157 Abs. 6), im Falle der Ein­
fuhr von Pappel die Pappel-Anerkennungsnummer (§ 161 
Abs. 4).11 
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66. § ~?O Abs. 1 lautet: 

"(1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht and~res be­
stimmt ist, sind zu desseriDurchf~ung die Bezirks­
verwaltungsbehörden, die Landeshauptmänner und der 
Bu~desminister für Land- und Forstwirtschaft zuständig._ 
In erster Instanz ist, sofern nicht hievon Abweichendes­
bestimmt ist, die Bezirksverwaltungsbehörde (in diesem 
Bundesgesetz kurz als Behörde bezeichnet) zuständig." 

67. § 170 Abs. 6 lautet: 

"(6) Ist in einer Sache der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft oder der Landeshauptmann zuständig, 
so können sie zur Durchführung des Verfahrens einschließ­
lich der Erlassung des Bescheides die nachgeordnete 
Behörde ermächtigen,- soferne dies im Interesse der 
Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis 
gelegen ist. In diesem Fall ~ritt -die ermächtigte Be­
hörde VOllständig an die Stelle -der bisher zuständigen 
Behörde; Abs. - -S bleibt unberührt. 11 

68. § 170 Abs. S erster Satz lautet: 

"(S) Die Behörden haben Feststellungsbescheide gemäß 
§ 5 und § 23, Bescheide, mit denen gemäß § 19 Abs. 1_ 
lit.-b, § 36 Abs. 4 lit. a, § 170 ~bs. 2 und 5 lit. a, 
Rodungen oder gemäß § 25 Abs. 2 die dauernde Verringerung 
des Bewuchses in der Kampfzone des Waldes oder gemäß 
§ 82 Abs. 3 Ausnahmen vom Großkahlhiebverbot bewilligt 
wurden, binnen zwei Wochen nach deren Rechtskraft 
unter Anschluß der Entscheidungsunterlagen dem Bund-es­
-minister für Land- und Forstwirtschaft vorzulegen." 

69. § 171 Abs. 1 lautet: 

"(1) Die Behörden haben insbesondere 

a) die überwachung der Wälder (Forstaufsicht) zu 
vollziehen, 
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b) Gutachten nach Maßgabe des § 173 zu erstatten oder 
-nach Maßgabe anderer Bestimmungen zu veranlassen, 

c) die Waldeigentümer nach" Möglichkeit zu beraten, 

d) bei der forstlichen,Förderung mitzuwirken und 

e) den Holzeinschlag periodisch zu ermitteln." 

70. § 172 -Abs. 3 lautet: 

"(3) Die ~bs. 1 und 2 gelten sinngemäß für Maßnahmen im 
Rahmen forstlich~r Gesamtplanungen, wie zum Zwecke der 
Erstellung der österreichischen-Forstinventur und der 
Ermittlung des Holzeinschlages." 

71. § 172 Abs. 6 lautet: 

"(6) Wenn '.':aldeigentümer, Einforstungsberechtigte oder 
andere Personen bei Behandlung des Waldes oder in 
seinem Gefährdungsbereich die forstrechtlichen Vor­
schriftell außer acht lassen, "hat die Behörde, unbe­
schadet der allfälligen Einlei tung eines St_ra!verfahrens, 
die zur umgehenden lierst-ellung des den Vorschriften 
entsprechenden Zustandes möglichen Vorkehrungen, wie 
insbesondere 

a) die rechtzeitige und sachgemäße ':.iederbewaldung, 

b) die Verhinderung und die Abstandnahme von Wald­
verwüstungen, 

. 
c) die Räumung des ·üaldes von Schadhölzern und sonstigen 

die Walderhaltung gefährdenden Bestandesresten, sowie 
die wildbachräumung, 

d) die Verhinderung und tunlichste Beseitigung der durch 
die Fällung oder Bringung verursachten Schäden an 
Waldboden ode~ Bewuchs oder 

e) die Einstellung gesetzwidriger Fällunge.n oder Neben­
nutzungen, 

zu veranlassen." 
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72. Nach § 173 wird folgender § 173a samt überschrift 
eingefügt: 

IIInternationale Zusammenarbeit 

§ 173a. Zur' Förderung der Zusammenarbeit auf dem Ge­
biet des Forstwesens können von der zuständigen Behörde 
zwischenstaatliche Vereinbarungen abgeschlossen werden, 
wenn dies im forstwirtschaftlichen Interesse, insbeson­
dere im Interesse der erleichte~ten Bearbeitung ~nd 
Lösung-fachwissenschaftlicher Fragen und der Anwendbar­
keit- der gewonnenen Erkenntnisse in der forstlichen 
Praxis gelegen ist." 

73. § 174 lautet: 

"§ 174. (1) ','ier' 

a) 

1'. entgegen § 13 eine 'oNied-erbewaldung oder die Nach-
-

besserung eine+ Verjüngung nicht .durchführt; 

2. entgegen § 14 Abs. 2 keinen Deckungsschutz gewährt; 

3. das Waldverw~stungsverbot des ~ 16 Abs. 1 nic~t befolgt; 

4.- den bet~:r:':'':'c'-:en Vort:er.rungen u::~ Verschreibungen zur 
Abstellung .von;/aljver-.... üstungen oder :3esei tig:..;.ng der 
F 1 d ' . . .. r: :. 1 r 3 o gen erSe~Den 5eI:J.:';'.~ ~ 0 .,:"os. zu .. ';ider::'andel t j 

5. entgegen einem beh~rdlichen A.uftrag gemäß § 16 Abs. 4, 
erster Satz, Cnrat aus dem ~ald nicht entfernt; 

6. das Rodungsverbet des ~ 17 Abs. 1 nicht befolgt; 

7. den Vopschre~bungen gemäß § 18 Ahs. 1,2 und 3 
erster Satz nicht nachkommt oder entgegen Abs. 6 vor 
Erlag der S:cterteitsleistung mit der Durchführung der 
Rodung beginnt; 

8. eine Rodung entgegen G 19 Abs. 8 durchf~hrt; 
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9. Schutzwald entgegen § 22 Abs. 1 oder entgegen einer 
'Verordnung gemäß § 22 Abs. 4 behandelt oder den Ver­
pflichtungen gemäß § 22 Abs. 3 . zweiter Satz nicht 
entspricht; 

. 10. Wald entgegen der behördlichen Untersagung gemäß 
§ 23 Abs. 2, zweiter Satz, behandelt; 

11. entgegen einer behördlichen Anordnungßer Verpflichtung 
zur Durchführung einer Fällung gemäß § 24 Abs. 4 nicht 
nachkommt; 

12. in der Kampfzone des Waldes den Bewuchs entgegen dem 
Gebot des § 25 Abs. 1 erster Satz behandelt, 
Fällungen entgegen einem gemäß Abs. 1, zweiter Satz, 
erlassenen Bescheid oder einer behördlichen Auszeige 
gemäß Abs. 1 dritter Satz durchführt, entgegen Abs. 2 
erster Satz oder Abs. 3 erster und dritter S~tz 
ohne behördliche Bewilligung oder entgegen einer solchen 
den Bewuchs nicht nur vorübergehend verringert oder 
diesen verändert; 

13. den Vorschreibungen und Ano~dnungen der §§ 28 und 29 
über Bannwald zuwiderhandelt; 

14. entgegen ~ 37 Abs .. 1 durch die ','jaldwej,de eine Wald­
gefährdung cerbeiführt; 

15. die ~aldweide entgegen § 37 Abs. 3 auf Schonungsflächen 
betreibt oder die ~eidetiere von solchen Flächen 
nicht fernhält; 

16. den Bestimmungen des ~ 40 über das Feuerentzünden im 
Wald zuwiderhandelt; 

17. den im § 41 zum Zwecke der Vorbeugung gesen 'iialdbrände 
. vorgesehenen Verboten, Anordnungen und sonstigen Vor­
schreibungen zuwiderhandelt; 

18. die gemäß g 44 ~bs. 1 bis 3 ~nd 6 erster Satz vor­
geschriebene Bekämpfung von Forstschädlingen unterläßt 
oder einer ge~äß ~bs. 7 getroffenen Anordnung zuwider­
handelt; -
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19. den zur V,erhinderung der Vermehrung von Forstschäd­
lingen vorgesehenen Verboten und Geboten des § 45 
zuwiderhandelt; 

20. "eine Anlage entgegen-den §§ 49 und 50 ohne Bewilligung 
betreibt oder ändert oder die in der Bewilligung vor­
geschriebenen Bedingungen und Auflagen nicht einhält; 

21. den bescheidmäßigen Vorschreibungen gemäß § 51 Abs. 2 
und 3 "nicht entspricht; 

22. eine Bringung entgegen § 58 Abs. 3 und 4 durchführt; 
-

23. Bringungsanlagen entgegen § 60 Abs. 1, 2 oder einer 
auf Grund des Abs. 4 erlassenen Verordnung plant, er­
richtet oder erhält; 

24. Eingriffe über das gemäß § 60 Abs. 3 im Zusammenhalt 
mit Abs. 2 dieser Bestimmung zulässige Ausmaß hinaus 
vornimmt oder zuläßt oder Eingriffe nicht gemäß Abs. 3, 
zweiter Satz, beseitigt; 

25. ~inegemäß § 64 Abs •. 1 bewilligungspflichtige ~rin­
gungsanlage ohne Bewilligung errichyet oder.den in aer 
Errichtungsbewilligung"gemäß § 64 Abs. 3 enthaltenen 
Vorschreibungen nicht nachkommt; 

26. der im § 65 Abs. 2 und 3 enthaltenen Verpflichtung zur 
Wiederbewaldung nicht -rechtzeitig nachkommt; 

27. die im § 65 ~bs. 4 bezeichneten Fiächen ohne Rodungs­
bewilligung zu anderen als zu Zwecken der Waldkultur 
verwendet oder im Falle des·Vorliegens einer Rodungs­
bewilligung für solche Flächen den in dieser vor­
geschriebenen Vorkehrungen-nicht nachkommt; 

28. dem gemäß § 80 Abs. 1 vorgesehenen Fällungsverbot 
zuwiderhandelt; 

29. Kahlhieb~ entgegen dem Verbot des § 82 Abs. 1 durch­
führt; 

30. Fällungen entgegen den Bestimmungen der §§ 85 Abs. 1 
und 94 Abs. 1 durchführt; 
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31. lällungen in der Kampfzone des Waldes entgegen einer 
Bewilligung oder Untersagung gemäß § 100 Abs. 1 lit. b 
durchführt; 

"32. entgegen einer Vorschreibung gemäß § 100 Abs. 1" lit. f 
Fällungen zur Vermeidung unmittelbar drohender Ab­
rutschungen nicht durchführt; 

33! gemäß § 101 Abs. 4 bewil~igungs~flichtige Bringungen 
ohne behördliche Bewilligung oder unter Nichtbeachtung 
vorgeschriebener Bedingungen und Auflagen durchführt; 

;4. als Waldeigentümer der gemäß § 113 Abs. 1 bis 3 vor­
geschriebenen Pflicht zur Bestellung von_Forstorganen 
nicht nachkommt; 

35. Saatgut entgegen § 152 Abs. 1 vermengt oder nicht 
gemäß Abs. 2 dieser Bestimmung getrennt hält; 

36. Vermehrungsgut entgegen §153 in Verkehr bringt; 

37. anerkanntes-Pflanzgut entgegen § 160 Abs. 5 vermengt; 

38. Vermehrungs·gut der Pappel nicht gemäß § 162 Abs. 4 
nach Sorten getrennt hält; 

39. Vermehrungsgut ohne die gemäß § 163 Abs. 1 vorgesehene 
Einfuhrbewilligung oder Wildlinge von Tanne oder Rot­
buche entgegen dem Verbot des Abs. 5 dieser Bestimmung 
einführt oder den Vorschreibungen in der Einfuhr­
bewilligung (§ 164 ~bs. 2) nicht nachkommt; 

40. Vermehrungsgut ungeachtet der gemäß § 167 vorgeschrie7 
benen Vorgangsweise im Inland in Verkehr setzt; 

41. für die Zeit der Geltungsdauerder übergangsbestimmun­
gen des § 184 

Räumden nicht inner~alb der in Z 1 vorgesehenen Fristen 
wiederbewaldet, 

einem gemäß Z 7 erlassenen Bescheid über Ausnahmen vom 
Verbot des Feueranzündens zuwiderhandelt, 
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den gemäß Z 8 Abs. 1 bezeichneten Maßnahmen über Be­
_kämpfung von Forstschädlingen oder den im Abs. 2 
dieser Bestimmung angeführten Bewilligungen -nicht 
nachkommt, 

den Vorschreibungen 'der Z 9-Abs. 2 über Bringungs­
anlagen nicht nachkommt, 

den.Vorsc~eibungen in den in-Z 10 näher bezeichneten 
Bescheiden und Genehmigungen nicht nachkommt, 

die in Z 11 bezeichneten Maßnahmen und Verfügungen 
nicht beachtet oder diesen zuwiderhandelt, 

Vermehrungsgut ~ntgegen der gemäß Z 15 näher be­
zeichneten übergangsregelung erzeugt, einführt oder 
sonst in Verkehr setzt, 

den gemäß Z 16 ang~führten Regelungen zuwiderhandelt; 

1. entgegen § 14 Abs. "1 erster Satz das überhängen von 
Ästen-oder das Eindringen von Wurzeln nicht duldet; 

-

2. Windschutzanlagen entgegen § 25 Abs. 5 erster Satz 
behandelt oder Fällungen entgegen Abs. 5 zweiter Satz 
durchführt; 

3. Einforstungswälder entgegen § 32 Abs. 1. bewirtschaftet; 

4. das gemäß § 33 Abs. 4 vorgesehene Befahren von Forst;­
straßen nicht duldet; 

5. entgegen § 34 Abs. 2 bis 4 Sperren durchführt; 

6. Wege über die Bestimmungen des § 34 Abs. 7 und 8 
hinaus sperrt; 

7. den im § 34 Abs. 8 oder 10 festgelegten Verpflichtungen 
nicht nachkommt; 

8. eine Sperre entgegen §·35 Abs. 2 und 3 aufrecht hält 
oder Sperreinrichtungen entgegen dieser Bestimmung 
nicht beseitigt; 
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9. einen Viehtrieb nicht ünter Beachtung des § 37 Abs. 
durchführt; 

10. den Bestimmungen des §37 Abs. 5 über Schneeflucht 
z-uwiderhandelt; 

11. Boden_ oder Aststreu entgegen § 38 gewinnt; 

12. entgegen § 39 harzt; 

13. die-~emäß § 43 Abs. 1 vorgesehene Meldung unterläßt 
oder einer auf Grund des Abs. 3 dieser Bestimmung 
erlassenen Verord~ung zuwiderhandelt; 

2 

14. den Verpflichtungen gemäß § 52 Abs. 2 nicht nachkommtj-

15. Bringungsanlagen entgegen § 61 Abs. 1 errichtet oder 
errichten läßt oder solche plant oder beaufsichtigt, 
ohne hiezu gemäß Abs. 2 befugt z_u sein oder einer 
Verpflichtung nach Abs. 4 nicht nachkommt; 

16. entgegen § 62 Abs. 1 die Meldung über die Errichtung 
von Forststraßen oder entgegen § 63 die Meldung über 
die Herstellung eines Schlepper· .... egen nicht oder nicht 

-
ordn~ngsgemäß erstattet; 

17. eine Forststraße, deren Errichtung gemäß § 62 Abs. 2 
bei plangemäßer Ausführung zur ~enntnis genommen 
wurde, nicht plange~ä5 a~sflihrt oder entgegen § 62 

i'ibs. 5 rr.:.:t de-r .6rricttung einer Fe rststraße beginnt, 
bevor ein positiver Bescheid nach ~ 62 ~bs. 4 in 
Rechtskraft erwachsen ist; 

18. eine gemäß § 64 ~bs. 1 oder 4 bewilligungspflichtige 
Bringungsanlage ohne Bewilligung in Betrieb nimmt; 

19. als Triftberechtigter den im § 78 enthaltenen Ver­
pflichtungen nicht nachkommt; 

20. als Eigentümer von Grundstücken deren gemäß § 79 
erster Satz vorgesehenes Betreten nicht zuläßt; 
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21. die im Bewilligungsbescheid gemäß § 81 Abs. 5 vor­
geschriebenen Auflagen nicht einhält oder sonst dem 
gemäß Aba. 6 vorgesehenen Inhalt des Bewilligungs­
bescheides nicht nachkommt; 

22. Tannenchristbäume oder Tannenreisig entgegen §'83-

Abs. 1 bis 7 gewinnt oder in Verkehr setzt oder Plomben 
entgegen dem Verbot des Abs. 5 dritter Satz dieser _ 

-Bestimmung weitergibt; 

23. einer gemäß § 84 Abs. 1 erlassenen Verordnung zuwider­
handelt; 

24. die gemäß § 84 Abs. 2 vorgeschriebene Besc?einigung 
,nicht -mit sieh führt oder die Einsichtnahme in diese 
verweigert; 

25. Fällungen entgegen § 86 Abs.- 2 nicht oder nicht recht­
zeitig anmeldet; 

26. die in einer Fällungsbewilligung gemäß § 88 Abs. 3 
und Abs. 4 erster Satz vorgeschriebenen Bedingungen-

, -
_ uIid Auflagen nicht erfüllt; , 

27. als 3erechtigter"oder als Wald eigentümer der Verpflich­
tung gemäß § 90 Abs. 1 nicht nachkommt; 

28. Fällungspläne erstellt, ohne hiezu gemäß § 93 Abs. 4 
befugt zu sein; 

29. trotz einer gemäß § 100 Abs. 2 verfügten behördlichen 
übertragung der Bewirtschaftung eines Bannwaldes an eine 
Dienststelle gemäß § 102 Abs. 1 lit. b die Bewirt­
schaftung fortsetzt; 

30. die gemäß § 155 vorgeschriebenen Betrieb'sbücher und 
Lagepläne nicht oder nicht vorschriftsmäßig führt; 

31. als Inhaber eines Verarbeitungsbetriebes die gemäß 
§ 159 Abs. 1 vorgesehene Anzeige unterläßt; 

32. Saatgut entgegen § 165 Abs. 3 in Verkehr setzt; 
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33. es den 0rganen der Behörden verwehrt oder erschwert, 
die gemäß _§ 172 Abs. 1 dritter Satz und Abs. 2 

erster Satz im Rahmen der Forstaufsicht vorgesehenen 
Aufgaben durchzuführen oder den gemäß Abs -. -6 bezeich­
n~ten Vorkehrungen nicht nachkommt-oder diesen zuwider­
handelt; 

34. entgegen dem Verbot des § 172 Abs. 7 den behördlichen 
Wald hammer nachahmt, unbefugt besitzt oder gebraucht; 

35.- Uberhappsverträge entgegen dem Verbot des § 177 Abs. 1 
abschließt; 

c) 

1. der Verpflichtung gemäß § 49 Abs. 7 zweiter-Satz 
nicht nachkommt; 

2. entgegen § 58äbs. 6 eine Bringung ohne Einvernehmen 
mit dem für die Verkehrsamlage örtlich zuständigen 

- -

technischen Aufsichtsdienst durchführt; 

3. entgeg-e~ ei-nem gemäß § 66 Abs. 4 bis 6 erlasenen 
- -

.-Bescheid dem Bringungsberechtigten od~r als Bringungs-
berechti"gter -die Bringung nicht gemäß den bescheid­
mäßigen Vorschreibungen durchführt; 

4. entgegen ~ 66 Abs. 7 die ~rrichtung einer 3ringungsanlage 
nicht duldet; 

5. den die ~ufsicht über Brin~~ngsgenossenschaften gemäß 
§ 73 betreffenden Entscheidungen zuwiderhandelt; 

6. ohne die gemäß § 74 Abs. 1 und § 77 vorgesehene 
.w 

Bewilligung oder entgegen einer solchen eine Trift . 
betreibt und ~riftbauten errichtet; 

7. dem Gebot des § 86 Abs. 3 zuwiderhandelt; 

8. entgegen ~ 89 ~bs. 1 zweiter Satz mit der Fällung vor 
Erlag der vorgeschriebenen Sicherheitsleistung be­
ginnt; 
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9. es unterläßt, die im §94 Abs. 4 umschriebenen Ände­
-rungen der Behörde anzuzeigen; 

10. eine Berufsbezeichnung entge'gen § 105 Abs. 2 -rührt;-

11. die gemäß § 115 Abs. 1 vorgeschriebenen Fristen nicht 
einhält; 

12. denim § 116 Abs. 1 und 5 enthaltenen Verpflichtungen 
nicht nachkommt; 

13. den im § 156 Abs. 3 letzter Satz und im § 158 Abs. 1 
festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt; 

14. es als Vormerknehmer unterläßt, die gemäß § 163 Abs. 6 
vorgeschriebene Einfuhr und Wiederausfuhr der Anstalt 
bekanntzugeben; 

15. als Verfügungsb~rechtigter der Verpflichtung gemäß 
§ 1-65, Abs. 2 nicht nachkommt; 

begeht eine Verwaltungsübertretung. Diese übertretungen 
sind in den Fällen 

-
1. der lit. a mit einer Geldstr~e bis 'zu 100.000 S oder 

'mit Arrest bis zu vier Wochen .. 

2. der lit. b mit einer Geldstrafe bis zu 50.000 S oder 
mit Arrest bis zu zwei 'Wochen, 

3. der lit. c r:li t einer Geldstrafe bis zu 5000 S oder 
mit Arrest bis zu einer ·.·.oche 

zu ahnden. 

(2) Die Strafe des Verfalles von Gegenständen, auf die 
sich die strafbare Handlung gemäß Abs. 1 oder Abs. 4 
lit. b Z 2, 3 und 4 bezieht, oder des Erlöses aus der 
Verwertung dieser Gegenstände sowie von ~erkzeugen und 
Transportmitteln, die gewöhnlich zur Gewinnung und Be­
förderung von Forstprodukten Verwendung finden, kann 
ausgesprochen werden; im Falle des Abs. 1 dann, wenn diese 
Gegenstände, ~erkzeuge oder Transportmittel mit einer in 
lit. a Z 4, 7, 12, 19, 28 bis 30, 35 bis 39 oder in lit. b 
Z 12, 22 bis 24, 32 und 34 des Abs. 1 näher bezeichneten 
Verwaltungsübertretung im, Zusammenhang stehen. 

137/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)44 von 124

www.parlament.gv.at



-44-

'\ 

(3) Die Behörde hat im Straferkenntnis, womit jemand einer \ 
nach diesem Bundesgesetz strafbaren übertretung schuldig 
erkannt wird, auf Antrag des Geschädigte~ auch über die 
aus -dieser Übertretung abgeleiteten privatrechtlichen 
Ansp~che des Geschädigten an den Beschuldigten zu ent­
scheiden (§ 57 des, Verwaltungsstrafgesetzes 1950). 

(4) Eine Verwaltungsübertretüng begeht ferner, wer 

a) Wald zu Erholungszwecken entgegen dem Verbot des § 33 
Abs. 2 oder ohne aie gemäß Abs. 3 vorgesehene Zu­
stimmung ~der entgegen deren Inhalt benützt, gemäß 
§ 34 Abs. 1 gesperrte Waldflächen oder gemäß Abs. 7 
gesperrte Wege benützt oder entgegen dem Verbot des 
Abs~9 von Wegen abweicht oder den Wald trotz gemäB 
§ 112 lit. a erfolgter Ausweisung innerhalb von 24 Stunden 
wieder betritt; 

b) unbefut im Walde 

1. eine für das allgemeine Befahren erkennbar ge­
sperrte Forststraße befwt,-Fahrzeuge abstellt, 
Tore oder Schranken von Einfriedungen nicht wieder 
schließt oder neue Steige bildet, 

2. wildwachsendes Waldobst oder Beeren sich zu Erwerbs­
zwecken aneignet oder mehr als 2 kg Pilze pro Tag 
S8JIll!le 1 t , 

3. Erde, Rasen oder sonstige Bodenbestandteil'e in mehr 
als geringem Ausmaß oder stehendes oder geerntetes 
Holz oder Harz sich aneignet, 

4. stehen~e Bäume, deren ~urzeln oder Äste, liegende 
Stämme, abgesehen von einzelnen Zweigen ohne 
wesentliche Beschädigung der Pflanze, von ihrem 
Standort entfernt, 

5. Kennzeichnungen von Schonungsflächen, Bezeichnungen 
mit dem behördlichen Waldhammer, Grenzzeichen, Ver­
bots- oder Hinweistafeln, Forststraßen, Zäune, 
Hütten oder sonstige betriebliche Einrichtungen, 
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Maschinen oder Geräte entfernt, zerstört oder be­
sChädigt, liegendes Holz oder Steine in Bewegung 
setzt, 

6. Aufforstungs- oder sonstige Verjüngungsflächen 
beschädigt , 

7. Wasserläufe ab- oder zuleitet oder Feuerstellen ent­
-gegen den Bestimmungen des § 40 errichtet oder unter­
hält; 

c) Unrat wegwirft; 

d) Unrat ablagert, soweit diese Handlung nicht den Tat­
bestand des § 16 bildet; 

e) Pilz- und Beerensammelveranstaltungen durc-hführt oder 
daran teilnimmt. Ausgenommen hievon sind die von in­
ländischen, der Aus_ oder Weiterbildung dienenden öffent-· 

-lichen Einrichtungen durchgeführten Führungen zu wissen­
schaftlichen Zwecken oder 2U Lehrzwecken. 

Diese Übertretungen sind in-den Fällen 

1~ ~er lit. a, d~r lit.b Z 2 und der lit. c mii einer 
Geldstrafe bis zu 2000 S, 

2. der lit. b Z 1, , und 4 mit einer Geldstrafe bis zu 
10.000 S oder mit Arrest bis zu einer Noche, 

,. der lit. b Z 5 bis 7 sowie der li~. d und der lit. e 
mit einer Geldstrafe bis ~u 50.000 5 oder mit Arrest 
bis zu zwei Wochen 

zu ahnden. 

(5) Bei Vorliegen besonders ersc~werdender Umstände 
können die in den ~bs. 1 und 4 angefü~rten Strafen auch 
nebeneinander verhängt werden. 

(6) Unbefugt i~ ~inne des Ahs. 4 lit. b handelt, wer 

a) weder WaldeigentÜlner, Fruchtnießer oder Nutzungsberech­
tigter ist und auch nicht in deren ~uftrag oder mit 
deren Wissen tandelt, 
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b) nicht dem im § 87 Abs_. 2 umschriebenen Personenkreis 
angehört oder 

c) nicht a~-Grund gesetzlicher Bestimmungen Amtshandlungen 
durchzuführen hat. 

(7) Fo_rstschutzorgane und Organe des forsttechnischen 
Dienstes der Behörden zählen zu jenen Organen, die ge­
mäß § 50 des Verwaltungsstrafgesetzes 1950 zu Organ­
strafverfügungen ermächtigt werden können. 

(8) Auf Grund dieses Bundesgesetzes verhängte Geldstrafen 
sowie der Erlös verfallener Gegenstände fließen, 

a~ soweit sie auf Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 

lit. a Z 3,-jedoch eingeschränkt auf Waldverwüst~ngen 
gemäß § 16 Abs. 2 lit. d letzter Satzteil, sowie -geaäB 
Abs. 4 lit. c und d zurückzuführen sind, der Gemeinde, 
die für die Entfernung des- Unrats- im Wald nach § 16 Abs. 4 
zuständig ist, 

b) in allen übrigen Fällen jener Gebietskörperschatt,die 
den Aufwand der Behörde zu tragen hat, 

zu. 

74. § 184 Z 9 Abs. 3 lautet: 
-

"(3) Soweit gemäß § 9 Ab-s. 4 und 8 FRBG Entscheidungen 
betreffend Bringung über fremden Boden und eisenbahn- -
behördliche Entscheidungen über die Beistellung von 
Aufsichtsorganen sowie gemäß § 10 FRBG über die Festsetzung 
der Entschädigung ergangen sind, gelten diese Entschei­
dungen als solche 11n Sinne der §§ 58 Abs. 6, 66 Abs. 4 bis 7 
und 67." 

75. § 184 Z 14 lautet: 

"14. (zu § 113): 

Personen, die am 31 • Dezember 1975, unbeschadet ihrer 
Funktionsbezeichnung (wie Berufsjäger oder Revier-
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jäger) im Forstbetriebsvollzug zur Unterstützung der 
Forstorgane tätig und von der Behörde als Forstschutz.­
organe be~tätigt waren, sofern sie einen Kurz für Forst­
s~hutzorgane mit einer Dauer von mehr als zehn Wochen 
mit Erfolg besucht-haben,sind Forstwarte im Sinne 
des § 113 Abs. 3- lit. b. 1I 

76. § 185 Aba. 1 Z 7 lautet: 

117. Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz hin­
sichtlich § 46 Abs. 1 und § 48;" 

77. § 185 Abs-. 2 lautet: 

11(2) Mit der Vollziehung der §§ 14 Abs. 1 vierter bis 
sechster Satz, Abs. 5 lit. c dritter und vierter Satz, 
15a, 31 Abs. 8 bis 10, 33 Abs. 4 dritter und vierter 
Satz sowie Abs.5, 37-Abs. 6 zweiter Satz, 49 Abs. 7 
vierter Satz und 79 vierter Satz, soweit si,ch diese Be­
stimmungen auf gerichtliche Verf~ren beziehen, sowie der 
§§ 53 bis 57 is·t der Bundesminister .für Justiz betraut, 
hinsichtlich der §§ 67-Abs. 4 und 5,78 Abs.4, 176 und 
177 im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land-
und Forstwirtschaft." 

. 
78. § 185 Abs. 5 lautet: 

11(5) Mit der Vollziehung der §G 18 bis 20, 81 l..bs. 1 
lit. b, 82 Abs. 3 lit. d und 85 bis 92 ist, soweit es 
sich um Wald" handelt, der für Eisenbahnanlagen in An-

W~rtsch9.ft und 
spruch genommen werden soll, der Bundesminister fur öffentliche/ 
Verkehr, soweit jedoch -:/ald für Hauptseilbahnen in 
Anspruch geno~en werden soll, im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für ~and- und Forstwirtschaft, 
betraut. 
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79. I 185 Abs. 6 lautet: 

"(6) Mit der Vollzleh~g des § 117 Abs. 3 ~d ~, 
der 11· 118 bis 121, des § 122 Abs. 1, soweit er 

. . 
sich nicht Au! die Schulerhaltung sowie die Dienst-
rechtsangelegenheiten der Lehrer bezient, der II 122 
.lbs. 2 und 3, 123 Abs. 1 anc1 2 und des I 124 .lbs. 1 
bis 3 ist der Bundesm~nister rür Unterricht und-Kunst,. 
hinsichtlich des I 119 Abs. 3 anc1 des I 124 Abs. 1 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land-
und forstwirtschaft betraut. 

80'.. z.. Anbang, in dem die Holzgewächse gellU I 1 Ab.. 1 
angeführt sind, lautetZ 2: 

"2. Laubgehölze 

Bergahorn .lcer pseudoplatanu. 
Bergulme tnmus glabra 
Birke Betul. penc1ul. 
BraWllmospige Esche lraxinus angustifolia 
Eberesche Sorbus aucuparia 
Edelkastanie Castanea sat iva 
Elsbeel!e Sorbus torminalis 
Esche lraxinus excelsior 
leldahorn Acer campestre 
Jlaumhaarige Eiche Quercus pubescens 
feldulme Ulmus carpini!olia 
Jlatterulme Ulmus laevis 
Graupappel Populus canescens 
Grünerle Alnus viridis 
Hainbuche Carpinus betulus 
Hasel Corylus avellana 
Hop!enbuche Ostrya carpini!olia 
14ehlbeere Sorbus ~ia 
Moorbirke 

, 
Betula pubescens 

Robinie Robinia pseudO-acacia 
Roßkastanie Aesculus hippocastanum 
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Rotbuche 
Schwarzerle 
Schwarzpappel 
Silberpappel 
Sommerlillde 
Speierling 
Spitzahorn 
Stieleiche 
Traubeneiche 
Traubenkirsche 
Vogelkirsche 
WalnuS 
WeiBetrle 
WillterliDde 
Zerreiche 
Zitterpappel 

- 49 -

Fagus silvatica 
Alnus glutinosa 
Populus nigra 
Populus alba 
Tili. platyphyllos 
Sorbusdomestica 
Äcer platanoides 
Quercus robur 
Quercus petraea 

-

Prunus padus 
Prunus aviWll 

- Juglans regia 
ÄlDus iDcana 
Tilia cordata 
Quercus cerris 
Populus tremula 

-
und für die forstliche Nutzung geeignete, bestandesbildende 
Arten und Hybriden der Gattung _ 

Salix 

und für die forstliche Nutzung geeignete, bestandesbildende 

Hybriden der Gattung 

Populus 

und für die inländische forstliche Nutzung geeignete, 
fremdländische, bestandesbildende Arten der Gattungen 

Acer 
Ailanthus 
Betula 
Eleagnus 
lagus 
lraxinus 
Juglans 
Liriodendron 
Platanus 
Populus 
Prunus 
Quercus 
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Artikel II 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1986 in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können 
bereits von dem seiner Kundmachung folgenden Tag an er­
lassen werden. 

(3) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat -
die Prüfungskommission für den höheren Forstdienst und die 
Prütungskommission für den Försterdienst bis 1. Juni 1986 

. neu einz.urichten. -Bis zu diesem Zeitpunkt gelten die au.f 
Grund der §§ 106 Abs. 2 und 107 .A.bs. 2 eingericheten 
Prüfungskommissionen als solche im Sinne des Art. I Z 4~ und .;0 

(4) Die Zuständigkeit zur Vollziehung des Art. I richtet 
sich. nach § 185 des Forstgesezes 1975 in der Fassung des 
Art. I Z 76 und 77. 

.. 
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Zl. 12.102/03-1 2/85 

Erläuterungen 

Allgemeines: 

Am 3. Juli 1975 hat der Nationalrat das Forst­
gesetz 1975 beschlossen, dessen wesentliche Schwerpunkte 
insbesondere waren: 

die Walderhaltung, die Sicherung der nachhaltigen 
Bewirtschaftung und damit auch der Nutzwirkung sowie die 
Garantie der Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungswirkung des 
Waldes; 

die forstliche Raumplanung; 

die Öffnung des Waldes für die Erholungsuchenden 
bei Schaffung der Voraussetzungen für eine störungsfreie 
Waldbewirtschaftung; 

die Vorsorge für die Abwehr forstschädlicher Luft­
verunreinigungen; 

die klare gesetzliche Grundlage für die forstliche 
Förderung, die im besonderen auf die im öffentlichen Inter­
esse gelegenen Wirkungen des Waldes, aber auch auf die Stärkung 
der wirtschaftlichen Lage der Forstbetriebe Bedacht nimmt; 

die Schaffung klarer Haftungsbestimmungen. 

Dem Gesetzesbeschluß sind Jahrzehnte währende Be­
mühungen um eine ForstreChtserneuerung vorangegangen. Schwie­
rigkeiten bei den Vorarbeiten. und bei der Entscheidungsfindung 
bereitete der Umstand, daß nicht nur das im Forstgesetz aus 
dem Jahre 1852 und in jüngeren Rechtsvorschriften enthaltene 
bewährte Gedankengut weiterentwickelt werden mußte, sondern 
daß zugleich den in den letzten Jahrzehnten neu aufgetretenen 
Ansprüchen und Bedürfnissen Rechnung getragen werden mußte. 
Besonders berücksichtigt mußte auch der Umstand werden, daß 
der Wald heute nicht nur Wirtschaftsobjekt, sondern auch 
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Umweltfaktor größter Bedeutung ist. In den Erläuterungen zur 
Regierungsvorlage des Forstgesetzes (1266 der Beilagen zu den 
sten. Protokollen des Nat{onalrates XIII. GP) wurde der Weg, 
den der Forstgesetzentwurf im Hinblick auf den aufgezeigten 
Umstand beschreiten sollte, wie folgt skizziert:-

die Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Land­
schaft durch entsprechende gesetzliche Regelungen sicher­
zustellen, 

einer durch entsprechende Hilfestellungen ertrags­
fähig erhaltenen Forstwirtschaft generell ihre landes­
pflegerischen Leistungen mög+ich zu machen, 

schwerpunktmäßig und, wo konkrete Leistungen für die 
Öffentlichkeit zu erbringen sind und diese anders finanziell 
nicht getragen werden können, durch Finanzierungshilfen zu 
gewährleisten, daß solche Leistungen auch erbracht werden 
können. 

Heute, nachdem nahez~>~ehri Jahre Erfa.hJ:.Üng~n mit-­
der Vollziehung des Forstgesetzes 1975 gesammelt werden 
konnten, kann gesagt werden, daß die gesteckten Ziele mit-
dem Instrumentarium des Gesetzes im wesentlichen erreicht 
werden können. Dessen ungeachtet hat sich gezeigt, daß manche 
Bestimmungen des Gesetzes ergänzungs- oder verbesserungs­
bedürftig sind und daß neu aufgetretenen Problemen durch 
Schaffung neuer Bestimmungen Rechnung getragen werden muß. 
Dementsprechend kann der Inhalt des Gesetzentwurfes gegliedert 
werden in neue Regelungen, Regelungen, die einer effektiveren 
Durchsetzung der Intentionen des Gesetzes dienen und Rege­
lungen, deren Formulierung wegen Auslegungsschwierigkeiten 
klarer gefaßt werden müssen. Daneben sollen einige Bestimmungen 
an in der Zwischenzeit neu erlassene Rechtsvorschriften an­
gepaßt bzw. im Hinblick auf neuere Judikatur geändert werden. 
Schließlich kann die Novellierung auch zum Anlaß dafür ge­
nommen werden, Redaktionsversehen, die in der Hektik der 
Schlußberatungen und Schlußarbeiten am Fo~stgesetz 1975 ent­
standen sind, zu berichtigen. 

'v 
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Inhalt des Entwurfes: 

Um einen raschen überblick über die im Entwurf 
enthaltenen Vorschläge zu ermöglichen, wird versucht, die 
für eine breitere öffentlichkeit interessanten Novellierungs­
punkte im obigen Sinn kurz und beispielhaft darzustellen: 

- Die Reduktion des Verbrauches fossiler Energie­
träger, bei denen österreich in starkem Ausmaß von Importen 
abhängig ist, zählt zu den wichtigsten Zielen der Energie­
politik der österreichischen Bundesregierung. Das vorhandene 
Holzpotential stellt eine wichtige Möglichkeit der Sub­
stitution fossiler Energieträger dar. Es besteht daher ver­
stärktes Interesse an der energetischen Nutzung von Holz, 
sowohl zur direkten Wärmeerzeugung (Brennholzproduktion) als 
auch als Rohstoff für die Alkoholproduktion. Voraussetzung 
dafür ist die Schaffung eines Anreizes zur forstlichen Nutzung 
zusätzlicher Flächen. Dies soll dadurch erreicht werden, daß 
solche Flächen nicht dem Rodungsverbot unterliegen und daher 
jederzeit ohne besonderes Verfahren wieder ihrer ursprüng­
lichen Nutzung zugeführt werden können (Z 12, 34, 37 und 38). 

- Die Tatsache, daß Forststraßen in immer höheren 
und steileren Lagen gebaut werden und der Umstand, daß die 
Forderungen der öffentlichkeit nach landschaftsschonender 
Planung und Bauaus- und -durchführung immer lauter werden, 
machen eine Änderung der Bestimmungen über den Forststraßenbau 
notwendig. Im Zuge der Neuregelung soll auch der bestehenden 
Kritik an der Behandlung anmeldepflichtiger Forststraßen, 
die sich auf die mögliche Nichtberücksichtigung von Parteien­
rechten sowie auf Schäden, die durch die Untätigkeit mancher 
Behörden entstehen, bezieht, Rechnung getragen werden. In 
Zukunft soll die Behörde verpflichtet sein, über die !vieldung 
der beabsichtigten Errichtung einer Forststraße mit Bescheid 
abzusprechen und der Bauwerber erst nach Vorliegen eines 
rechtskräftigen Bescheides mit den Bauarbeiten beginnen dürfen 
(Z 28 bis 31). 
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- Wegen der großen Schäden, die als Folge der 
Anlage von Schlepperwegen beobachtet werden mußten, soll die 
Herstellung von Schlepperwegen in Hinkunft der Behörde ge~ 
meldet werden (Z 31). 

- Im Interesse der Walderhaltung soll die gesetz­
liche Möglichkeit geschaffen werden, Flächen, die für die Er­
richtung oder Erhaltung energiewirtschaftlicher Leitungs­
anlagen benötigt werden, als Wald zu erhalten. Diesem Ziel 
dienen die in den Z 7, 35 und 39 vorgeschlagenen Änderungen. 

- Nach der derzeitigen Rechtslage ist die Teilung 
von Waldgrundstücken unter bestimmten Voraussetzungen verboten. 
Die geltende Rechtslage reicht nicht aus, dieses Verbot 
durchzusetzen. Versuche einiger Länder, im Rahmen der Landes­
gesetzgebung Lösungen zu finden, wurden vom Verfassungsgerichts­
hof als verfassungswidrig aufgehoben. Daher muß § 15 geändert 
werden (Z 8 und 9). 

- Zur Schaffung naturnaher stabiler Bestände soll 
der Behörde die Möglichkeit eingeräumt werden, in,.besonders 
gefährdeten Gebieten vorzuschreiben, mit welchen Baumarten 
die Wiederbewaldung zu erfolgen hat (Z 5). 

- Voraussetzung für die Erteilung einer Rodungs­
bewilligung im Schutz- oder Bannwald sowie in wenig bewalde­
ten Gebieten soll nicht nur das Vorliegen und überwiegen 
eines öffentlichen Interesses, sondern auch die Durchführung 
einer Ersatzaufforstung sein (Z 11). 

- Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, im 
Schutzwald bestimmte Nutzungsmethoden zu verbieten (Z 1'7). 

- Befristete Sperren sollen nur mehr für die Dauer 
von längstens 5 Jahren zulässig sein. Sie sollen einer be­
hördlichen Bewilligung bedürfen, wenn ihre Dauer 4 Monate 
übersteigt (Z 19 und 20). 

- Der Ausrottung von Beeren und Pilzen durch 
organisierte Veranstaltungen, die nicht wissenschaftlichen 
Zwecken oder der Ausbildung dienen, soll ein Riegel vorge­
schoben werden (Z 72). 

137/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 55 von 124

www.parlament.gv.at



- 5 -

- Im Interesse der Vollziehbarkeit soll nicht mehr 
die unbefugte Aneignung von Pilzen zu Erwerbszwecken, sondern 
die unbefugte Aneignung von mehr als 2 kg pro Tag mit Strafe" 
bedroht werden (Z 72). 

- Gestaltungseinrichtungen in Wäldern, die zu Er­
holungswald erklärt sind, sollen nicht mehr auf Kosten der 
Erholungswirkung des Waldes errichtet werden dürfen (Z 25). 

Darüber hinaus besteht die Notwendigkeit, Anpassungen 
an das Vermessungsgesetz (Z 4 und 15), das Universitäts­
Organisationsgesetz (Z 47 und 49) und das Landw. Bundesschul­
gesetz (Z 51) vorzunehmen. 

Hingewiesen werden soll auch auf den Umstand, daß 
eine Reihe von Bestimmungen Erleichterungen und Verbesserungen 
für jene bringen, die die Tätigkeit der Behörde oder von auf 
Grund des Gesetzes geschaffenen Einrichtungen in Anspruch 
nehmen. In diesem Zusammenhang wird auf die Erleichterung 
bei der Antragstellung im Rodungsverfahren (Z 15), auf die 
Änderungen hinsichtlich der Staatsprüfungen für den höheren 
Forstdienst und den Försterdienst (Z 48 und 50), auf die 
Besserstellung der Absolventen höherer Lehranstalten für 
Forstwirtschaft hinsichtlich der Absolvierung ihrer Praxis 
(Z 52) und auf die Änderung der Aufnahmevoraussetzungen für 
die Fachschule (Z 58) hingewiesen. 

Verfassungsrechtliche Kompetenzlage: 

Die Änderungsvorschläge basieren überwiegend auf 
dem Kompetenztatbestand llForstwesen einschließlich des Trift­
wesens ll (Art. 10 Abs. 1 Z 10 B-VG). Die unter Z 7, 8 und 9 
vorgeschlagenen Änderungen sind zum Teil als Angelegenheiten 
des "Zivilrechtswesens und Urheberrechtes" (Art. 10 Abs. 1 
Z 6 B-VG) anzusehen. Die Bestimmungen über die Staatsprüfun­
gen (Z 48 und 50) werden auf den Kompetenztatbestand "Ein­
richtung von Bundesbehörden und sonstigen Bundesämtern" 
(Art. 10 Abs. 1 Z 16 B-VG) gestützt. 

137/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)56 von 124

www.parlament.gv.at



- 6 -

Kosten: 

Durch die Gesetzwerdung der im Entwurf enthaltenen 
Vorschläge würden unmittelbar keine Mehrkosten entstehen. 
Die Regelung über Forststraßen und die Erweiterung des 
Beschwerderechtes des Bundesministers für Land- und Forst­
wirtschaft in Rodungsangelegenheiten wird jedoch voraussicht­
lich zu einem vermehrten Arbeitsanfall und damit allenfalls 
zu einem Personalmehrbedarf, insbesondere auch beim Bundes­
ministerium für Land- und Forstwirtschaft, führen. Eine 
Quantifizierung des vermehrten Arbeitsanfalles ist derzeit 
nicht möglich. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes wird 
bemerkt: 

Zu Z 1: 

Grundflächen, die mit forstlichem Bewuchs bestockt sind und 
zu drei Zehnteln oder mehr überschirmt sind, üben in nahe-
zu allen Fällen eine der im § 1 Abs. 1 aufgezählten Wirkungen 
aus. Es soll verhindert werden, daß die Behörde - bei Vor­
liegen dieser Voraussetzungen - i~ langen und kostspieligen 
Verfahren (häufig müssen Beobachtungen und Messungen über 
mindestens ein Jahr angestellt und meteorologische Gutachten 
eingeholt werden) nachweisen muß, daß die Eignung zur Aus­
übung einer der Wirkungen gegeben ist. 

Zu Z 2: 

Nach dem Wortlaut des Forstgesetzes 1975 gelten Latschen­
und Grünerlenflächen nicht als Wald, obwohl diese Gewächse 
im Anhang zum Forstgesetz als Holzgewächse gemäß § 1 Abs. 1 
angeführt sind. Dies entspricht nicht den ursprünglichen 
Intentionen des Gesetzgebers und ist auch unerwünscht, da 
die oberhalb der geschlossenen Baumgrenze liegenden Flächen, 
die mit Latschen und Grünerlen bewachsen sind, wegen ihrer 
Schutzwirkung große Bedeutung haben und als Wald anzusehen 
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sind. Sie werden auch vom Bundesamt für Eich- und Vermessungs­
wesen in der Österreichischen Karte1: 50.000 und 1 : 25.000 
(ÖK 50, ÖK 25) als Wald ausgewiesen und von der Österr. Forst­
inven~ur als Wald aufgenommen (Schutzwald außer Ertrag). 
Auch im Waldentwicklungsplan (§ 9) scheinen sie als Wald auf 
(Wald mit hoher Schutzwirkung), da sie durch ein Schutzwald­
feststellungsverfahren zu Wald erklärt werden können. 

Zu Z 3: 

Im Rahmen der Vollziehung des Forstgesetzes sind Unklarheiten 
darüber aufgetreten, was unter kleinstflächigen Baumgruppen 
in der Flur zu verstehen ist. Es soll nunmehr klargestellt 
werden, daß isolierte, nicht mit einem Wald zusammenhängende 
Baumgruppen bis zu einem Ausmaß von 200 m2 nicht als Wald 
zu gelten haben. 

Zu Z 4: 

Auf Grund der Bestimmungen des § 52 Z 2 Vermessungsgesetz 
wurden die bisherigen Angaben über Kulturgattungen ausnahms­
los durch die Angabe der Benützungsarten ersetzt. Daher 
mußten die Abs. 1 bis 3 geändert werden. 

Durch die Änderung im Abs. 2 soll dem Umstand Rechnung ge­
tragen werden, daß nur die übermittlung geeigneter Unterlagen 
die Vermessungsbehörde in die Lage versetzt, den Grenzkataster 
und den Grundsteuerkataster hinsichtlich der Benützungsart 
Wald auf dem aktuellsten Stand zu halten. Diese Norm, die es 
ermöglicht, daß der Grenzkataster und der Grundsteuerkataster 
mit den Unterlagen der Forstbehörde in übereinstimmung ge­
halten werden können, dient letztlich der Verwaltungsverein­
fachung und der Rechtssicherheit. 

Zur Neufassung des Abs. 5 ist zu bemerken, daß der in der 
derzeit geltenden Fassung des Forstgesetzes zwischen den 
Gedankenstrichen stehende Satzteil, betreffend den § 17 
Vermessungsgesetz, in dieser Form im Kataster nicht voll­
ziehbar ist. Der Gesetzgeber ging hiebei von der Voraussetzung 
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aus, daß die Umwandlung von Grundstücken des Grundsteuer­
katasters in jene des Grenzkatasters in Katastralgemeinden, 
in denen das Verfahren zur teilweisen Neuanlegung des Grenz­
katasters angeordnet worden ist, von Amts wegen vorgenommen 
wird. Im Regelfall erfolgt die Umwandlung jedoch über aus­
drücklichen Parteienantrag oder auf Grund eines Beschlusses 
des Grundbuchsgerichtes nach einer sonstigen Grenzvermessung 
hinsichtlich der Grundstücke, deren Grenzen zur Gänze von der 
Grenzvermessung erfaßt worden sind. 

Sofern von den Vermessungsämtern Grenzvermessungen gemäß 
§ 34 Abs. 1 Vermessungsgesetz zum Zweck der Umwandlung (§ 17 
Z 2 Vermessungsgesetz) hinsichtlich einzelner Grundstücke 
durchgeführt werden, ist von den Vermessungsämtern anläßlich 
der Grenzvermessung auch die Erhebung der Benützungsart dieser 
Grundstücke vorzunehmen (§ 38 Abs. 1 Z 1 Vermessungsgesetz). 
Werden Änderungen in der Benützungsart Wald festgestellt, 
wird das Vermessungsamt hievon der Forstbehörde gemäß § 3 
Abs. 3 des Forstgeset~es Mitteilung zu machen haben. 

Die weiteren Änderungsvorschläge zum Abs. 5 sind dem Gesetzes­
wortlaut des Vermessungsgesetzes angepaßt. Der Ersatz des 
Wortes "etwaigen" im letzten Satz durch den bestimmten Artikel 
ist notwendig, da das Vermessungsgesetz im Verfahren zur 
allgemeinen Neuanlegung die Durchführung von Grenzverhandlungen 
zwingend vorschreibt (§ 24 Vermessungsgesetz). 

Zu Z 5: 

Standortswidrige labile Monokulturen führen zu einer Schwächung 
der Vitalität der Bestände und damit zu einer höheren An­
fälligkeit für Schäden durch Wind, Schneebruch, Sekundär­
schädlinge und Immissionen. österreichweit nimmt der Schad­
holzanteil ständig zu und nähert sich derzeit bereits der 
25 %-Marke. Es erscheint daher erforderlich, der Behörde die 
Möglichkeit zu geben, in besonders gefährdeten Gebieten vor­
zuschreiben, mit welchen Baumarten die Wiederbewaldung zu 
erfolgen hat. 
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Zu Z 6: 

§ 81 Abs. 1 lit. b eröffnet die Möglichkeit, für Trassen­
aufhiebe zum Zwecke der Errichtung und des Betriebes einer 
energiewirtschaft lichen Leitungsanlage Ausnahmebewilligungen 
zu erteilen. In solchen Fällen, in denen auf die Erteilung 
einer Rodungsbewilligung verzichtet wird, scheint es unbillig, 
die Wiederbewaldungspflicht des Grundeigentümers nach den 
jeweiligen Entfernungsmaßnahmen des Leitungsberechtigten auf­
rechtzuerhalten. 

Zu Z 7: 

Diese Bestimmung ist wegen der Neufassung des § 81 Abs. 1 
lit. b erforderlich, um das Überwiegen des öffentlichen 
Interesses an der Leitungsanlage gegenüber dem öffentlichen 
Interesse an der Walderhaltung berücksichtigen zu können. 
Der Behörde soll die Möglichkeit eingeräumt werden, Maßnahmen 
zur Hintanhaltung von nachteiligen Wirkungen für die umliegenden 
Wälder vorzuschreiben. Dem Eigentümer des nachbarlichen Waldes 
wird ein Entschädigungsanspruch eingeräumt. 

Zu Z 8: 

Durch die Neuformulierung des Abs. 1 ist klargestellt, daß 
auch die Teilung solcher Grundflächen verboten ist, die 
bereits vor der Teilung nicht mehr das für die Walderhaltung 
und eine zweckmäßige Waldbewirtschaftung erforderliche Min­
destausmaß aufweisen. Auch soll verhindert werden, daß das 
Waldteilungsverbot unwirksam wird, weil ein Grundstück mit 
verschiedenen Benützungsarten, aber kein IIWaldgrundstück ll

, 

getei 1 t wird. 

Durch Abs. 2 wird auf das Liegenschaftsteilungsgesetz Bedacht 
genommen. Zweck des § 15 des L~egenschaftsteilungsgesetzes 
ist es, in einem möglichst einfachen Verfahren den Kataster­
und Grundbuchsstand den tatsächlichen Verhältnissen in der 
Natur anzupassen. 

.===== 
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Im Interesse der Verwaltungsvereinfachung schant es daher 

geboten, vorzusorgen, daß das Waldteilungsverbot des Forst­
gesetzes auf Maßnahmen gemäß § 15 des Liegenschaftsteilungs­
gesetzes nicht Anwendung findet. Den Interessen der Forst­
wirtschaft widerspricht diese Bestimmung insoferne nicht, als 
es sich um Maßnahmen handelt, denen auch im Rodungsverfahren 
ein überwiegend öffentliches Interesse zuerkannt wird und die 
in der Natur längst vollzogen sind. 

Zu Z 9: 

Die geltende Rechtslage ist insoferne unbefriedigend, als 
§ 15 Abs. 1 nicht durchgesetzt werden kann. Bemühungen ein­
zelner Länder, diesen Mangel durch Erlassung landesgesetzlicher 
Regelungen zu beseitigen, waren erfolglos, weil der Verfas­
sungsgerichtshof diese Bestimmungen als verfassungswidrig 
aufgehoben hat (Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes 
vom 15. Dezember 1978, G 71/78-12 und vom 17. Juni 1981, 
G 35/80-11). Es ist daher notwendig, daß der Bundesgesetzgeber 
die Einhaltung des Waldteilungsverbotes durch legistische 
Maßnahmen sicherstellt. 

Im"Grundbuchsverfahren kann nicht, wie im § 1, auf die tat­
sächlichen Verhältnisse abgestellt werden. Das Grundbuchs­
gericht ist vielmehr auf urkundliche Unterlagen über die maß­
geblichen Verhältnisse angewiesen. Korrespondierend mit § 3 
wird auf die Eintragung der Benützungsart im Kataster ab­
gestellt. Die Vorlage eines weiteren urkundlichen Nachweises 
im Grundbuchsverfahren wird dadurch nicht notwendig, da die 
im Kataster eingetragene Benützungsart sich aus dem vom Wer­
messungsamt bescheinigten Plan ergibt, ohne den die grund­
bücherliche Durchführung einer Grundstücksteilung nicht zu­
lässig ist. 

Es sind allerdings Fälle denkbar, in denen die Eintragung 
im Kataster mit den tatsächlichen Verhältnissen nicht über­
einstimmt. Für diese F:.;lle sehen die Abs. 2 und 3 die Möglichkeit 
einer nachträglichen Bereinigung vor. 
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Zu Z 10: 

Im Hinblick auf die Vollziehbarkeit der Bestimmungen über die 
Waldverwüstung ist es erforderlich, den Begriff der flächen­
haften Gefährdung zu definieren. Für die Abgrenzung wird eine 
Flächengröße von einem halben Hektar (im Schutzwald von 0,2 ha) 
vorgeschlagen; ab dieser Größenordnung hält der Gesetzgeber 
auch eine behördliche überwachung der Fällung im Hinblick auf 
das Gebot der Erhaltung des Waldes und der Nachhaltigkeit seiner 
Wirkungen für erforderlich. 

Gleichzeitig soll ausdrücklich klargestellt werden, daß die 
Ablagerung von Klärschlamm im Wald verboten ist. Dies ist mit 
Rücksicht darauf, daß im Klärschlamm forstschädliche Stoffe 
(wie Schwermetalle) enthalten sind, unbedingt erforderlich. 

Zu Z 11: 

Die Bedachtnahme auf eine die erforderlichen Wirkungen des 
Waldes gewährleistende Waldausstattung hat seit Inkrafttreten 
des Forstgesetzes 1975 zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dies 
insbesondere im gebirgigen Teil Österreichs mit hohem Anteil 
an Schutz- und Bannwäldern sowie in jenen Gebieten, in denen 
etwa auf Grund landwirtschaftlicher Nutzung eine weit unter­
durchschnittliche Waldausstattung gegeben ist. Im vorliegenden 
Zusammenhang ist auf das Problem der forst schädlichen Immis­
sionen hinzuweisen, die in den letzten Jahren zunehmend auch 
in industriefernen Gebieten zu einer Vitalitätsminderung, 
teilweise sogar zu einem Absterben, jedenfalls aber zu einer 
Verminderung der Wirkungen des Waldes geführt haben; auch die 
nicht unbeträchtlichen Waldinanspruchnahmen für Fremdenverkehrs­
einrichtungen (insbesondere für den Wintersport) und für den 
Straßenbau läßt es erforderlich erscheinen, in solchen Gebieten 
auf die Durchführung unmittelbar wirksamer Ersatzaufforstungen 
zu bestehen. 

Die Ersatzaufforstung soll in diesen Fällen somit eine Voraus­
setzung für die Erteilung der Rodungsbewilligung bieten, 

die Leistung eines Geldbetrages, wie sie im § 18 Abs. 3 vor­
gesehen ist, nicht möglich sein •. 
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Zu Z 12: 
\ 

\ 
\ 

In einer Zeit weltweiter Energieverknappung soll ein Beitrag 
zur Energiegewinnung (Gewinnung von Alkohol aus Holz, Brenn­
holzproduktion) geleistet werden. Es soll ein Anreiz geschaffen 
werden, landwirtschaftlich genutzte Flächen mit raschwachsenden 
Holzgewächsen zu bepflanzen und somit in kurzer Zeit große 
Mengen des Rohstoffes Holz für die energetische Nutzung zu 
gewinnen. Um die Entscheidung für die Umstellung von der land­
wirtschaftlichen Nutzung auf die Holzgewinnung zu erleichtern, 
ist vorgesehen, daß solche Flächen bei Bedarf jederzeit rasch 
und ohne behördliche Bewilligung wieder der landwirtschaftlichen 
Produktion zugeführt werden können. 

Durch die vorgesehene Gesetzesänderung soll aber nicht nur die 
Abhängigkeit von importierten Energieträgern verringert und 
die Zahlungsbilanz verbessert werden. Die angestrebten Maß­
nahmen müssen auch im Hinblick auf die prognostizierte Holz­
verknappung in naher Zukunft gesehen werden. 

Da die Aufforstung von Kurzumtriebswäldern nicht wie sonstige 
Aufforstungen auf Grenzertragsböden vorgenommen werden soll, 
sondern in ebenen, maschinell bearbeitbaren und nährstoff­
reichen Böden, ist auch ein günstiger Einfluß auf eine aus­
gewogene landwirtschaftliche Produktion und die Anpassung dieser 
agrarischen Produktion an den Bedarf zu erwarten. 

Schließlich ist auf die Bedeutung der zu erwartenden Ver­
größerung der Waldfläche im Hinblick auf die überwirtschaft­
lichen Funktionen des Waldes gerade im Zeitalter der Verstädte­
rung und Zersiedelung hinzuweisen. 

Zu Z 13: 

Auf Grund der Erfahrungen, die anläßlich der Vorlage der 
Bescheide, mit denen Rodungen bewilligt wurden (§ 170 Abs. 8) 
gewonnen wurden, ist bekannt, daß bisher nicht eindeutig klar 
war, wie § 18 Abs. 1 lit. a auszulegen ist. Aus dem nunmehr 
vorgeschlagenen Text geht eindeutig hervor, daß nicht nur die 
Dauer einer Rodungsbewilligung befristet werden kann, sondern 
daß in Rodungsbewilligungen der Zeitpunkt festzusetzen ist, zu 
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dem die Rodungsbewilligung erlischt, wenh die Waldgrundfläche 
nicht gerodet ist. Dies ist notwendig, weil sich die Voraus­
setzungen, unter denen die Bewilligung erteilt wurde, ändern 
können. 

Zu Z 14: 

Durch d-en Wegfall des Wortes "übrigenIl in lit. b soll klar­
gestellt werden, daß die Bestimmungen des IV. Abschnittes 
(Forstschutz) und der §§ 172 und 174 (Forstaufsicht, Straf­
bestimmungen) für alle Rodungen (also auch für befristete 
ROdungen) gelten. 

Zu Z 15: 

Mit Rücksicht auf die Novellierung des Vermessungsgesetzes, 
BGBl.Nr. 480/1980, ist eine Anpassung der Diktion des Abs. 3 
an diese Novelle notwendig. Auch soll klargestellt werden, daß 
Ausfertigungen des Lageplanes dem Vermessungsamt und der Agrar­
behörde für deren Zwecke zur Verfügung zu stellen sind. 

Abs. 4 räumt im Interesse einer Vereinfachung und Kostenersparnis 
für die Antragsteller, aber auch aus Gründen der Verwaltungs­
vereinfachung, die Möglichkeit ein, anstelle von Grundbuchs­
auszügen und Auszügen aus dem Grundstücksverzeichnis eine 
Sammelaufstellung vorzulegen, aus der die benötigten Daten 
hervorgehen. Die Richtigkeit der in dieser Sammelaufstellung 
enthaltenen Daten ist von einer mit öffentlichem Glauben 
versehenen Person (Notar, Legalisator, Ziviltechniker) zu 
bestätigen. 

Die im Abs. 6 lit. b vorgenommene Ergänzung trägt dem Um­
stand Rechnung, daß die in den Einzugsgebieten der Wild­
bäche und Lawinen mit der Wahrung des öffentlichen Interesses 
am Schutz vor Wildbächen und Lawinen betrauten Dienststellen 
(§ 102 Abs. 1) zwar nicht als ttBehörden ll anzusehen sind, 
aber gehört werden müssen. 

Die im Abs. 7 vorgeschlagene Änderung berücksichtigt die 
Erfahrung, daß es notwendig ist, in jedem Fall eine mündliche 
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Verhandlung durchzuführen. Bisher kam es nämlich in manchen 
Fällen, in denen keine Verhandlung an Ort und Stelle durch­
geführt wurde, zu Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der 
Identifikation der zu rodenden Flächen. 

Für den Vorschlag im Abs. 10 war maßgebend, daß § 17 Abs. 2 
die Erteilung einer Rodungsbewilligung durch die Behörde für 
zulässig erklärt, wenn das öffentliche Interesse an einer 
anderen Widmung der zur Rodung beantragten Fläche das öffent­
liche Interesse an der Erhaltung dieser Fläche als Wald über­
wiegt und diese Interessensabwägung i~sbesondere auch im Ver-

,fahren nach § 170 Abs. 8 nur überprüft werden kann, wenn die 
Behörde ihre Entscheidung ausführlich begründet. Dazu gehört 
auch,. daß sie dartut, warum der Rodungszweck in sinnvoller 
Weise nur durch die Rodung erreicht werden kann. Die Änderung 
bedeutet auch, daß § 58 Abs. 2 AVG im Rodungsverfahren keine 
Gültigkeit hat. Da nach der ständigen Judikatur des Verwal­
tungsgerichtshofes auch dann die Verpflichtung zur Bescheid­
begründung besteht, wenn in einen Bescheid Vorschreibungen 
(Auflagen, Bedingungen) aufgenommen werden und dies nahezu in 
allen Rodungsbewilligungen der Fall ist, trägt der Gesetz­
entwurf somit den bisherigen Erfahrungen und der Judikatur 
des Verwaltungsgerichtshofes Rechnung. 

Zu Z 16: 

Durch den technischen Fortschritt und die Weiterentwicklung 
der Mechanisierung hat der Anteil an hochmechanisierten 
Nutzungsverfahren zugenommen. Da bei Ganz- bzw. Vollbaum­
nutzung einerseits erhebliche Nahrstoffverluste für den Stand­
ort entstehen, andererseits auch mechanische Bringungsschäden 
(Bodenverwundungen) beträchtlich sind, soll die Möglichkeit 
geschaffen werden, die Anwendung solcher Methoden im be­
sonders gefährdeten Schutzwald zu verbieten. 

Zu Z 17: 

Es handelt sich lediglich um die Richtigstellung der Zitierung 
des Kompetenztatbestandes IIBodenreform, insbesondere agrari­
sche Operationen und Wiederbesiedelung ll

• 
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Zu Z 18: 

Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage soll dem Land vom 
Standpunkt der Landesraumplanung sowie dem Waldeigentümer 
hinsichtlich aller Bannzwecke das Recht zur Antragstellung 
eingeräumt werden. 

Zu Z 19: 

Auf Grund der Tatsache, daß in der Praxis durch unbegründet 
lange Aufrechterhaltung befristeter Sperren häufig dem 
Grundsatz der Waldöffnung zuwidergehandelt wird, scheint die 
derzeit im Gesetz vorhandene allgemein gehaltene Befristung 
nicht ausreichend und soll eine absolute ziffernmäßige Frist 
in das Gesetz aufgenommen werden. Die Frist von fünf Jahren 
darf jedoch nur dann ausgeschöpft werden, wenn die in den 
lit. abis f beschriebenen Verhältnisse so lange dauern. Im 
Regelfall wird die Dauer der Befristung wesentlich kürzer sein. 

Zu Z 20: 

Befristete Sperren von langer Dauer oder solche, die eine 
Fläche von mehr als 5 ha betreffen, sollen bewilligungspflich­
tig werden. Damit wird dem Grundsatz der Waldöffnung Rechnung 
getragen und der Behörde ein besserer überblick über die ge­
sperrten Flächen ermöglicht. 

Dem Gebot des Art. 18 B-VG entsprechend sollen in das Gesetz 
Kriterien aufgenommen werden, die die Behörde bei der Be­
urteilung der Frage anzuwenden hat, ob einem Antrag auf Sperre 
stattzugeben ist oder nicht. 

Zu Z 21: 

Jungwuchsflächen sind wegen der Schneelage oft nicht als 
solche zu erkennen. Es empfiehlt sich daher, solche Flächen, 
die in der Nähe von Schipisten oder Loipen liegen, eindeutig 
und mit einer in ganz Österreich einheitlichen Hinweistafel 
zu kennzeichnen. Diese Möglichkeit soll durch die vorge­
schlagene Änderung sowie in weiterer Folge durch eine Novellie­
rung der Forstlichen Kennzeichnungsverordnung eröffnet werden. 
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Eine Verpflichtung des Waldeigentümers zur Kennzeichnung 
von Jungwuchsflächen wird nicht normiert. 

Zu Z 22: 

Es soll normiert werden, daß Hinweistafeln auch an jenen 
Stellen anzubringen sind, wo Güterwege in die zu kennzeich­
nende gesperrte Fläche führen oder an diese unmittelbar an­
grenzen. Diese Ergänzung dient somit einer verbesserten In­
formation der Personen, die Wald zu Erholungszwecken betreten 

wollen. 

Zu Z 23: 

Da es Sperren von Gebieten gibt, bei deren Betreten nicht 

mit besonderen Gefahren durch Arbeiten im Zuge der Wald­
bewirtschaftung gerechnet werden muß, ist das Wort "jeden­
falls ll im geltenden Text irreführend und soll daher entfallen. 
Solche Sperren, die nicht mit Arbeiten im Zuge der Wald­
bewirtschaftung zusammenhängen, sind z.B. Sperren nach § 33 
Abs. 2 lit. a, § 34 Abs. 2 lit. d, e, fund Abs. 3. 

Die Ersichtlichmachung von Beginn und Ende der Sperre soll 
verhindern, daß bei nicht zeitgerechter Entfernung der Hin­
weistafeln das rechtmäßige Betreten des Waldes vereitelt 

wird. 

Zu Z 24: 

§ 36 regelt die Voraussetzungen für die Erklärung eines Waldes 

zum Erholungswald, das diesbezügliche Verfahren und die recht­

lichen Konsequenzen einer solchen Maßnahme. 

Zu Z 25: 

Die neuen Formulierungen sollen Gestaltungseinrichtungen 
zulassen, die die Erholungswirkung des Waldes erhöhen, nicht 
aber Gestaltungseinrichtungen, die auf Kosten der Erholungs­
wirkung des Waldes gehen. 
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Zu Z 26: 

Es soll klargestellt werden, daß Wildverbißmittel (chemische 
Mittel, die für eine Verwendung in der Forstwirtschaft be­

stimmt sind) nicht nur von der Forstlichen Bundesversuchsanstalt 
geprüft, sondern auch auf Grund des Prüfungsergebnisses von 
der Bundesanstalt für Pflanzenschutz in Wien registriert werden 
können. Nur durch die Möglichkeit einer Registrierung kann das 
Inverkehrbringen von einwandfreien Mitteln sichergestellt 
werden. Hieran besteht ein starkes forstliches Interesse, und 
zwar einerseits hinsichtlich der Pflanzenverträglichkeit und 
andererseits hinsichtlich der Wirkung. In der nunmehr 30-jährigen 
Prüfungstätigkeit der Forstlichen Bundesversuchsanstalt zeigte 
sich nämlich, daß relativ viele der freiwillig zur überprüfung 
eingereichten Produkte Pflanzenschäden verursachten und daher 
für eine Anwendung nicht geeignet waren. 

Die Verwendung von Wildverbißmitteln dient der Sicherung der 
Aufforstung oder der natürlichen Verj~ngung aufforstungs­
pflichtiger Waldflächen bzw. der Verhinderung von Blößen oder 
Gefährdung der weiteren Bestandesentwicklung (Schutzmaßnahme 
für die fernere Holzzucht) und ist daher unter diesem Gesichts-

-punkt dem Forstwesen zuzurechnen. 

Zu Z 27: 

Mit Rücksicht auf die Kompetenzen des Bundesministeriums für 
Gesundheit und Umweltschutz erscheint es angebracht, dem 
Bundesminister für Gesundheit und Umweztschutz ein Einvernehmen 
hinsichtlich der Verordnung über forstschädliche Luftverun­
reinigungen einzuräumen. 

Zu Z 28: 

Wegen ihrer Bedeutung sollen die Schlepperwege gesondert an­
geführt und definiert werden. 

Zu Z 29: 

§ 60 Abs. 1.bis 3 enthalten allgemeine Vorschriften über 
Bringungsanlagen. Die Praxis hat gezeigt, daß es notwendig 
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ist, diese allgemeinen Vorschriften zu konkretisieren. Der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft soll daher er­
mächtigt werden, durch Verordnung nähere Vorschriften über 
die Planung, Errichtung und Erhaltung von Bringungsanlagen zu 
erlassen. 

Unter Bedachtnahme auf in.der Praxis tatsächlich aufgetretene 
Unzulänglichkeiten soll die Rücksichtnahme auf Aspekte der 
Ökologie (geringstmögliche Eingriffe in die Natur, rasche und 
umfassende Beseitigung der Folgen von unbedingt notwendigen 
Eingriffen) stärker als bisher zur Pflicht gemacht werden. 
Darüber hinaus stellt die Regelung auch einen legistischen 
Beitrag zur Besseren Koordinierung der Gesichtspunkte des 
Forstrechtes und des Naturschutzes dar. 

Zu Z 30: 

Die Erfahrung zeigt, daß in Fällen, in denen Bringungsanlagen 

entgegen den geltenden Vorschriften gebaut wurden, die Ver­
antwortlichkeit zwischen dem Bauwerber, der für die Bauauf­
sicht befragten Fachkraft und dem mit der Durchführung des 
Baues Beauftragten hin- und hergeschoben wird. In Einzel­
fällen konnte keiner der Genannten zur Verantwortung gezogen 
werden. Den für die Bauaufsicht befugten Fachkräften und den 
mit der Baudurchführung Beauftragten muß daher ein höheres 
Maß an Verantwortung als bisher übertragen werden. Dies ist 
durchaus zumutbar, weil diese Personen meist häufig solche 
Arbeiten durchführen und daher mit den bestehenden Vorschriften 
vertraut sind. Im Gegensatz dazu verfügt der Bauwerber meist 
über keinerlei Erfahrungen mit der Errichtung von Bringungs­
anlagen. 

Zu Z 31: 

Die geltende Rechtslage kennt anmeldepflichtige Forststraßen, 
hinsichtlich derer den Bauwerber lediglich die Verpflichtung 
trifft, die beabsichtigte Errichtung spätestens 4 Wochen 
vor dem Trassenfreihieb der Behörde zu melden. Diese Konstruk­
tion ist aus folgenden Gründen unbefriedigend: 
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- § 64 FG 1975 sieht keine Möglichkeit vor, den Bau 
einer Forststraße zu versagen oder an Bedingungen und 
Auflagen zu binden. Die Behörde könnte in solchen Fällen 
nur aus den Gründen des § 172 Abs. 6 tätig werden, 

- die Behörde wird nicht verpflichtet, konkrete Handlungen 
zu setzen, 

- der Bauwerber kann 4 Wochen nach der Meldung mit den 
Bauarbeiten beginnen, auch wenn die Behörde z.B. aus 
Gründen, die außerhalb ihres Einflußbereiches liegen 
(Witterung) ,keine Möglichkeit gehabt hat, tätig zu 
werden, 

- die durch den Bau der Forststraße Betroffenen können 
ihre Rechte nicht in jedem Fall geltend machen. 

Nunmehr sollen Personen, die beabsichtigen, eine Forst­
straße zu errichten, verpflichtet werden, diese Absicht 
innerhalb von 8 Wochen vor dem geplanten Baubeginn der 
Behörde zu melden. Innerhalb dieser 8 Wochen hat die Behörde 
an Hand der im Gesetz aufgezählten Kriterien zu beurteilen, 
ob sie die Errichtung der Forststraße bei plangemäßer 
Ausführung zur Kenntnis nehmen kann. Ist dies nicht der 
Fall, ist ein Bewilligungsverfahren durchzuführen. 

Ohne Bewilligungsverfahren nach § 64a des Entwurfes darf 
demnach ein positiver Bescheid nur erlassen werden, wenn 
das Eintreten der im § 64 Abs. 2 aufgezählten Folgen aus­
geschlossen werden kann, wenn öffentliche Interessen nicht 
beeinträchtigt werden, die Vorschreibungen in Bannlegungs­
bescheiden gewährleistet erscheinen und die Rechte der 
Eigentümer von in Nutzung oder Produktionskraft beeinflußten 
Liegenschaften nicht berührt werden oder diese dem Bau der 
Forststraße zugestimmt haben. Letzteres wird durch ein Sachver­
ständigengutachten oder durch Zustimmungserklärungen der be­
troffenen Liegenschaftseigentümer nachzuweisen sein. 

Liegen die Voraussetzungen gemäß § 62 Abs. 4 des Entwurfes 
vor, hat die Behörde zwingend einen positiven Bescheid zu 
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erlassen. Erst nach dessen Rechtskraft darf mit dem Bau 
der Forststraße begonnen werden. 

Unter Bau einer Forststraße im Sinne dieser Bestimmung sind 
auch der Trassenfreihieb sowie alle mit dem Bau im Zusammen­
hang stehenden Erdarbeiten zu verstehen. 

Der Bedeutung, die dem Forststraßenbau im Vergleich zum 
Bau sonstiger Bringungsanlagen zukommt, wird durch eine 
Änderung der Systematik Rechnung getragen. 

Schlepperwege, die derzeit - je nach Bestimmung und Aus­
stattung - entweder als Forststraßen anzusehen sind oder 
gar nicht als Bringungsanlagen im Sinne des Forstgesetzes 
gelten, sollen in Zukunft einheitlich behandelt werden. 
Da im Zuge"der Forstaufsicht wiederholt festgestellt werden 
mußte, daß im Zusammenhang mit der Anlegung von Schlepper­
wegen in der Folge große Schäden eingetreten sind, ist es 
notwendig, daß die Behörde rechtzeitig Kenntnis von der be­
absichtigten Herstellung eines Schlepperweges erlangt, damit 
sie allenfalls Maßnahmen nach § 172 Abs. 6 setzen kann. 

Da durch Materialseilbahnen nicht nur Gebäude gefährdet 
werden können, soll dieser Begriff im § 64 Abs. 1 lit. c 
durch den umfassenderen Begriff "Liegenschaften" ersetzt 
werden. 

Der Einfluß, den eine Forststraße auf die umliegenden 
Liegenschaften ausübt, kann nicht nur negativ, sondern auch 
positiv sein. Es echeint daher notwendig, daß in Zukunft 
in Bewilligungsverfahren (§ 64a) alle Eigentümer von Lie­
genschaften beigezogen werden, die durch die Bringungsanlage 
in Nutzung oder Produktionskraft beeinflußt werden können. 
Dadurch soll sichergestellt werden, daß der Behörde" alle 
positiven und negativen Gesichtspunkte des Forststraßen­
baues bekannt werden und ihrer Entscheidung zugrunde gelegt 
werden können. 

Zu Z 32: 

Im geltenden Text besteht ein Widerspruch zwischen dem 
ersten und dem dritten Satz des Abs. 2. Dieser Widerspruch 
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soll durch den Entfall des Wortes Iljedenfalls ll beseitigt 
werden. 

Zu Z 33: 

Die vorgesehene Regelung über den Mindestdurchmesser ist 
nur sinnvoll, wenn sie im Zusammenhang mit besonderen Maß­
nahmen zur Zuwachssteigerung und damit raschen Erzielung 
des Mindestdurchmessers einhergeht. Die im geltenden Text 
aufscheinende Zitierung der lit. c geht auf ein Redaktions­
versehen zurück. 

Zu Z 34: 

Im Zusammenhang mit den Bestrebungen, die Umstellung-von 

landwirtschaftlicher Nutzung auf die Holzgewinnung zu er­
leichtern (siehe § 17 Abs. 5), soll auch das Verbot von 
Kahlhieben sowie das Verbot von über das pflegliche Ausmaß 
hinausgehenden Einzelstammentnahmen in hiebsunreifen Hoch­
waldbeständen für Kurzumtriebswälder nicht gelten. 

Zu Z 35: 

Trassen für energiewirtschaftliche Leitungsanlagen sind den 
Erfordernissen des Betriebes entsprechend oftmals dauernd 
vom Bewuchs freizuhalten oder laufend auszuästen. 

Es erscheint verwaltungsaufwendig und unzweckmäßig, gleichsam 
automatisch immer wieder Ausnahmebewilligungen nach § 81 
des Forstgesetzes zu erteilen. 

Bisher wurde in der Praxis so vorgegangen, daß in solchen 
Fällen nahezu immer Rodungsbewilligungen erteilt wurden. 
Vom forstpolitischen Standpunkt wäre es jedoch vorzuziehen, 
in Fällen, wo dies möglich und zweckmäßig ist, Ausnahme­
bewilligungen vom Verbot des Kahlhiebes in hiebsunreifen 
Beständen auf Dauer zu erteilen. Eine solche Vargangsweise 
läge im Interesse der Walderhaltung. 
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Zu Z 36: 

Die lit. b des geltenden Textes ist entbehrlich und irre­
führend. Die Genehmigung eines Fällungsplanes nach § 94 
umfaßt nämlich auch alle gemäß § 93 Abs. 3 gesondert ange­
führten Fällungen hiebsunreifer Hochwaldbestände; eine Ein­
schränkung auf solche nach § 81 Abs. 1 lit. c läßt sich wegen 
des dann zu § 93 und § 94 entstehenden Wider;pruches aus lit. b 
nicht ableiten; lit. b mangelt es somit an normativem Gehalt. 

Zu Z 37: 

Um die Umstellung von landwirtschaftlicher Nutzung auf die 
Holzgewinnung zu erleichtern, darf das Verbot des Kahlhiebes 
und des Großkahlhiebes"im Hochwald für den Kurzumtriebswald 
nicht gelten. 

Zu Z 38: 

Fällungen in Kurzumtriebswäldern sollen jederzeit ohne 
Bewill~gung durchgeführt werden dürfen. Durch die Beseiti­
gung der Bewilligungspflicht soll dem Grundeigentümer die 
Entscheidung, landwirtschaftlich genutzten Boden der Holz­
zucht zu widmen oder eine solche Maßnahme wieder rückgängig 
zu machen, erleichtert werden. Diese Regelung steht im Zu­
sammenhang mit der vorgeschlagenen Bestimmung des § 17 Abs. 5. 

Zu Z 39: 

Diese Bestimmung soll der Klarstellung dienen, daß Ausnahme­
bewilligungen gemäß § 81 für Trassenaufhiebe zum Zweck der 
Errichtung und des Betriebes einer energiewirtschaft lichen 
Leitungsanlage für die Dauer des Betriebes dieser Anlage 
erteilt werden dürfen. Die Erteilung solcher Bewilligungen 
ist zweckmäßig, da sie in vielen Fällen die Erteilung von 
Rodungsbewilligungen überflüssig machen wird und die be­
troffenen Flächen Wald im Sinne des Forstgesetzes bleiben 
können. 
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Zu Z 40: 

Durch die vorgeschlagene Änderung soll der Widerspruch zu 
§ 94 Abs. 2 beseitigt und eine Angleichung an § 1 des Lie­
genschaftsteilungsgesetzes vorgenommen werden. 

Zu Z 41: 

Die Dienststellen der Wildbach- und Lawinenverbauung haben 
die Aufgabe, möglichen Wildbach- und Lawinengefahren auch 
schon vorbeugend zu begegnen. Die ordentliche Waldbehandlung 
in den Einzugsgebieten ist hiebei ein wesentlicher Faktor, 
wobei auch ein Eingreifen der Dienststellen durch Schutz­
waldsanierungsprojekte oder die Bewirtßchaftung von Bann­
wäldern (§ 100 Abs. 2) vorgesehen ist. Ein Vorschlagsrecht 
der Dienststelle nach § 100 Abs. 1 erscheint notwendig, 
um dieser die Erfüllung ihrer Aufgaben zu erleichtern und 
der Behörde ein rechtzeitiges Handeln zu ermöglichen. 

Zu Z 42: 

Es handelt sich lediglich um die Berichtigung eines Zitier­
fehlers. 

Zu Z 43: 

Es handelt sich lediglich um die Einfügung von zwei Bei­
strichen. 

Zu Z 44: 

Die ParteisteIlung der Dienststelle der Wildbach- und 
Lawinenverbauung im Verfahren nach den Abs. 1, 3 und 4 wird 
von den Kommentatoren des Forstgesetzes bereits heute bejaht. 
Eine KlarsteIlung im Gesetz scheint jedoch wünschenswert. 

Zu Z 45: 

Es handelt sich lediglich um die Berichtigung eines Re­
daktionsversehens. 
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Zu Z 46: 

§ 7 Abs. 1 des Wasserbautenförderungsgesetzes zählt die 
Maßnahmen der Wildbach- und Lawinenverbauung auf, zu deren 
Kosten ein Bundesbe~trag geleistet werden kann. Die Pro­
jektierung und Durchführung solcher Maßnahmen ist eine wesent­
liche Aufgabe der Dienststellen. 

Zu Z 47: 

In der Studienrichtung Forst- und Holzwirtschaft sind die 
Studienzweige Forstwirtschaft, Holzwirtschaft sowie Wild­
bach- und Lawinenverbauung eingerichtet worden. Der neu­
geschaffene Studienzweig Holzwirtschaft hat seinem Ausbildungs­
ziel entsprechend praktisch vom ersten Studienabschnitt an 
einen von den beiden anderen Studienzweigen stark abweichenden, 
eigenen Studienplan. Es werden dabei keine Kenntnisse auf 
für die Berufsausübung eines Forstassistenten belangreichen 
Gebieten vermittelt. Diplomingenieure, die Absolventen des 
Studienzweiges Holzwirtschaft sind, können daher nicht als 
Forstassistenten oder Forstwirte verwendet werden. 

Zu Z 48: 

Mit Rücksicht auf die stark steigende Anzahl der Prüfungs­
werber ist eine Aufstockung der Zahl der Prüfungskommissäre 
notwendig. 

Die Anforderungen an die Qualifikation der forstlichen 
Prüfungskommissäre sollen sicherstellen, daß in der 
Prüfungskommission sowohl Prüfer vertreten sind, die in 
Betrieben an leitender Stelle tätig sind, als auch solche, 
die jedenfalls über eine langjährige einschlägige Berufs­
erfahrung verfügen. Die vorgeschlagene Änderung bewirkt 
darüber hinaus eine Gleichstellung der Voraussetzungen für 
die Bildung der Prüfungskommission für den höheren Forst­
dienst und den Försterdienst. 
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Die übrigen Änderungen tragen dem Umstand Rechnung, daß 
zwischen Staatsprüfungskommission und Prüfungssenat unter­
schieden werden muß, stellen klar, daß die Staatsprüfung 
in Form von Einzelprüfungen abgehalten werden darf und 
sollen es ermöglichen, daß zwei Prüfungssenate gleichzeitig 
unter der Leitung eines Vorsitzenden prüfen dürfen. Damit 
soll der Zeitaufwand für die Vorsitzenden und die Prüfungs­
kommissäre in einem vertretbaren Ausmaß gehalten werden, 

ohne daß die Qualität der Prüfung leidet. 

Zu Z 49: 

In der Studienrichtung Fürst- und Holzwirtschaft sind die 
Studienzweige ForstwirtSChaft, Holzwirtschaft sowie Wild­
bach- und Lawinenverbauung eingerichtet worden. Der neu­
geschaffene Studienzweig Holzwirtschaft hat seinem Ausbil­
dungsziel entsprechend praktisch vom ersten Studienabschnitt 
an einen von den beiden anderen Studienzweigen stark ab­
weichenden, eigenen Studienplan. Es werden dabei keine Kennt­
nisse auf für die Berufsausübung eines Forstwirtes belang­
reichen Gebieten vermittelt. Diplomingenieure, die Absolventen 
des Studienzweiges Holzwirtschaft sind, können daher nicht 
als Forstassistenten oder Forstwirte verwendet werden. 

Die Änderung in lit. b soll ermöglichen, daß inner- und außer­
halb des normalen Studienganges liegende Fächer der Uni­
versität für Bodenkultur Wien, sowie ausnahmsweise auch 
Studienveranstaltungen anderer Universitäten, soferne sie 
für den höheren Forstdienst von Bedeutung sind, vorgeschrie­
ben werden können. 

In den lit. abis c wären darüber hinaus' die Formulie­
rungen an das Universitäts-Organisationsgesetz, BGBl.Nr. 
258/1975, anzupassen. In lit. c soll auch ein Zitierfehler 
berichtigt werden. 

Zu Z 50: 

Mit Rücksicht auf die stark steigende llnzahl der Prüfungs­
werber ist eine Aufstockung der Zahl der Prüfungskommissäre 

137/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)76 von 124

www.parlament.gv.at



- 26 -

notwendig. Darüber hinaus soll - ähnlich wie bei der Staats­
prüfung für den höheren Forstdienst ~ durch die Erweiterung 
der Staatsprüfung für .den Försterdienst um Rechtsfächer 
die Voraussetzung für eine Anerkennung dieser Prüfung als 
Dienstprüfung für den Staatsdienst geschaffen werden. Durch 
die Änderung der Voraussetzungen für die Bestellung als 
forstlicher Prüfungskommissär soll sichergestellt werden, 
daß in der Prüfungskommission sowohl Prüfer vertreten sind, 
die in Betrieben an leitender Stelle tätig sind, als auch 
solche, die jedenfalls über eine langjährige einschlägige 
Berufserfahrung verfügen. 

Die übrigen Änderungen tragen dem Umstand Rechnung, daß 
zwischen Staatsprüfungskommission und Prüfungssenat unter­
schieden werden muß, stellen klar, daß die Staatsprüfung in 
Form von Einzelprüfungen abgehalten werden darf und sollen 
es ermöglichen, daß zwei Prüfungssenate gleichzeitig unter der 
Leitung eines Vorsitzenden prüfen dürfen. Damit soll der Zeit­
aufwand für die Vorsitzenden und die Prüfungskommissäre 
in einem vertretbaren Ausmaß gehalten werden, ohne daß die 
Qualität der Prüfung leidet. 

Zu Z 51: 

Die Ergänzung betrifft die korrekte Bezeichnung des Schul­
typs (BGBl.Nr. 332/1971). 

Zu Z 52: 

Absolventen Höherer Lehranstalten für Forstwirtschaft sollen 
hinsichtlich der Absolvierung ihrer Praxis nicht schlechter 
gestellt werden als Absolventen der Universität für Boden­
kultur, wie dies bisher der Fall war. Für Förstersch~l­
absolventen war bisher eine Tätigkeit unter einem leitenden 
Forstorgan verlangt, für Universitätsabsolventen dagegen 
nur die Tätigkeit unter Leitung eines Forstwirtes, der nicht 
leitendes Forstorgan sein mußte. 
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Es ist erwünscht, daß für Absolventen Höherer Lehranstal­
ten für Forstwirtschaft auch eine Praxis bei Behörden als 
Prüfungsvoraussetzung anerkannt werden kann, obwohl die 
fachlichen Dienststellenleiter Forstwirte, nicht jedoch 
leitende Forstorgane sind, da es sich bei den Dienststellen 
um keine Betriebe handelt. 

Zu Z 53: 

Es handelt sich ausschließlich um eine sprachliche Ver­

besserung. 

Zu Z 54: 

Es handelt sich um die Berichtigung eines Redaktionsver­
sehens, da anstelle des Wortes "Betätigung" das Wort "Be­
stätigung" verwendet wurde. 

Zu Z 55: 

Forstorgane sind im § 104 ausreichend definiert, sodaß die 
Zitierung des § 105 Abs. 2 lit. b zu entfallen hätte. Statt 
von "Absolventen einer Forstfachschule" wird der im § 113 
Abs. 3 li t. b definierte Begriff "Forstwarte" verwendet. 
Dieser schließt auch die von der Übergangsbestimmung des 
§ 184 Z 14 erfaßten Personen, die nicht Absolventen einer 

Forstfachschule sind, ein. 

Zu Z 56: 

Der im geltenden Text verwendete Begriff "Forstschutz" 
deckt sich nicht mit dem im Abschnitt IV. Vor allem ent­
hält der Begriff des Forstschutzes im Abschnitt IV nicht 
den Bereich des Eigentumschutzes, der im Zusammenhang mit 
den Forstschutzorganen von besonderer Bedeutung ist (§ 174 
Abs. 4). 

Zu Z 57: 

Es handelt sich lediglich um die Berichtigung eines Zitier­
fehlers. 
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Zu Z 58: 

Durch Art. 11 Z 2 des Bundesgesetzes vom 27. April 1977, 
BGBl.Nr. 231, und durch Art. 11 des Bundesgesetzes vom 
2. März 1978, BGBl.Nr. 142, wurden verschiedene Bestimmungen 
des Unterabschnittes VIII B des Forstgesetzes 1975 aufgehoben. 
Es scheint daher sinnvoll, in der Forstgesetz-Novelle 1985 

diesen Unterabschnitt im Hinblick auf den noch geltenden 
Text neu zu fassen. 

In Zukunft soll der Besuch der Fachschule unmittelba~ nach 
Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht möglich sein. Im 
Regelfall wird dadurch die Ausbildung um ein Jahr früher ab­
geschlossen werden, ohne daß das Ausbildungsniveau sinkt. 

Zu Z 59: 

Es handelt sich lediglich um die Berichtigung eines Zitier­
fehlers. 

Zu Z 60: 

Im Interesse der Sparsamkeit soll auf die Funktion des 
Verwaltungsdirektors verzichtet werden. 

Zu Z 61: 

Im § 44 Abs. 2 und 3 sind die konkreten Maßnahmen, die bei 
Schädlingsbefall zu ergreifen sind, angeführt, im § 44 Abs. 4 
dagegen lediglich die Bestimmungen über die Kostentragung. 
Daher hat es im § 142 Abs. 2 lit. c statt "§ 44 .A.bs. 3 und 4" 

richtig "§ 44 Abs. 2 und 3" zu lauten. 

Zu Z 62: 

Es soll klargestellt werden, daß ein Vorhaben sowohl durch 
die Gewährung von Beihilfen als auch durch die Gewährung von 
Zinsenzuschüssen gefördert werden kann. 

Zu Z 63: 

Die Bereitstellung von standortgerechtem Saatgut liegt 
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überwiegend im öffentlichen Interesse und,kann nur über 
eine ausreichende Anzahl von anerkannten Saatgutbeständen 
gewährleistet werden. Vielfach sind Waldeigentümer bereit, 
ihre Bestände zur Verfügung zu stellen, scheuen sich jedoch, 
die Belastungen eines Anerkennungsverfahrens zu tragen. Die 
vorgeschlagene amtswegige Bestandesanerkennung soll daher 
zur Vermehrung anerkannter Bestände beitragen. 

Zu Z 64: 

Die Ergänzung der Bestimmungen über die Anerkennung des 
Saatgutes erfolgt in Analogie zu den Regelungen über die 
Bestandesanerkennung und die Anerkennung des Ausgangs­
materials von vegetativem Pflanzgut (Pappel). 

Zu Z 65: 

Bei der vorgeschlagenen Änderung handelt es sich lediglich 
um die Berichtigung eines Zitierfehlers. 

Zu Z 66: 

Die Österreichische Bundesverfassung kennt den Begriff "Behörden 
der allgemeinen staatlichen Verwaltung in den Lindern" • 
Darunter werden die Bezirksverwaltungsbehörden und die Landes­
hauptmänner verstanden. § 170 Abs. 1 des Forstgesetzes 1975 
versteht unter dem Begriff "Behörden der allgemeinen staat­
lichen Verwaltung" auch den Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft. Um Schwierigkeiten bei der Auslegung zu 
verhindern, sollen daher - ähnlich wie auch im Wasserrechts­
gesetz 1959 - die zur Durchführung des Gesetzes zuständigen 
Behörden ausdrücklich aufgezählt werden. Damit ist nunmehr 
auch klargestellt, daß die in den §§ 171 und 172 des Forst­
gesetzes aufgezählten Aufgaben auch vom Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft wahrgenommen werden können. Die 
Zuständigkeit zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben, die in der 
Erlassung eines Bescheides münden, wird nicht geändert, da 
der bisherige zweite Satz des Abs. 1 unverändert übernommen 
wird (subsidiäre Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörde). 
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Zu Z 67: 

Nach manchen Rechtsvorschriften (Eisenbahngesetz, Starkstrom­
wegegesetz) besteht die Möglichkeit, den Landeshauptmann nicht 
nur zur Durchführung von Verfahren, sondern auch zur Er-
lassung von Bescheiden zu ermächtigen. Dort, wo derartige 
Bauvorhaben einer Rodungsbewilligung bedürfen, soll ein analoges 
Vorgehen nach dem Forstgesetz ermöglicht werden. 

Eine Delegation wird nur im Einzelfall (und nicht generell) 
möglich sein. Dabei handelt es sich um eine (behördeninterne) 
Verfahrens anordnung. 

Zu Z 68: 

Die Verpflichtung zur Vorlage von Feststellungsbescheiden 
gemäß § 5 und § 23 ist - soferne die Wald- oder Schutzwald­
eigenschaft bejaht wird - notwendig, da die Feststellung, daß 
es sich nicht um Wald handelt, aus der Sicht der Walderhaltung 
die gleiche Wirkung wie die Erteilung einer Rodungsbewilli­
gung haben kann. Im übrigen wird klargestellt, daß auch Be­
scheide, mit denen der Landeshauptmann Rodungen bewilligt 
oder mit denen er feststellt, daß es sich bei einer Grund­
fläche nicht um Wald handelt, dem Bundesminister für Land-
und Forstwirtschaft vorzulegen sind. 

Zu Z 69: 

Die Erhebung des Holzeinschlages, die von den Forstbehörden 
seit Jahrzehnten durchgefÜhrt wird, soll unter den Aufgaben 
der Behörde ausdrücklich aufgezählt werden. Im übrigen han-
delt es sich um eine Abstimmung mit der Diktion des § 173 Abs. 1. 

Zu Z 70: 

Erhebungen im Rahmen forstlicher Gesamtplanungen gehen über 
den Begriff der Forstaufsicht im klassischen Sinn hinaus. 
Sie dienen weniger der Vollziehung des Forstgesetzes im 
Einzelfall als der Forstpolitik. Auch für solche Erhebungen 
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müssen aber die den Erhebungsorganen in den Abs. 1 und 2 ein­
geräumten Rechte gelten. Dies soll durch die Neuformulierung 
klar zum Ausdruck gebracht werden. Außerdem wird nunmehr 
ausdrücklich klargestellt, daß diese R~chte auch für die Er­
mittlung des Holzeinschlages in Anspruch genommen werden 

können. 

Zu Z 71: 

Das Abbrennen von Schlagabraum auf Rodungsflächen kann zu 
Waldbränden führen. Es muß daher sichergestellt werden, daß 

mit vollstreckbaren Verfügungen nach § 172 Abs. 6 auch vor­
gegangen werden kann, wenn forstrechtliche Bestimmungen im 
Gefährdungsbereich nicht eingehalten werden. 

Zu Z 72: 

§ 173a schafft eine dem Erfordernis des Art. 18 B-VG ent­
sprechende Ermächtigung für den Abschluß von auf Verordnungs­
stufe stehenden völkerrechtlichen Vereinbarungen, wobei sich 
die für den Vertragsabschluß zuständige Behörde nach Art. 65 B-VG 
und der gemäß Art. 66 Abs. 2 B-VG ergangenen Entschließung 
des Bundespräsidenten vom 31. Dezember 1920, BGB1.Nr. 49/1921, 

richtet. 

Zu Z 73: 

Im Hinblick auf die Schaffung einer Verordnungsermächtigung 
im § 60 Abs. 4 mußte ein Verstoß gegen eine auf dieser 
Grundlage erlassene Verordnung im Abs. 1 lit. a Z 23 mit 
Strafe bedroht werden. 

Durch die Adaptierung des Abs. 1 lit. b Z 1 soll die Ver-. 
letzung der im § 14 Abs. 1 erster Satz auferlegten Duldungs-
pflichten unter Strafe gestellt werden. Bisher waren infolge 
eines Redaktionsversehens Waldeigentümer, die das Überhängen 
von Ästen nicht duldeten, mit Strafe bedroht, nicht dagegen 
jene, die das Eindringen von Wurzeln verhinderten. 

Im Abs. 1 lit. b Z 7 soll die Verletzung der Verpflichtung 
zur Anbringung von Hinweisen betreffend Gefahren durch 
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Waldarbeit oder Beginn und Ehde der Sperre für strafbar er­
klärt werden. 

Durch die Erweiterung des Abs. 1 lit. b Z 15 wird eine Ver­
letzung der dem Bauwerber, der mit der Bauaufsicht betrauten 
Fachkraft und den mit der Durchführung des Baues Beauftragten 
im § 61 Abs. 4 auferlegten Pflichten unter Sanktion gestellt. 
Die Neufassung des Abs. 4 lit. b Z 3 ist notwendig, weil 
die steigenden Energiekosten dazu führen, daß immer mehr 
Personen immer häufiger dem Wald Holz entnehmen, was zu 
schweren wirtschaftlichen Nachteilen für die Waldeigentümer, 
aber auch für die Holzkäufer führt. Soferne es sich um 
stehendes oder geerntetes Holz handelt, soll in Hinkunft auch 
die Entnahme in geringem Ausmaß (darunter wird derzeit eine 
Menge im Wert bis zu 500 S verstanden) unter Strafe gestellt 
werden. Dies erscheint wegen der dem Bewuchs zugefügten 
Schäden am stehenden Holz und wegen der wirtschaftlichen Nach­
teile für Waldeigentümer und Holzkäufer geboten. Das Sammeln 
von Klaubholz in geringem Ausmaß wird davon nicht berührt. 

Die Änderung des Abs. 1 lit. b Z 16 bis 18 ergibt sich aus 
der Neugestaltung des Verfahrens betreffend Errichtung von 
Forststraßen. 

Es ist wissenschaftlich bewiesen, daß zwischen Pilzen und 
Wald eine umfangreiche und komplexe Serie von Vorgängen 
besteht, die sich sehr vorteilhaft für die Bäume auswirken. 
So übernehmen die Pilze lebenswichtige Stoffwechselfunktionen, 
sie können Schwermetalle ausfiltern und Wurzelkrankheiten 
verhindern. Durch starke Sammeltätigkeit ist gebietsweise 
eine Verarmung des Myzeliumbestandes eingetreten, die nega­
tive Auswirkungen auf das biologische Gleichgewicht des 
Waldes mit sich brachte. 

Um die gesetzliche Bestimmung, die bereits bisher ein Verbot 
des Pilzesammelns zu Erwerbszwecken beinhaltet, vollziehbar 
zu machen, wird die Menge an Pilzen, die pro Person und Tag 
dem Wald entnommen werden darf, wenn seitens des Waldeigen­
tümers keine gegenteilige Verfügung getroffen wurde, mit 
2 kg beschränkt. 

• 
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Durch Schaffung eines neuen Tatbestandes im Abs. 4 lit. e 
wird dem Umstand Rechnung getragen, daß in jüngster Zeit in 
zunehmendem Maße Veranstaltungen durchgeführt werden, in 
deren Rahmen Personengruppen mit Autobussen zum Zweck des 
Sammeln von Pilzen und Beeren in die Wälder gebracht werden. 
Durch dieses massive Auftreten im Rahmen von organisierten 
Pilz- und Beerensammelveranstaltungen besteht die Gefahr der 
Ausrottung von Pilzen und Beeren, weshalb dem ein Riegel 
vorgeschoben werden muß. Ausgenommen vom Verbot solcher Ver­
anstaltungen sollen lediglich Führungen sein, die von in­
ländischen wissenschaftlichen Einrichtungen veranstaltet 
werden und der Aus- oder Fortbildung dienen. 

Mit Rücksicht auf die Geldwertentwicklung und auf die Straf­
sätze in vergleichbaren Rechtsvorschriften ist eine Erhöhung 
der Strafsätze in den Strafbestimmungen des Forstgesetzes 

angebracht. 

Zu Z 74: 

Es scheint notwendig, den geltenden Text um die einschlägige 

Bestimmung des § 58 Abs. 6 zu ergänzen. 

Zu Z 75: 

Dem Sinn der Übergangsbestimmung entsprechend müßte der 
Stichtag von 1. Jänner 1973 auf 31. Dezember 1975 berichtigt 

werden. 

Zu Z 76: 

Mit Rücksicht auf die Einräumung des Einvernehmens für die 
Erlassung von Verordnungen betreffend forstschädliche Luft­
verunre~n~gungen für den Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz ist eine Ergänzung der Vollziehungsklausel 

notwendig. 

Zu Z 77: 

Mit Rücksicht darauf, daß der § 15a in der vorgeschlagenen 
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Fassung Bestimmungen über das Grundbuch enthalten soll, ist 
seine Aufnahme in die Vollziehungsklausel notwendig. 

Zu Z 78: 

Wegen der wünschenswerten Abstimmung mit den Bestimmungen des 
Eisenbahngesetzes soll in Zukunft dem Bundesminister für 
~and- und Forstwirtschaft ein Einvernehmen nur mehr' für 
Rodungen im Interesse der Errichtung von Hauptseilbahnen 
eingeräumt werden. 

Zu Z 79: 

Es handelt sich lediglich um die Anpassung der Vollziehu~gs­
klausel an die Änderungen im Unterabschnitt VIII B. 

Zu Z 80: 

Fachliche Grundlage für die Aufzählung von forstlichen Holz­
gewächsen im Anhang ist das bestandesbildende Vorkommen. 
Da die Braunknospige Esche und die Traubenkirsche vor allem 
in den Auwäldern bestandesbildend vorkommen, ist ihre Auf­
nahme in den Änhang erforderlich. Zu ergänzen wäre ebenfalls 
die Vogelkirsche, die derzeit bestandesbildend angepflanzt 
wird, sowie die Mehlbeere als wertvolle Mischbaumart zur 
Bodendeckung, Humusanreicherung und zur Verbesserung des 
Wasserhaushaltes. Ebenso muß der Erfahrung Rechnung· getragen 
werden, daß auch andere als die derzeit im Anhang aufgezählten 
Weidenarten bestandesbildend auftreten und in der Lage sind, 
Wirkungen im Sinne des § 1 auszuüben. 

ZU.Art. Ir Abs. 4: 

Mit Rücksicht darauf, daß auf Grund der geltenden Bestimmungen 
Prüfungskommissionen für die Abhaltung der Staatsprüfungen 
für den höheren Forstdienst und für den Försterdienst ein­
gerichtet sind, und die Zusammensetzung dieser Prüfungs­
kommissionen im Sinne der neu vorgeschlagenen Regelungen 
geändert werden muß, ist eine übergangsbestimmung notwendig. 

; 
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Zl. 12.102/03-1 2/85 

Gegenüberstellung 

Geltende Fassung: 

(-S I. (1) Wald -n:n Sinne'dieses.' 8und~,eseaes 
sind' .mit Holzgewächsen der im Anhang ange­
führt~ Arten (fontlicherBewuchs) .bestoc:kte 
Grundflächen, die geeignet' sind, mindestens' eine . 
der folgenden Wirkungen auszuüben (Wald-

'. kultur): 
a) Nutzwirkung, das ist insbesondere die 

wirtschaftlich nachhaltige Hervo~bringung 
-:des RohstOffes Holz,' " {" -

b) Schutzwirkung, .das iSt:; insbesond~e der 
~l' .::~tz- :'Y~Elem~n~gefahre!l ,u~d :'cä­

.digenden' Umwelteinflüssen ,sowie' die Er­
haltung der Bodenkraft gegen' Bodenab­
sdtwemmung und -verwehung, -Geiöllbil-

- dung und H~grutschung, 
. c) . Wohlfah.r:tswirkungi. das ist der Einfluß. auf 

die Umwelt, ,~- ~Tfar :>insbeso~e_re -auf 
den Ausgleich des Klimas und des Wasser­
haushaltes, auf die Reinigung und Erneue­
rung von Luft und Wasser und auf die 
Lärmminderung, oder _ 

d) Erholungswirkung, das ist insbesondere die 
Wirkung des Waldes als Erhoh,JOgsraum' 
auf die Waldbesucher. 

(2) Wald im Sinne des Abs. 1 sind auch Grund­
flächen, deren forstlichet Bewuchs infolge Nut­
zung oder aus sonstigem Anlaß vorübergehend 
vermindert oder beseitigt ist. 

(3) Unbeschadet ihrer besonderen Nutzung 
gelten als Wald im Sinne des Abs. 1 auch 
dauernd unbestock.te 'Grundflächen, insoweit sie 
in einem unmittelbaren räümlichen und forst­
betrieblichen Zusammenhang mit Wald stehen 
und dessen Bewirtschaftung dienen (wie forstliche 
Bringungsanlagen, Holzlagerplätze, Waldschnei­
sen). 

(4) Nimt als Wald im Sinne des Abs. 1 gelten 
a) unbeschadet anderer Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes Grundflächen, die nicht 
fontlich genutzt werden und deren das 
Hiebsunreifealter übenteigender Bewudu 
eine Obenchirmung von' drei Zehnteln 

. nicht erreicht hat, 

Vorgeschlagene Fassung: 

1. Dem I 1 +bs. 1 wird tolgender S.tz angefügt: 

MEine Grundtläche iat jedenfalls geeignet, eine dieser 
Wirkungen auszuübe.n, wenn sie a1t -torstlichem Bewucba 
bestockt und zu drei Zehnteln oder mehr überschirat ist.-

2. § 1 Abs. 4 lit. c lautet: 

"c) forstlich nicht genutzte Strauchtlächen a1t Ausuahme 
solcher, di~ a18 518derwald bewirtschattet wurden 
oder die Schutzw.ld (I 21) oder Bannwald (I 30) 

, s1nd,-

3. § 1 Abs. 4 lit. d lautet: 

"d) Baumreiben, soweit es sich nicht um W1ndscbutz­
anlagen (§ 2 Abs. 3) handelt, sowie Baumgruppen in 
der llur bis zu einem ~usmaa von 200 m2 .-
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b) bestockte Flädten geringeren Ausmaßes, 
die infolge des parkmäßigen Aufbaues ihre. 
Bewudtses überwiegend anderen als Zwek­
ken der Waldwirtsdtaft dienen, 

c) forstlich nidtt genutzte ~traudtßämen- mit 
.' Ausnahme soldter, die als Niederwald be­
-wirtsdtaftet wurden oder für weldte die 
Schutzwaldeigensdtaft festgestellt (S 23) 

: oder die Bannlegu~g ausgespromen (S 30) 
'WUrde, ' 

d) 'Baumreihen, soweit es sidt nidtt um W"Uld­
lChutzanlagen (S 2 AbI. 3) handelt, sowie 
kleinstflädtige Baumgruppen in der Flur. 

e) bestockte Flicben.; die dem unmittelbaren 
. . Betrieb einer im zeitpunkt des InkraEt-

~eteni dieses Bundesgesetzes. bestehenden 
''Eisenbahn dienen, , 

f) Grenzflädten im Sinne des S 1 Z. 2 des 
'Staatsgrenzgesetzes, BGBl. Nr. 9/1974, 
soweit sie auf Grund von Staatsverträgen. 
die die Vermessung und Vermarkung der 
'Staatsgrenze ~geln,' 'vonBewuchs freizu-
~a4eD:._~~. ,,_ 4', <, 

."ard: . im veJ.blltms Um GraDdstcae'r- und 
, ~rcazkatastcr 

S~.1. (1) h~~~e'G~dsädi.e (Granditück oder! 
Grundstücksteil) im Grundsteueruwter der 
Kulturgattung Wald oder im. Grenzkawter der, 
Benützungsart Wald zugeordnet und wurde eine 
llodungsbewilligung für diese Grundfläche nidtt 
'erteilt, so gilt sie als Wald im Sinne dieses Bun­
desgesetzes, solange die Behörde nidtt festgestellt 
hat, daß es sidt nidtt um Wald handelt. 

(2) Die Behörde hat, von allen Besdteiden, 
die für die Eintragung der Benützungsart Wald 
im Grenzkawter oder für die Eintragung der' 
Kulturgattung Wald im Grundsteuerkataster von 
Bedeutung sind, wie RoClungsbewilligung und 
Bescheid über die Feststellung eines Grundstückes 
04er Grundstücksteiles als Wald, .nadt Eintritt 
der Redttskraft eine Ausfertigung dem Ver­
meSsungsamt zu übermitteln. 

(3) Das Vermessungsamt hat, wenn es anläß­
lieh von Erhebungen eine lUlderung·in der 
Benützungsart oder Kulturgattung Wald festge-I 
stellt hat, hievon der Behörde Mitteilung zu I 
madten und geeignete Unterlagen zur Verfügung 

~ , zu stellen. 
(-t) Sofern es sidt um agrargemeinsdtaftlidte, 

oder um mit Einforstungsredtten belastete 
Grundstücke handelt, hat die Behörde von den 
im AbI. 2 genannten Besdteiden audt der Agrar­
behörde Mitteilung zu madten.

l 

(5) Wird in einer Kawtralgemeinde das 
Verfahren zur allgemeinen Neuan1eguns eines 

- 2 -

4. , 3 aamt Uberschrift lautetl 

·'ald 18 Verhältnia ZUII Grenz- und GruZ14-
at.uerut.ater 

• 5. (1) Ist .iee Grundfläche (Yrund.tück oder Grund­
atUckateil) 18 Greuzutaater oder 18 GruZ14ateuerut.at.r 
der "nUtzunga.rt Wald zuseordnet und wurde .ine RoduUSa­
b .. illi~~n, für di ••• Grundfläche nicht .rt.ilt, so 
lilt ai.'al. 1.1d i. Sinn. di •••• 3undea, •• etzea, aolan,. 
die Behörd. nicht fe.tg.at.llt h.t, daß e •• ich nicht um 
•• ld h.nd.l1;. 

(2) Die B.hörd. hat von allen Beac'h.1cl.n und IIl1t diesen im 

Zua .... uh.US It.henden Plänen, die für di. Eintragung 
der B.nützuus.art 1.1d i. Gr.nzut •• t.r od.r 18 Grund­
ateuerut.s~.r von Bedeutung aind, .i. Rodungab •• illi 
und B.sc~.id üb.r di. F.st.t.llung .in.s Grundatickeagung 
oder Grundatückat.il.s ala 1.1d, n.ch Eintr1tt der Rechts­
kraft .in. Ausfertiguus d.c V.r:.ssuussact zu Übermitteln. 

(3) D •• ·'.rm ... ungs&l:lt ~.t, .enn .a anlä811ch von E.rhe­
~en .ine Anderunl in d.r B.nützung.art •• ld f.at­
geat.ll~ hat, hievon d.r 3.hörde ~it~.ilun~ zu .. ch.n 
und S •• ign.te Unterla~en zur V.rfügung zu stell.n. 

(4) Sot.ru .s aich um agrarge •• inscha!~~iCh. oder um 
alt 'Einlorstung.r.cht.n ~.l •• t.te Yrundstück. hand.lt, 
hat die 3.hörd. von den ic A:S. 2 !enannten Bescheiden 
auch der .srar~ehörd •• it~.iluUS zu mac~en. 

" 
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Grenzkawten eingeleitet, 10 hat dieBehör~e 
durch Kundmadlun.J die Eigentümer der Grund­
stücke dieser Kawtralgemeinde - bei teilweiaer 
Neuanlegung die Eigentümer derGrundsti~d~e, 
hinsichtlich derer der Grundsteuerkataster m 
einen Grenzkataster umgewandelt werden IOU 
(S 17 des Vermessungsgesetzel) - .ufz~ordem, 
in Zweifelsfällen innerhalbeinerbesturuntm 
Frist Anträge nadi S, 5 AbI. 'I bei der 
Behörde einzubringen. Die Frist ist 10 zu be­
messen, daß die EntsCheidungen über diese An­
träge im Verfahren zur Neuanlegung beriic:k­
sichtigt werden können. mim Feststellungs­
verfahren ein Augenschein vorzunehmen., 10 ist 
er tunlichst peidu:eitig mit etWaigen Grenzver-

- handlungen der Vermessunpbehörcte (s 2. -des 
Vermessungs gesetzes) durdu:uführen. 

S 13. {I} Der Waldeigentiimer hat Kahlflächen 
und Räumden, im $chut%wald nach -Maßgabe des 
S 22 Abs. 3, mit standortstauglichem Ver­
mehrungsgut forstlid!.er Holzgewächsered!.t­
zeitig wiedetzubewalden. 

. 
(5) Eines Deckungssd!.utzes bedarf es nidlt, 

wenn 

a} der nad!.barlid!.e Wald im Sinne der Abs. 2 
und 3 ein um 30 Jahre über der Obergrenze ! 

der Hiebsunreife (S5 80 Abs. 3 und .. sowie, 
95 Abs. 1 lit. a) liegendes Alter err~id!.t hat I 
und der zum Deckungssd!.utz Verpflid!.tete ' 
die Fällungsabsid!.t dem Eigentümer des 
nad!.barlid!.en Waldes nad!.weislid!. minde-

- nens sed!.s Monate vor- Durd!.führung der 
beabsichtigten Fällung angezeigt hat oder 

b) die Fällung -im Zusammenhang mit Maß­
nahmen gemäß S H Abs. 2 von der Be­
hörde angeordnet wurde. 

- 3 -

es) lird in e1ner Kata.tralge.e1nde 4a. Verfahren zur -
alll .. ei~en N.uanlegung 4es Grenzkataster.e1ngeleitet. 
.0 hat die Be~örde durch Kundmachung die Eigentümer 
dIr Grundst~cke dieser Iatas:ralgemeinde autzutordern • 
in Zweifelställen innerhalb .iner be.ti=mten Frist 

. Anträge nach i 5 äb •• 1 bei der aehörd. einzubringen. 
'D11 frist 1st .0 zu b ...... n. daa di. Ent.cheidub8en 
üblr diese änträge im V.rfahr.n zur allg .. einln S.uan­
lelUDe de. Greazkata.t.rs b.rücksicht1gt werden'können. 

- Ist 1m J'eststellungsverfahren 11n Augenschein vor- . 
sunebmen, ao ist er tunliehst gleichzeitig ait der 
Greuzverhandlung der Vermessungsbehörde (§ 24 des Ver­
_.essung~gesetzes) durchzuführen.-

5. Dem § 1~ Abs. 1 wird angefügt: 

"Wo dies ia Hinblick auf die atandörtlichen Verhält­
nisse (HÖhenlage, Bodenbeschaffenheit, Klima und 
Exposition) erforderlich 1st, hat die Behörde zur Ver- -
hinderung standortswidriger labiler Monokulturen und 
zur Schaffung naturnaher stab1llr Bestände vorzuschrei­
ben, mit welchen Bauaartan d1l .iederbewaldung su 
ertolglD- hat,'-

6. Dem § 1} wird tolgender .A.bs. 10 angefügt: 

"(10) Soweit der Bestand einer energiewirtscha1'tl1chen 
Leitungsanlage den freien Bewuchs auf deren Trass. aus­
SChließt, beginnt die 'ied.rbew~ldungsfrist mit dl. 
Ende jeDes Kalenderjahrea, in d .. der Betrieb der Lei­
tungsanlage beendet wurde, und hat der zuletzt Leitungs­
berechtigte die Traeseatläche wiederzubewalden.-

7. Im § 14 Abs. 5 lit. b tritt an die Stelle des Punktes 
das Wort "oder". Dem § 14 Abs. 5 wird folgende l1t. c 
angetügt: 

"c) eine Ausnahmebewilligung nach § 81 Abs. 1 l1t. b 
oder nach § 82 Aba. } 11 t. 4 erteilt wurde oder 
Fällungen ge~äB § 85 oder § 86 zur ~rrichtung einer 
energiewirtschattlichen Leitungsanlage durchgefÜhrt 
werden. Die Behörde hat jedOCh Maßnabmen vorzu­
schreiben, die zur Hintanhaltung nachteiliger Wir­
kungen für die umliegenden Wälder geeignet 8ind. 
Der Eigentümer des nachbarlichen Waldes hat gegen­
über dem Errichter der energiewirtschattlichen 

Leitungsanlage Anspruch auf Entschädigung für 
vermögensrechtliche Nachteile. Die Bestimmungen des 
Abs. 1, dritter bis sechster Satz. sind -sinngemäß 

-anzuwenden.-
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VI aldtciluJII 

S 15. (1) Die Teilung von Waldgrundstück.en, 
durch welche die Gl'UIldstiiduteile nicht mehr das 
für die VI alderhal~ . und eine ~1!eckmäßice 

lVi aldbcwiruchaftung erforderliche Mindesuus­
maß aufweisen Würden. ist verboten. In beton· 

, den begründeten Fällen, wie bei Trassenführun· 
. gen, hat die Behörde, unbeschadet sonstiger 
bundes· oder landesgesetzlich erforderlicher Vor- . 
aussetzungen für eine Teilung von Waldgrund. 
stücken, mit Bescheid Ausnahmen von diesem 
Verbot zu bewilligen. 

(2) Die Landesgesetzgebung wird gemäß Art. 10 
Abs. 2 B-VG ermädltigt, das Mindesuusmaß 
unter Berücksichtigung der örilichen Verhält· 
nisse sowie die Vora~etzungen für die A~ 
nahmen finzusetzen. 

- 4 -

8. i 15· .aat Uberschrift lautet: 

nVialdteilung 

§ 15. (1) Die Teilung von Wald in Teiltlächen, die 
Dicht das rür die Vlalderhaltung uDd eine zweckmäßige 
.aldbe.irtschattung erforderliche Kindestausmaß auf­
.eisen, ist v~rboten. 

(2) Voa Teilungsverbot nach Abs. 1 ausgenommen sind 
Teilungen, auf die die Voraussetzungen des § 15 des 
Liegenschaftsteilungsgesetzes, BGBl.Nr. 3/1930, 
zutreften. 

(3) lerner hat in besonders begründeten Fällen, wie bei 
Tras.entührungen, die Behörde - unbescha4et sonstiger 
bundes- oder landesgesetzlich erforderlicher Voraus­
setzungen - alt Bescheid eine &usnahme vom Teilungs­
verbot gemäß Abs. 1· zu bewilligen. 

(4) Die Landesgesetzgebung wird gemäß Art. 10·Abs. 2 B-VG 
ermächtigt, das IlindestausmaS unter Berücksichtigung 
der örtlichen Verhältnisse sowie die Voraussetzungen 
{ür die Ausnahmen gemä~ Abs. 3 festzusetzen." 

9. lach § 15 wird tolgender § 15& samt Uberschrift aln­
gerügt: 

"Grundbucherechtliche Bestimmungen 

§ 15a. (1) Das Grundbuchegericht darr - mit Ausnahme 
~r lälle des § 15 Abs. 2 - die Teilung eines Grund­
.~kes, das 1m Grenz- oder GruDdsteuerkataster ganz 
oder teilweise-die Benützungsart Wald aufweist, nur 
dann bewilligen oder anordnen, wenn eine Bescheinigung 
der Behörde vorliegt, daß die Eintragung nicht gegen 
§ 15 verstößt. 

(2) Verstößt eine Grundbucheeintragung gegen § 15, 
dann. kann dies die Behörde von Amts wegen-mit Bescheid 
reststellen. Auf Grund dieses Bescheides ist auf An­
trag der Behörde der frÜhere GruDdbuchestand wieder­
herzustellen, soweit dadurch nicht bücherliche Rechte 
dritter Personen berÜhrt werden, die inzwischen auf 
Grund eines Rechtageschäftes erwirkt wurden. Der Antrag 
ist nur innerhalb von drei Jahren nach der Grundbuchs­
eintragung zulässig. 

(3) Die E1nle~tung eines Verfahrens gemäß Abs. 2 ist 
auf &ntrag der Behörde im Grundbuch anzumerken. Die 
Anmerkung hat die Wirkung, daß bücherliehe Rechte, die 
nach der Uberreichung des Anmerkungsantrages erwirkt 
wurden, die Wiederherstellung des trüheren Grundbuch­
standes nicht hindern." 
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(2) Eine WaldverwUstung liegt vor, wenn durch 
Handlungen oder Unterlassungen 

a) die Produktionskraft . des WaldbodeQs 
wesentlich geschwächt oder gänzlich ver­
nichtet, 

b) der Waldboden eker offenbaren· Rutsch­
oder Abtragungsgefahr ausgesetzt, 

c) die rechtzeitige Wiederbewaldung unmög-
lich gemacht oder . .' . 

d) der Bewuchs offenbar einer flächenhaften 
Gefährdung, insbesondere· . durch Wmd, 
Schnee,' wildlebende Tiere, Immissionen, 
au'genommen solche gemäß S 47, oder 
durch Ablagerung von Unrat (wie Müll, 
Gerümpel) ausgesetzt wird. 

(2) Unbeschadet der Bestimm~ng des Abs. 1 
kann die gemäß S 19 Abs. 1 zustä~dige Behör~e 
eine Bewilligung zur Rodung erteilen, wenn em 
öffentliches Interesse an einer anderen Verwen­
dung der zur' Rodung beantragten Plädle das 
öffentliche Interesse an der Erhaltung dieser 
Fläche als Wald überwiegt,; . . 

S 18. (1) Die Rodunpbewilligung ist morde:­
lichenfalls an Bedingungen zu binden und DUt 
Auflagen zu versehen, durch welche gewähr~e~tet 
ist, daß die Walderhaltung über das bewilligte 
Ausmaß hinaus nicht beeinträc:htigt wird. Insbe­
sondere sind danach 

a) die Durchführung der Rodung zu befristen, 
b) die Giltigkeit der Bewilligung an die aus­

schließlic:he Verwendung der Fläche zum 
beantragten Zweck zu binden, 

c) Maßnahmen Torzuschreiben, die zur Hin~­
anhaltung nachteiliger Wirkuncen für. die 
umliegenden Wilder oder zum Ausgleich 
des Verlustes an WaldBiche (Enatzauf­
fontung) geeignet sind. 

10. § 16 Abs. 2 lautet: 

~'(2) Eine Waldverwüstung liegt vor, wenn durch Handlungen 
oder Unterlassungen 

a) d1e Produkt1onskraft des Wald bodens wesentlich ge­
Ichwächt oder gänzl1ch vernichtet, 

'0) der Waldboden e~ner offenbaren Rutsch- oder Ab­
tragungsgefahr ausgesetzt, 

c) 41e rechtzeitige Wiederbewaldung unmöglich gemacht oder 

d) der Bewuchs offenbar einer flächenhaften Gefährdung, 
iuabesondere durch Wind, Schnee, wildlebende Tiere, 
Immissionen, ausgenommen solche gemäß § 47, oder durch 
Ablagerung von Unrat (wie ~üll, Gerümpel, Klärschlamm) 
a~sgesetzt wird. Eine Gefährdung ist dann flächenhaft, 
wenn die betroffene Fläche ein ~indestausmaß von 0,5 ha, 
ilII Schutzwald von 0,2 ha, aufweist." 

11. Dem § 17 Abs. 2 wird angefügt: 

"Eine Be.willigung zur Rodung von Schutz- oder Bannwald 
sowie zur Rodung von Waldboden ·in einer Gemeinde, 
deren lliehe zu weniger a18 25* bewaldet ist, dar~ 
darüber ,hinaus nur erteilt werden. wenn sfchergestellt 
1st, daß in dem von der i~uq unmittelbar betroffenen 
Gebiet eine wirke .. e Ersat.a~torstung durchgeführt 
wird, ·durc·h die die entfallenden Wirkungen dee Waldes 
ersetzt werden." 

12. Dem § 17 wird tolgender Abs. 5 angefügt:, 

-(5) Vom Verbot der Bodung ausgenommen ist eine .eu­
bewaldung gemäß § 4 Abs. 1, wenn sie der Bewirtschaftuq 
als Kurzumtriebswald dienen soll, dessen Umtriebezeit 
10 Jahre nicht übersteigt und dieee beabsichtigte Be­
triebs!orm der Behörde binnen 10 Jahren, gerechnet'ab 
dem Zeitpunkt der Auttorstung oder bevor der Bestand 
ein Durchechnittsalter von 10 Jahren erreicht hat, 
gemeldet wurde." 

13. § 18 Abs. 1 lautet: 

"(1) Die Rodungsbewilligung ist erforderlichenfalls 
an Bedingungen zu binden und mit A~flagen zu versehen, 
durch welche gewährleistet ist, daß die Walderhaltung 
über das bewilligte Ausmaß hinaus nicht beeinträchtigt 
wird. Insbeeondere eind danach 

a) ein Zeitpunkt festzusetzen, zu dem die Rodungs­
bewilligung erlischt, wenn die Rodung nicht durch­
geführt wurde. 

'0) die Gültigkeit der Bewilligung an die auaachl1elUiche 
Verwendung der lliehe zum beantragten Zweck zu binden 
und 

c) Maßnahmen vorzuschreiben, die zur Hintanhal tung nach­
teiliger Wirkungen für die umliegenden Wälder oder zum 
Ausgleich des Verlust.s an Waldtliehe (Er8atza~forstung) 
geeignet sind." 
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(7) Es gelten _ 
a) ümtliche Bestimmungen dieses BundeJge­

setzes für befristete Rodungen ab dem 
Ablauf der Befristung. 

b) die Bestimmungen des IV. ~bsduüttes-und _ 
der SS 112 und 114 für alle übrigen R0-
dungen bis zur Entfernung des Bewuchses. 

14. § 18 Abs. 7 lautet: 

U(7) Es gelten 

a) säatliche Bestimmungen dieses Bundesgeseuzes für 
befristete Rodungen ab dem Ablauf der Befristung, 

b) die Bestimmungen des IV. Abschnittes und der §§ 172 
und 174 für alle Rodungen bis zur Entfernung dee 
Bewuchses.-

(3) Dem Antrag ist ein Grundbuduauszug, der 
nicht älter als drei Monate sein darf, und der 
Grundbesiubogen über die Liegenschaft änzu~ 
1chließen. Der AnuaC hat ferner ~ genaue I 

Ausmaß der zur Rodung beantragten Fläche und 

15. § 19 Abs. ~ bis 10 lauten: 

. einen Lageplan zu enthalten. Der Lageplan, 
dessen Maßstab nicht kleiner als der Kataster­
~aßstab sein darf, ist in dreifacher Ausfertigung, , 
in den Fällen des S 20 Abs. 1 in vierfacher Aus- I 
fertigung, anzusc:hließeit. Weiters sind im Antrag 
die Eigentümer nachbarlich angrenzender 
Grundstüc:ke (Anrainer) anzuführen. 

(-t) Parteien im Sinne des S 8 AVG 1950 sind: 
a) die Berechtigten gemäß Abs._ 2. im Umfang 

ihres Anuagsrechtes, 
b) der dinglich Berechtigte an der zur Rodung 

beantragten Waldfläche, 
c) der Bercbauberechtigt~ soweit er auf d~ 

zur Rodung beantragten Waldfläche Dach 
den bergrec:htlichen Vorschriften zum Auf­
sumen oder Gewinnen bergfreier oder 
bundeseigener mineralismer Rohstoffe be-
fugt ist, sowie -

d) der Eigentümer und der dinglim Berech­
tigte der an die zur Rodung beantragten 
Waldfläme angrenzenden Waldflämen; S 14 
Abs. 3 zweiter Halbsatz ist hiebei zu be­
rüduichtigen. 

(5) Im Rodung~verfahren sind 
a) die Gemeinde, in der die zur Rodung be­

antragte Fläche liegt, zur Wahrnehmung 
von örtlimen öifentlimen Interessen und 

b) die Behörden, die in diesem Verfahren zur 
Wahrnehmung sonstiger öifentlimer Inter­
essen berufen sind, 

zu hören. Das Recht auf Anhörung gemäß lit. a 
wird von den Gemeinden im eigenen Wirkungs­
bereich wahrgenommen. 

-(3) Dem Antrag, der das genaue Ausmaß der zur Rodung 
beantragten Pläche zu enthalten hat, aind ein Grund­
buohaauszug, der nicht älter als drei Monate sein darf, 
ein Auszug aus' dem Grundstücksverzeichnis , d.er das von 
der beabsichtigten ROdung betroffene Grundstück be­
trifft, und ein Lageplan anzuschließen. Der Lageplan, 
dessen Kaßstab nicht kleiner sein darf als der ~aßstab 
der latastralmappe, ist in dreifacher Ausfertigung, 

, in den Pällen des §20 Abs. 1 in vierfacher Ausfertigung, 
vorzulegen; von diesen Ausfertigungen hat die Behörde 
eine dellVe1'lllessungsamt, 1m Falle des § 20-Abs. 1 eine 
weitere der Agrarbehörd~ zu übermitteln. Im Antrag sind 
.ei ters die EigentÜlller nachbarlich angrenzender Grund­
stücke (Anrainer) anzuführen. 

(4) Anstelle von Grundbuchsauszügen und Auszügen aus 
dem Grundstücksverzeichnis kann auch ein Verzeichnis· 
der zur Rodung beantragten GrundstÜCke, beinhaltend 
deren Gesamtfläche, und die beanspruchte Fläche, so.ie 
deren Eigentümer, unter gleichzeitiger Anführung von 
Rechten, die auf den zur Rodung beantragten Flächen 
lasten, treten. Dieses Verzeichnis ist im Falle des 
§ 19 Abs. 2 lit. c von der Agrarbehörde und in den 
Übrigen Fällen von einer mit öffentlichem Glauben-ver­
sehenen Person zu bestätigen. 

(5) Parteien im Sinne des § 8 AVG 1950 sind: 

. a) die Berechtigten gemäß Abs. 2 im Umfang ihres 
Antragsrechtes, 

b) der an der zur Rodung beantragten Waldfläche ding­
lich Berechtigte, 

c) der Bergbauberechtigte, soweit er auf der zur 
ROdung beantragten Waldfläche nach den bergrecht­
lieben VorSChriften zum Aufsuchen oder Gewinnen 
bergfreier oder bundeseigener mineralischer Roh­
stoff. befugt ist, 

d) der Eigentümer und der dinglich Berechtigte der an 
die zur Rodung beantragten Waldfläche unmittelbar 
angrenzenden und der ill § 14 Abs. 3, zweiter Halb­
satz, umschriebenen Waldflächen. 
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(6) Vor der Entsmeidung über den Rodun~ 
antrag ist eine mündlidte Verhandlung an Ort 

und Stelle durc:hzuEühren. Diese kann ~tfallen, 
wenn weder EontEadtlime Bedenken gegen die 
Rodung bestehen nom die Paneien,die Gemeinde 
und die im Abs. S lit. b umsdiriebenen Behörden 
sim gegen den Rodungsantrag ausgesprodlen 
haben. 

(7) Werden im Verfahren zivilredltlime EIn­
wendungen erhoben, so hat· die Behörde auf eine 
gütlidle Einigung der Parteien hinzuwirken. 
Kommt eine solme nidlt zustande, so -hat die 
Behörde in ihrer Entsdleidung über den Rodwap­
antrag die Parteien unter auscirück1imer Anfüh­
rung der durdt den Besdteid nimt erledigten 
zivilredltlimen Einwendungen zur Austragung 
denelben auf den Zivilredltsweg zu verweis.en. 

(8) Wird auf Grund eines Antrages gemäß 
Abs. 2 lit. b, d und e eine Rodungsbewilligung 
erteilt, . 10 darf die Rodung erst. durchgeführt 
werden, wenn -derjenige, zu dessen Gunsten die 
Rodungsbewilligung eneilt worden ist, das 
Eigentumsredlt oder ein sonstiges, dem.Rodungs­
zweck entspredtendes VerEügungsredlt an der 
zur Rodung bewilligten Waldfläme erworben hat. 

(4) Der Bundesminister für Land- und Font­
wirtschaft hat die Behandlung und Nutzung der 
Sdtutzwälder durdt Verordnung näher zu regeln. 
In dieser kann insbesondere angeordnet werden, 
daß 

a) freie Fällungen einer Bewilligung oder Ge- , 
nehmigung bedürfen (55 8S und 94), soweit 
nicht S 96 Abs. 1 lit. a und S 97 lit. a 
Anwmaung findet, -

b) die Wiederbewaldungsfrist äbweidlend von -
S 13 festzusetzen ist, 

c) ein von einer Verordnung nam S 80 Abs. 4 
abweichendes Alter der Hiebsunreife ein­
zuhalten ist. 

(6) Im Rodungsverfahren sind 

- a) die Gemeinde, in der die zur Rodung beantragte lläche 
liegt, zur Wahrnehmung Von örtlichen öffentlichen 
Interessen und 

b) die Behörden und Dienststellen, die in diesem Verfahren 
zur Wahrnehmung sonstiger öffentliche~ Interessen 
berufen sind, 

~u hören. Das Recht auf ÄIlhörung gemäß lit. a wird 
von den Gemeinden 1m eigenen Wirkungsbereich wahr­
genommen. 

.(7) Vor der ·Entscheidung über den Rodungsantrag i.t 
eine mündliche Verhandlung an Ort und Stelle durchzu­
führen. 

(8) Werden 1m Verfahren zivilrechtliehe Einwendungen 
erhoben, so' hat die Behörde auf eine gütliche Einigung 
der ~arteien hinzuwirken. Kommt eine solche nicht zu~ 
stande, so hat die Behörde in ihrer Entscheidung über 
den Rodungsantrag die Parteien unter ausdrücklicher 

Anführung der durch den Bescheid nicht erledigten 
zivilrechtlichen Einwendungen zur Austragung derselben 

. auf den Zivilrechtsweg zu verweisen. . 

(9) Wird auf G~nd eines ·Antrag.s gemäß Abs. 2 lit. b, 
d und e eine Rodungsbewilligung erteilt, so darf die 
Rodung erst durchgeführt werden, wenn derjenige, zu 
dessen GUnsten die Rodungabewilligung erteilt worden 
ist, das ·EigentUlUrecht oder ein sonstiges·-, dem Rodungs­
sweck entspreChende. V.rtüguns-recht an der Bur~dung 
bewilligten laldtläche erworben hat. 

(10) Be~cheide, mit. denen eine Bewilligung zu einer 
Rodung erteilt wird, sind auch dann zu b~gründen, wenn 
dami t deli Antrag voll,inhal tUch Rechnung getragen wird •• 

16. Im § 22 Abs, 4 lit. c tritt an die Stelle des Punktes 
ein Beistrich. Dem § 22 Abs. 4 wird folgende lit. d 
ange!'ügt: 

IOd) bestimmte Nutzungsmethoden verboten sind." 

~ •.. 
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(2) Die Landesgesetzgebung wird ferner gemä& 
Art. 10 Abi. 2 B-VG ermächtigt. unbeschadet 
der Vorschriften in den Angelegenheitea -der 
Bodenreform (Art. 12 Abs. 1 Z. 5 B-VG), näher 
zu regeln: 

(2) Zur Antragstellung lind berechtigt: 

a) hinsichtlich der Bannzwedte gemäß S 21 
Abs.2 
1. lit. abis d: alle physischen oder juristi­

schen Personen, die ein rechtliches Inter- -
esse an· der Bann1egun~ nachzuweisen ver­
mögen, 

2.lit. a überdies: Diensiste1len gemißS102 
Abt. t, _ ~-

3. lit. ~: der Erhalter der Verkebrsanlace 
oder der en~t1ichm Lei­
tungsanlage, 

4.lit. f: der Bundesminister für Landes­
verteidigung; -

b) hisuichtlich sonstiger Bann%wecke: das Land 
vom $taadpuokt cIer· Luulesnum.plaaq 
aowie der Waldeigentiimer. 

(2) Jefristete Sperren lind aur zulässig für 
folgende Flächen: 

a) Baustellen von Jringungsanlagen und 
anderen fontbetrieblichen Hoch- und Tief­
bauten; 

b) Gefährdungsbereic:be der HolzfäUung und 
-bringung bis zur Abfuhrstelle auf die 
Dauer der Holzemtearbeiten; 

c) Waldflächen, in denen durch atmosphärische 
Einwirkungen Stämme in größerer Anzahl 
geworfen oder gebrochen wurden und nom 
nimt aufgearbeitet sind, bis zur Beendi­
gung der Aufarbeitung; 

d) Waldflächen; in denen Forsumädlinge be­
kämpft werden, solange es der Be­
kämpfungszwe<X erfordert; 

e) Wüdwintergatter, die de~ Schutz des Wal­
des vor Wildsc:häden dienen, soweit ihr 
Ausmaß bei einem Jagdgebiet bis zu 800 ha 
25 ha und bei einem Jagdgebiet über 
800 ha 3'/. dieser Fläche nic:ht übersteigt; 

f) Waldflächen, wenn und aolange sie 
wiasenscbaftlimen Zwecken dienea. und 
diese ohne Sperre nimt erreic:ht werden 

.' können. 

17. ~ 26 abs. 2 erster Satz lautet: 

U(2) D1eLandesgesetzgebung wird ferner gemäß Art. 10 

Abs. 2 B-VG .~chtigt, un~esChadet der Vorschritt.n~ 
in den Angelegenheiten der Bodenrefo~ (Art. 12 Ab •• 1 
Z 3 B-VG) näher zu regelnJ" 

18. § 30 A~s. 2 lautetl 

"(2) Zur Antragstellung sind ~erechtigt: 

a) der Waldeigentümer, 

~) das Land vom Standpunkt der Landesraumplanung, 

c) darü~er ~inauS hinsichtlich der Ballllzwecke gemäS 
§ 27A~s. 2 

1 .. lit. a ~is d: 

alle'physischen oder juristischen Personen, die ein 
rechtliches Interesse an der Balllllegung nach­
auweisen vermögen, 

2. lit. a überdies: 

Diet8tstellen gemäß § 102 Abs. 1, 

}. l1t. e: 

der Erhalter der Verkehrs anlage oder der energis­
wirtschaftlichen ~itung.anlage, 

4. lit. t: 

4er Bundesminister für Laudesverte-idiguug." 

19. § ~ Abs. 2 lautet: 

"(2) Befristete Sperren sind nur für die Dauer von 
längstens fünf Jahren und für folgende Flächen zulässig 

a) Baustellen von Bringuugsanlagen und anderen forst­
~etrieblichen Hoch- und Tiefbauten; 

b) Gefährdungsbereiche der Holzfällung und -bringung 
bis zur Abfuhrstelle auf die Dauer der Holzernte­
arbeiten; 

c) ialdtlächen, in denen durch atmosphärische EinwirkUll, 
gen Stämme in größerer Anzahl geworfen oder ge­
brochen wurden und noch nicht aufgearbeitet sind, 
bis zur Beendigung der Aufarbeitung; 

d) Waldflächen, in'denen Forstschädlinge bekämpft werdei 
Bolange es der Bekämpfungszweck erfOrdert; 

e) Wildwintergatter, die dem Schutz des Waldes vor Wild· 
schäden dienen, soweit ihr Ausmaß bei einem Jagd­
gebiet bis zu 600 ha 25 ha und bei einem Jagdgsbist 
über 800 ha 3 % dieser Fläche nicht übersteigt; 

f) Wald!lächen, wenu und solauge sie wissenSChaftlichem 
Zwecken dienen und die •• obD~ Sperre nicht erreicht 
werden können.-
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(4) Beabsichtigt der Waldeigentümer aus den 
Gm.nden des Abs. 3 eine dauernde Sperre von 
Waldflächen, deren Ausmaß 5- ha übersteigt, 10 hat 
er hiefür bei der Behörde die Bewilligung zu 
btantragen. In dem Antrag sind die Grundstüdt­
nummer und der Sperrgrund anzugeben. Dem 
Antrag ist eine Lageskizze anzuschließen. 

(5) Wald,. der von der. Benützung' zu 
Erholungszwecken awgenommen wird, in in den 
Fällen 

a) des Abs.·1 und des S 33 Abs. 2 lit. b vom 
Waldeigentümer, .. 

b) des S 33 Abs. 2 lit. a von der Behörde 
zu kennzeichnen. Flächen gemäß S J3 Aha. 2 
lit. e, sowie Flächen, hirisichtlich derer eiDe Kund­
machung nach S 41 Abs. 3 erlassen worden ist. 
bedürfen keiner Kennzeichnung. 

(6) Die KennzeichnUng gemäß Abs. 5 ist mittels I 
Hinweistafeln an jenen Stellen, wo öffentliche 
Straßen und· Wege, markierte Wege und Forst­
Itraßen in die zu kennzeic:hnende gesperrte Fläche 
führen, anzubringen. 

(10) Der Bundesminister für Land- und Forst­
wirtschaft hat durch Verordnung die Arten der 
ltennzeichnung, Form und Wortlaut von Hin­
weiscafeln sowie die Art der Ersichtlichmachung 
näher zu regeln. Auf den Hinweiscafeln ist 
jedenfalls auch darauf zu verweisen, daß mit 
besonderen Gefahren durch Arbeiten im Zuge 
der Waldbewirtschaftung gerechnet werden muß. 

Erholungswald 

20. § ;4 Abs. 4 lautet: 

. U(4) Beabsichtigt der Waldeigentümer aus den Grinden 
der Abs. 2 oder .3 eine Sperre von Waldtlächen, deren_ 
Ausmaß 5 ha übersteigt, oder aue den Gründen des Abs. 2 

. eine betristete Sperre von Waldtlächen, deren Dauer 
vier Ko~ate ijbersteigt, so hat er hietür bei der Behördl 
die Bewilligung zu beantragen. In dem Antrag, d .. eine 
Lage8ki~.e· anzuschließen ist, sind d~e Grundstück8-
nummer, der Sperrgrund und die beabsichtigte Dauer der 
Sperre &n.ugebea. Dam Antrag ist stattzugeben. wenn 
dies zur Erreichung des Zwecke. der Sper~e unumgänglich 
ertorderlich ist~" 

21. § ;4 Abs. 5 zweiter und dritter Satz lautet: 

"FläChen. hinsichtlich derer eine Kundmachung nach 
§ 41 Abs. ; erlassen .orden ist, bedürfen keiner Kenn­
zeichnung. Flächen gemäß § ;; Abs. 2 lit. c nur dann • 
• enn deutlich gemacht .erden soll, daß das Betretungs­
verbot auch 1m Zusammenhang ait der Ausübung des 
iintersp~otes gilt." 

22. § ;4 Abs. 6 lautet: 

"(6) Die Kennzeichnung gemäß Abs. 5 ist mittels Bin­
weistateln an jenen Stellen, wo öffentliche Straßen und 
Wege. markierte Wege, Güterwege und Forststraaen so­
wie Schiabtahrten, Schirouten und Loipen in die zu 
k6nnzeiohneude gesperrte ~läche tühren oder an die.e 
UDIII1ttelbar angreDZen, anzubringen. - . 

2;. § ;4 Abs. 10 zweiter und dritter Satz lautet: 

-Bei befristeten Sperren ist auf oder unter der 
Hin.eistafel Beginn und Ende der Sperre ersichtlich zu 
machen. Wenn mit Gefahren durch Waldarbeit zu rechnen 
ist, ist auf den Hinweistafeln darauf besonders zu 
verweisen. 11 

24. Die Uberschrift zu § ;6 lautet: 

"Erklärung zum Erholungswald" 
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(4) Ist Wald gemäß Abs .. 3 zum Erholungsw~ld I 
erklärt und im WaldentwIcklungsplan lusgewle- i 

sen, sö hat die Behörde auf Antrag des Wald­
eigentümers oder eines Antragsberechtigten ge-. 
mäß Ab.. 2 Ht. a bis cl, sOfern dieser die Zu- ; 
atimmungserklärwlg des Waldeigentiimen nam-·I' 

- "eiat, %Ur Scha1fung und Benützung von Gestal-
tungsciaric:htungen (Abs. S) 
, .) Rodungen,- insbesondere befristete Rodun­

. ICD (518), 
b) Ausnahmen vom Verb,ot der Fällung hiebs­

unreifer Hochwaldbestände (581), 
c:) Ausnahmen von den Bestimmungen der 

SS 13 Abs. 1. 33 Abs. 2 lit. c:, 40 Ab.. 3 
und der nach 5 4S Abs. 2 zu erlassenden 
Verordnung 

zu bewilligen, wenn und soweit dadurch die 
Erholungswirksamkeit erhöht wird und das 
öffentliche Interesse an der Erhaltung der Schutz­
wirkung des Waldes nic:ht entgegensteht. 

,~{5) Gestalcuugseinrid1tungen im",Smne 'des 
AbI. 4 sind insbesondere Parkplätze, Spiel- und 
Lacerwiesen, Sitzgelegenheiten. Wander-, Rad­
fahr- und Reitwege, Hütten oder sonstige Bau­
lichkeiten für den Erholungsverkehr, Tiergcbegc, 
Waldlehr- und -sportpfade und Sporttinrich-
'tUngen. I 

- Fontpftamenschutz " 

S .6., (1) Die Bestimmungen ,des U. und I 
m. Teiles sowie 4 -des 5 lSdesPBanzensdlutz­
gesetzes, BGBl. Nr. 124/1948, finden -auf font­
lithe Kulturen nach Maßgabe folgender Bestim­
mungen Anwendung: 

.) bei der im n. Teil des PSanzenschutz­
gueaes TOrgesduiebenen Beurteilung der 

Zulässigkeit der Ein-, Durch- und Ausfuhr 
von Pflanzen, Pflanzen erzeugnissen und' 
sonstigen Gegenständen, die Krankheits­
träger sein oder einen Schädling verbreiten 
können, hat die Bundesanstalt für Pflanzen­
schutz in Wien in den Fällen, die auch für 
die Waldkultur von Bedeutung sind, in 
geeigneter Weise das Einvernehmen mit 
der Fontlichen Bundesversuduanstalt in 
Wien herzustellen; 

b) die Forstliche Bundesversuchsanstalt in 
Wien tritt, soweit im III. Teil des Pflanzen­
schutzgesetzes die Zuständigkeit der Bun­
desanstalt für Pflanzenschutz in Wien fest­
gelegt ist, an deren Stelle. Die Führung 
des Registers der zugelassenen Pflanzen­
schutzmittel obliegt jedoch auch für den 
forstlichen Bereich der Bundesanstalt für 
Pflanzenschutz in Wien. 

(2) Die Bestimmuqgen dec Bundesgesetzes vom 
5. Aprij 1962, BGBl. Nr. 115, über Maßnabmen 
zum SdiutZe des Waldes anläßlich der Ein- und 
Du~chfuhr von Holz, bleiben unberührt. 

,25. § ~6 Abs; 4 und 5 lautet: 

"(4) Ist ~ald gemäß Abs. ~ zum Erholungswald erklärt 
und 1m Waldentwicklungsplan ausgewiesen. so hat die ~ 

Behörde auf Antrag des Waldeigenttimers oder-eines 1n-­
tras.berechtigten gemäß Abs. 2 lit. abis d. sofern 
dieser die Zustimmungserkiärung des ",aldeigenttimers 
nachweist, zur Scharfung und Benützung von Sestaltungs-
einrichtungen (Abs. 5) 

a) KOdungen, insbesondere befristete Kodungen (§ 18), 

b) Ausnahmen vom Verbot der lällung hiebsunreifer 
llochwaldbestinde (§ 81).. ' 

c) Ausnahmen von ~,n Bestimmungen der §§ 1~ Abs. 1, 
~~ Abs. 2 .lit. c, 40 Abs. ~ und der nach § 45 Abs. 2 
zu erlassenden Verordnung 

zu bewilligen, wenn und soweit dadurch die Erholungs­
wirkung des Waldes erhöht und das öffentliche Interesse 
an der Schutz- und Wohltahrtswirkung des Waldes nicht 
beeinträChtigt .ir~. ' 

(5) Gestaltungseinrichtungen 1m Sinne des Abs. 4 sind 
insbesondere Perkplätze, Spiel- und Lagerwiesen"Sitz­
gelegenheiten, Wander-. Radfahr- und Reitwege, Bütten 
oder sonstige Baulichkeiten für den Erholungsverkehr. 

Tiergehege, Wald lehr- und -sportpfade und Sport-, 
einrichtungen, wenn durch Art und Ausmaß der Gestal­
tungseinrichtung der Wald charakter möglichst gewahrt 
bleibt.-

26. § 46 s_t Uberschrift lautet: 

"lors~pflanzenschutz 

§ 46. (1) Die Bestiamungen des 11. und 111. Teiles 
sowie ~e8 § '18 des Pflansenschutzgesetzes, BGBl.Kr. 
124/1948, finden auf forstliche Kulturen nach MaSgabe 
folgender Bestimmungen Anwendung: 

a) Die Bestimmungen haben den SChutz forstlicher 
Kulturen eowie ihrer Erzeugnisse gegen Pflanzen­
krankheiten und tierische oder pflanzliche Schäd­
linge, einschließlich des Schutzes vor Schädlingen 
durch jagdbare Tiere, durch chemische oder biologische 
Mittel. zum Gegenstand; 

'0) bei der 1m 11. Teil des Pflanzenschutzgesetzes 
vorgeschriebenen Beurteilung der Zulässigkeit ~er 
Ein-, Durch- und Ausfuhr von Pflanzen, Pflanzen­
erzeugnissen und sonstigen Gegenständen, die Krank­
heitsträger sein oder einen Schädling verbreiten 
können, hat die Bundesanst~lt für Pflanzenschutz in 
Wien in den lällen, die auch für die Waldkultur 
von Bedeutung sind, in geeigneter Weise das Einver­
nehmen mit der lorstlichen Bundesversucbaanatalt in 
Wisn herzustellen; 

c) die lorstliche Bundesversuchsanstalt in Wien tritt, 
so.eit im 111. Teil des Pflanzenschutzgesetzes die 
Zuständigkeit der Bundesanstalt für Pflanzenschutz 
in Wien festgelegt ist, an deren Stelle. Die lührung 
des Registers der zugelassenen Pflanzenschutza1t~el . 
obliegtjedo~h auch für den forstlichen Bereich der 
Bunde.anstalt für Pflanzenachutz in Wien. 

(2) Die Bestimmungen des Bunaesgesetzes vom 5 •• pr1l 1962, 
BGBl.Nr. 115, über Maßnahmen zum Schutze des Waldes 
anlUl1ch der Ein- und DurcbtUbr von Holz, bleiben 
unbe~t." 
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, S 48. - Der Bundesminister für Land: und 
I Fontwir'tschaft hat· im Einvernehmen ml~ den 
Bundesministern für Handel, Gewerbe und In­
dustrie, für Verkehr sowie für Bauten Und Ted!­
dik durch Verordnung 

a) die die fonts.chädliche Luftverunreinigung 
bewirkenden Stoffe (Emissiontstoffe) zu be-
zeichnen, . . 

• ' b) jene Höchstantei1e dieser Stole. fest­
zusetzen, die nach dem Stande der wusen-

. sc:hafdichen Erkenntnisse und der Er­
fahrung noch nicht zu einer der SdudeDs­
anfälligkeit des Bewuchses entsprechenden 
Gefährdung der Waldkultur führen 
(Immissionsgrenzwerte), 

c) die Art der Feststellung 
1. des Anteiles dieser Stoffe an der Luft 

und aJD Bewudu sowie 
2. des Beitrages einzelnerodcr mehrerer 
, Emissionsque11en zu einer Gef"ahrdung 

der Waldkultur 
zu regeln, 

d) die anläßlich von Erhebungen über forst- 1 

schädliche Luftverunreinigungen für eine I 
Einsichtnahme in Betracht kommenden, 
Unterlagen (S 52 Abs. 2) zu bezeichnen 
und die Dauer deren Aufbewahrung;zu 

- bestimmen, _ ' .~. _ 
e) 'die -Arten der~nlagen,' die nach dem: 

Stande der wissenschaftlidten Erkenntnisse 
und der· Erf-ahnmg forstschädliche Luft­
verunreinigungen verursadten, .. zu be­
Stimmen. 

Fondiche Bringungsanlagen 

S 59. (1) Forsdiche Bringungsanlagen im Sinne 
dieses Bundesgesetzes (kurz Bringungsanlagen ge­
nannt) sind Forststraßen (Abs. 2), Waldbahnen 
(Abs. 3) und forstliche Materialsei1bahnen 
(Abs.4). 

. ~(2) Eine Fontstraße ist eine für den Verkehr I 

Ton Kraftfahrzeugen und Fuhrwerken bestimmte 
nichtöffentlidle Straße samt den in ihrem Zuge 
beDncllichen dazugehörigen Bauwerken, die der 
Bringung und dem wirtschaftlichen Verkehr 
innerhalb der Wälder sowie deren Verbindunß 
zum öffentlichen Verkehrsnetz dient. 

(3) Eine Waldbahn ist eine Schienenbahn ohne 
öff~ntlichen oder beschränkt öffentlichen Verkehr 
(U 9 und 51 Abs. 4 des Eisenbahngesetzes, BGBl. 
Nr. 60/1957), die Bestandteil eines Forstbetriebes 
ist und vorwiegend der Bringung dient. 

(4) Eine forstliche Materialseilbahn ist eine \' 
der Bringung dienende Seilförderanlage mit Trag­
..u ohne beschränkt öifentlichen Verkehr. ., 
-: .. '" .. 

.... 11 -

27. § 48 lautet: 

w§ 48. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft -
bat 1m Einvernenmen mit den Bundesministern für Ge­
sundheit und Umweltschutz, für Handel, Gewerbe und 
Industrie, für Verkehr sowie für Bauten und Technik 
durch,Verordnung 

.) die die forstschädliche Luttverunreinigung bewirkenden 
Stoffe (Emissionsstoffe) zu bezeichnen, 

b) jene Höchstanteile dieser Stoffe festzusetzen, die 
nach dem Stande der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
und der Erfabrung·noch nicht zu einer der Schadens­
anfälligkeit des Bewuchses entsprechenden Gefährdung 
der Waldkultur führen (Immissionsgrenzwerte), 

c) die Art der Feststellung 

1. des Anteiles dieser Stoffe an der Luft und am 

Bewuchs sowie 

2. des Beitrages einzelner oder mehrerer Emissions­
quellen zu einer Gefährdung der Waldkultur 

zu regeln, 

d) die anläßlich von Erhebungen über forstschädliche 
Luftverunreinigungen für eine Einsichtnahme in Be­
tracht kommenden Unterlaeen (~ 52 Abs. 2) zu bezeichnen 
und die Dauer deren Aufbewahrung zu bestimmen, 

e) die Arten der Anlagen, die nach dem Stande der wissen­
schaftlichen Erkenntnisse und der Erfahrung forst­
schädliche Luttverunreinigungen verursachen, zu bestimml 

28. § 59 samt Uberschrift lautet: 

"Forstliche Bringungsanlagen' 

§S8.(1) Forstliche Bringungsanlagen 1m Sinne dieses Bundes­
gesetzes (kurz Bringungsanlagen genannt) sind Forst­
straßen (Ab •• 2), Schlepperwege (Abs. 3), Waldbahnen 
(Abs. 4) und forstliche Materi~seilbahnen (Abs. 5). 

(2) Eine Forststraße ist eine für den Verkehr von Kraft­
fahrzeugen und Fuhrwerken bestimmte, nicht5ffentliche 
Straße ~amt den in ihrem Zuge befindlichen dazugehöri­
gen Bauwerken, die der Bringung und dem wirtschaft­
lichen Verkehr innerhalb der Wälder sowie der Verbindun@ 
zum Öffentlichen Verkehrsnetz dient. 

(3) Ein Schlepperweg ist ein für die Bringung be­
stimmter Weg, für den Waldboden oder Bewuchs in gnerheb. 
lichem Ausmaß beansprucht wird, für den keine baulichen 
Anlagen erforderlich sind und der nutzungsorientiert 
zeitlich begrenzt hergestellt wird. 

(4) Eine Waldbahn ist eine Schienenbahn ohne öffent­
lichen oder, beschränkt ött.entlichen Verkehr (§§ 9 'und 
51 Abs. 4 des Eisenbahngesetzes, BGB1.Nr. 60/1957), 
die Be.tandteil eine. lorstbetr1ebes ist und vorwiegend 
der Bringung dient. 

(5) Eine forstliche Materialseilbahn ist eine der 
Bringung dienende Seil!örderanlage mit Tragseil ohne 
beschränkt öffentlichen Verkehr." 
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Bcwilligungspßicbtigc BringungsanlalCll 

S 62. (Ir Die Errichtung folgender Bringungs­
anlagen bedarf der Bewilligung der Behördc (Er­
richtungsbewilligung) :. 

a) WaJ.dbahnen, 
b) ortsfeste forstliche Materialseilbahnen, 

c) nicht ortsfeste forstliche Materialseilbahnen, 
wcnn sie ortsfeste fontliche Materialseil­
bahnen kreuzen oder fremde Gebäude ge­
fährden könntcD, 

cl) Forststraßen, wenn sie durch ein Arbeiu­
feld der Wildbach- und Lawinenverbauung 
oder durch Schutzwald oder Bannwald füh­
ren. 

e) sämtliche Bringungsanlagen. wenn durch 
das Bauvorhaben öffentliche Interessen der 
Landesverteidigung, der Eisenbahnverwal­
tungen. des Luftverkehn, des Bergbaues, 
der Post- und Telegraphenverwaltung, der 
öffentlichen Straßen und der Elektrizitäts­
unternehmungen berührt werden. 

I':::: -

29. Dem § 60 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) Der Bundesminister für Land- und ;&'orstwirtscha1't 

hat durch Verordnung nähere Vorschriften über die 
Planung, Errichtung und Erhaltung von Bringungsanlagen 
zu erlassen, soweit die8. zur Erhaltung des Waldes oder 
seines gesunden ,ökologischen Zustandes geboten ist. 

Insbesondere kann er Regelungen über Bauweise, Massen­
ausgleich, Deponie, Trassenbreite, höchstzulässige Stei­
gungen, Ausführung der berg- und talseitigen BÖSChungen, 
Böschungsbegrüllung, Wasserableitung und Befestigung 
dar fahrbahn treffen." 

. ~O. Dea I 61 wird folg.nder Abs. 4 angefügt: 

.(4) »er Bauwerber, die für-die Bauaufsicht befugten 
'aChkräfte und die mit der DurChfÜhrung des Baues Be­
aUftragten haben die Bestimmungen über forstliche 
Bringungsanlagen einzuhalten. Sie haben sich vor Beginn 
der Arbeiten zu unterrichten, ob und zutreffendenfalls 
unter welchen Bedingungen und Auflagen die 1rricbtung 
der Bringungsanlage zulässig ist." 

31. Die §§ 62 bis 64a eamt Uberschriften lauten: 

"Forststraßen 

§ 62. (1) Die Absicht, eine Forststraee zu errichten, 
hat de.t' Bauwerber spätestens 8 \\oochen vor dem beab­
s1chti,~en BaUbeginn (wie Trassenfreihieb , Erdarbeiten) 
der Be:t1örde zu melden. Die LOeldung hat alle für die Be­
urtei11lng des PrOjektes 1m Sinne des Abs. 2 notwendigen 
Angabelo zu enthalten, insbesondere die Namen der mit 
der Pl'lIlung und Bauaufsicht (§ 61) betrauten befugten 
lachkri;ifte, den beabsichtigten Baubeginn und .die 
vorausl3ichtliche Baudauer. Der r.:eldung ist ein tech­
nische:~ Bericht samt maßstabgerechter Lageskizze , ein 
Verzei(~hnis der beanspruchten sowie der durch die 
lorsts1;raße in der forstliChen Nutzung oder Produlttions­
kra1't beeinflußten Grundstücke und deren Eigentümer 
anzuacbließen. 
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(2) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die 
Bringungsanlage so geplant ist, daß 

a) sie den Bestimmungen des S _60, gegebenen­
falls auch jenen des S 22 Abs. 1, entspricht, 

·b) sie unter Bedachtnabnie auf die besonderen i 

_ . Verhiknisse im -Wald nach -den forstfach­
lichen Erkenntnissen unbedenklich ist,' 

c) sie, soweit es sich um AnIagen- gemäß Abs. 1 
lit. & bis c handelt, vom Standpunkt der 
Betriebssicherheit aus unbedenklich ist, 

d) soweit es sich um Fomstraßen gemäß Abs. 1 
lit.d handelt, die Interessen der W"üdbach­
und Lawinenverbauung nicht beeinträch­
tigt_ werden oder die Einbaltung der Vor­
Ichreibungen im Bannlegungsbescheid ge­
währleistet erscheint. 

(3) In der Errichtungsbewilligung sind bd Brin- ; 
gungsanlagen gemäß Abs. 1 lit. a bis c die vom 
Standpunkt der Sicherheit und Ordnung des Be­
triebes der· Anlage. bei Bringungsanlagen gemäß 
. Abs. 1 lit. d und e die zur Wabrung der ange­
fü1trten ö~entlichen' Interessen zusätzlich bean­
tragten und erforderlichen', Vorkehrungen vor~ 
zuschreiben. Soweit die Vonchreibung in den 
Fällen des Abs. 1 lit. d und e Maßnahmen zum 
Gegenstand hat, die in Wahrung 'öffentlicher 
Interessen auch ohne die Errichtung der bean­
tragten Bringungsanlage beabsichtigt waren oder 
jedenfalls zwedunäßig sind, iSt der bieIür in 
Betracht .kommende Kostenanteil von dem;eni­
gen zu tragen, der. auch ohne die ErrichtUng der 
Bringungsanlage die Kosten für di~ Maßnahmen , 
ZU tragen gehabt hätte. 

( .. ) Die Bringungsanlagen gemäß Abs. llit. a 
bis c bedürfen' auch zu ihrer Inbetriebnahme 
einer, Bewilligung. Diese ist zu erteilen, wenn die 
Anlage gemäß der Errichtungsbewillipng aus-
geführt wurde. ' 

. (5) Die 'Fertigstellung von be~i1ligungspflich­
tigen Forststraßen ist der Behörde anzuzeigen. 
Diese hat die Einhaltung der in der Errichtungs­
bewilligung enthaltenen Vonchreibungen zu 
überprüfen und hierüber einen Bescheid zu er­
lauen. 

Bewilligungsvcdahren 

S 63. (1) Der Antrag auf Erteilung einer Errich­
tungsbewilligung hat alle für die Einleitung 
des Verfahrens notwendigen Angaben, insbeson­
dere über den beabsichtigten Baubeginn sowIe 
über die voraussichtliche Baudauer, zu enthalten. 
Dem Antrag ist ein technischer Berichi samt 
maßstabgerechter Lageskizze in zweifacher Aw­
fertigung anzuschließen. 

(2) Dem Verfahren sind als Partei auch die 
Eigentümer lolch er Liegenschaften beiz~iehen, 
die durch die Bringungsanlage in Nutzung oder 
Produktionskraft beeinträchtigt werden können. 
Soweit eine Bringungsanlageüber eine Berg­
bauanlage oder unmittdbar an dieser endang 
geführt werden soll, ist auch der Bergbauberech­
tigte dem Verfahren als Pand. beizuziehen. 

- 13 -

(2) Die Behörde hat auf Grund der gemachten Angaben 
und vorgelegten Unterlagen sowie einer allenfalls 

erforderlichen Erhebung an Ort und Stelle innerhalb 
von 8 Wochen mit Bescheid entweder testzustellen,-ob . 

a) die Errichtung der lorststraSe bei plangemäßer' 
AustÜhrung zur Kenntnis-genommen wird'oder 

b) deren Errichtung und ~nbetriebnahme einer Bewilli-
gung bedart • 

(3) Verhindern die Witterungsverhältnlsse die Vornahme 
allenfalls erforderlicher Erhebungen an Ort und Stelle, 
so darf die Behörde die aOhtwöChige lrist bis zu. 
voraussichtlichen Wegfallen der Verhinderung verlingern, 
Rievon ist der !ntragsteller durch Bescheid in ~ennt­
nis zu setzen. 

(4) Die Behörde hat mit Bescheid testzustellen, daS di~ 
Errichtung der ForststraSe bei plangemäßer Ausführung 
zur Kenntnis genommen wird, wenn 

a) die Borststraße den iu den §§ 60, 63 Abs. 2 lit. b 
und allenfalls auch 22 Abs. 1 gerege~ten ·Erforder­
nissen entspriCht, 

b) die Interessen der Wildbach- und Lawinenverbauung 
nicht beeinträchtigt werden oder die Einhaltung 
der Vorschreibungen 1m Bannlegungsbescheid gewähr­
leistet erscheint, 

c) die öffentlichen Interessen der Landesverteidigung, 
der Eisenbahnverwaltung, des Bergbaues, der Post­
uud 'l'elegraphenverwaltung, ~er ötlent.lichen StraJ3en 
uud' der Elektrizitätsunternehmungen nicht beein­
trächtigt we~en~ 

-
d) tür den Fall, daS Liegenschaften durch die Forst-

straSe in Nutzung oder Produktionskratt beeintlußt 
werden, die Zustimmung der Eigentümer dieser Liegen­
schaften beigebraCht wird. 

(5) Liegt eine der 1m Abs. 4 genannten Voraussetzungen 
nicht vor, hat die Behörde festzustellen, daß die 

Errichtung und Inbetriebnahme einer Forststraße 
einer Bewilligung bedarf. Das Bewilligungsverfahren 
für,die Errichtung wird ab Rechtskraft dieses Be~ 
scheides anhängig. Die Bestimmungen der §§ 64 und 65 
finden sinngemäß Anwendung. Auf die im Abs. 4 lit. bund c 
genannten Interessen ist Bedacht zu nehmen. 

SChlepperwege 

§ 63. Die Herstellung von SChlepperwegen hat der 
Waldeigentümer spätestens eine Woche vor Beginn der 
Arbeiten der Behörde zu melden. Die ~eldung hat Angaben 
über das Vorhaben, über den Beginn der Arbeiten sowie 
allenfalls über den Bringungsunternehmer zu e~thalten. 
Der Meldung ist eine Lageskizze anZuschließen. 

137/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)98 von 124

www.parlament.gv.at



(3) Werden gegen ein Bauvorhaben, gegen du 
sonst kein Anstand obwaltet, zivilredltlime Ein­
wendungen erhoben, so hat die Behörde auf eine 
gütlime Einigung der Parteien hinzuwirken. 
Kommt eine solche nicht Zustande, 10 hat die 
Behörde in ihrer Enucheidung übet den Anuq 
die Parteien unter ausdrücklicher Anfilbrung der 
durch den Besmeid nicht erledigten zivilrecht­
limen Einwendungen zur Austragung derselben 
auf den Zivilremuweg zu verweisen. 

. (4) In der Errichtwlgsbewilligung ist fir die 
Fertigstellung der Bringungsanlage eine Frist vor­
Juschreiben. Diese ist von der Behörde auf be­
gril;ndeten Antrag zu· verlängern. 

(5) Die Betriebsbewilligung gemäß S 62 Abs. 5 
Qat der Waldeigentümer spätestens vier Wochen 
vor der beabsichtigten Benützung der Bringungs­
anlage bei der Behörde zu beantragen. Im An­
trag ist _ die Geschäftszabl des Besmeides über 
die Errimtungsbewilligung anzugeben. 

Anmeldepflichtip Fonutraßen 

S 64. Die Errichtung von Forststraßen, die 
keiner Bewilligung gemäß S 62 bedürfen, 
hat der Bauwerber spätestens vier Wochen .vor 
dem Trasserureihieb der Behörde zu melden. Die 
Meldung hat die Namen der mit der Planung' 
und Bauaufsicht (S 61) betrauten befugten Fach­
kräfte und die Angaben über das B.auvorhaben. 
"ie über wesentliche technische Details, den be­
absichtigten Baubegimi und die. vorauaichtlime 
Baudauer, . zu enthalten. Der Meldung ln -eiDe 
Dlaßstabgerechte Lageskizze anzusdiließen. " 

1'+ -

Sonstige Bringungsanlagen 

§ ~. (1) Einer Bewilligung der Behörde (Errichtungs­
bewilligung) bedarf die Errichtung folgender Bringungs­
anlagen: 

a) Waldbabnen, 

b) ortSfeste forstliche Materialseilbahnen, 

c) nicht ortsteste forstliche Materialseilbahnen, wenn 
sie ortafeste forstliche Materialseilbahnen kreuzen 
oder fremde Liegenschaften gefährden könnten oder 
wenn öffentliche Interessen berührt werden. 

(2) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die Bringungs­
anlage so geplant ist, daß 

.) sie den Bestimmungen des § 60, gegebenenfalls auch 
Jenen des § 22 Abs. 1, .utspricht, 

b) sie unter Bedac~tnahme auf die besonderen Verhältnisse 
im Wald nach den forstlichen Erkenntnissen un­
bedenklich ist, 

c) sie vom Standpunkt der Betriebssicherheit aus un-
bedenklich ist. 

(3) In der Erricht~sbewilligung sind die vom ~tand­
punkt der Sich.rheit und Ordnung d •• B.triebe. ·der 
Anlage und di. zur Wahrung öffentlicher Int.r •••• n 
od.r fremd.r R.cht.· erforderlichen Vork.hrung.n Tor-

. 1 
zuschreiben. 

(4) Die Bringungsanlagen b.dürf.n auch zu ihrer Inbetri.b­
nahme .iner Bewilligung. Di.s. ist zu .rteil.n, wenn 
die Anlage gemäß der Errichtung.b.willigung ausg.führt 
wurd.n. 

Bewilliguagsverfahr.n 

~ 64a. (1) D.r Antrag auf Er~.ilung .in.r Errichtungs­
bewillisung hat alle für die Einl.itung des Verfahrens 
notwendigen Angab.n, insbe.ond.re über d.n beabsichtigten 
Baub.giDn.sowie üb.r die voraussichtliche Baudau.r. 
zu .nthalten. D.m Antrag ist .in technischer Bericht 
samt maßstabgerechtem Lageplan in zweifacher Ausfertigung 
anzuschli.ßen. 

(2) Dem Verfahren sind als Partei auch die Eigentümer 
solcher Liegenschatten beizuziehen, die durch di. 
Bringungsanlage in Nutzung oder Produktionskratt be­
einflußt werden können. Soweit .ine Bringungsanlage über 
eine Bergbauanlage od.r unmittelbar an di.s.r .nt~ang 
geführt w.rden soll, ist auch d.r B.rgbauberechtigt. 
dem V.rfahren als Partei beizuziehen. 

(3) W.rd.n gegen ein Bauvorhaben, gegen das sonst kein 
Anstand obwalt.t, zivilrechtliehe Einwendungen er­
hoben, so hat die Behörd. auf eine gütliche Einigung 
der Parteien hiuzuwirk.n. Kommt aine solche nicht zu­
stande, so hat die Behörde in ihrer Entscheidung über 
den Antrag die Parteien unter ausdrücklicher Anführung 
der durch d.n Bescheid nicht .rledigten zivilr.cht­
lichen Einw.ndungen zur Austragung derselb.n auf den 
Zivilrechtsw.S zu verweisen. 

(4) In der Errichtungsbewilligung ist für die Fertig­
st.llung der Bringungsanlage eine Frist vorzuschreiben. 
Di.s. ist von der Behörde auf begründeten Antrag zu 

v.rlängern. , 
(5) Di. Betriebsbewilligung gemäß § 64 A.bs. 4 hat d.r 
.aldeigentüm.r spätestens vier Wochen vor der b.ab­
sichtigten B.nützung der Bringungsanlage bei·d.r B.hörd • 

. zu beantragen. Im A.ntrag ist die Geschäftszabl des 
Beecheides über die Errichtungsbewilligung anzug.b.n. n 
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, 
(2) Das pflegliche Ausmaß im Sinne des Ab •• 1 ' 

wird jedenfalls überschritten, wenn nach der 
Eiazelstammentnalune weniger als sechs Zehntel 
der 'Vollen Oberschirmung zuriidtbleiben wiinle. 

r

- (5) Ia' 'der Verordnung gemäß Abs. .f kann 
zur Ermittlung def Obergrenze der Hieb.­
lI;MeiI~ an Stelle oder' neben einer Altengrenze 

,e1Jl dieser entsprechender Mindestdurchmesser 
festges~t werden. Wurde ein solcher festgesetzt, 
ist er für die Beurteilung des Zutrdfens der 
Voraussetzungen gemäß 5 81 Abt. 1 lit. c jeden­
falls anzuwenden. ' 

-- ~ , .. - .... - - .. -

, :FJt6) ~'. Ver~ gemäß.AbI. ,l'cik~t fjir 
. ungen,. ,'_ 

a) auf Waldboden •. der für die 'Errichtung 
einer Bringungsanlage in Anspnich genom­
men, wird, sowie für Fällungen gemäß 5 86 
Ab •. 1. lit. Co ,_ 

. b)auf Waldbodeu, der .ausc:lriidwch der 
Christbaumzucht gewidmet ist, nach Maß­
gabe des Abs. 7. 

c) die für Aufhiebe, wie Los-, Frei- oder 
Grenzhiebe erforderlich sind, wenn ihre 
Breite nicht mehr als zehn Meter beträgt, 

d) die als Vorbereitungsmaßnahmen für die 
Aufforstung von Räumden erforderlich sind. 

b) Trassenaufhiebe zum Zwedte der Errichtung' 
und des Betriebes einer energiewirtschaft­
lichen Leitungsanlage erforderlich sind, 

32. § ao Abs. 2 erster Satz lautet: 

"(2) Das pflegliche Ausmaß im Sinne des Abs. 1 wird 
überschritten, wenn nach 4er Einzelstammentnahme weaiger 
als sechs Zehntel 4er vollen Uberschirmung zurück-

'bleiben würde.", 

33. § 80 Abs. 5 zweiter Satz lautet: 

·Wur4e ein solcher festgesetzt, ist er für die Beurtei­
lung des Zutreffens der Voraussetzungen gemäß § 81 
Aba. 1 lit. d jedenfalls anzuwenden." 

}4. Im § 80 Aba.,~ lit. d tritt an die Stelle des,Punktes 
ein Beistrich. Dem Abs. 6 wird folgende-lit. e an­
gefügt: 

"e) 1n Kurzumtriebawäldern gemäß ~ 17 Aba. 5." 

35. § 81 Abs. 1 lit. blautet: 

lOb) Trassenaufhiebe zum Zwecke der Errichtung und für 
die Dauer des rechtmäßigen Betriebes einer energie­
wirtschaftlichen Leitungsanlage erforderlich sind," 

, 

137/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)100 von 124

www.parlament.gv.at



16 -

(7) Eine Bewilligung gemäß Abs. ~ ist nicht 
erforderlich filr Fälle gemäß Abs. 1 lit. c, wenn 
die beabsichtigte Fällung . • 

a) in einem Förderungsvertrag als Teil emes 
Förderunpprojektes lemäß S 142 Abi. 2 
Ii~ b Z. 1 'fOreesehen oder 

. b) in einem l~ehmiPA FällungspJaiJ. semiß 
S 93 Abs. 3. gesonden ausscwiesen ist. 

Freie Fällungen 

S 86. (1) Freie Fällungen sind 
.a)Fällungen, nach deren Durchführung eine 

gesicherte Verjüngung zurüc:kbl~ibt (Räu­
mung), 

b) Fällungen infolge-höherer Gewalt, die sich I 
aus der notwendigen Aufarbeitung von 
Schadhölzern einschließlich allfälliger 
Schlagfrontbegradigungen sowie der Durch-
führung behördlicher Aufträge ergeben, . 

c) Fällungen von Einzelstämmen und Baum­
gruppen auf Waldflächen, auf denen ein 
Bringungs~echt nach dem Güter- und Seil­
wegegrundsatzgesetz 1967, BGBl. Nr. 198, 
ohne Errichtung einer Bringungsanlage ein­
geräumt wird, in dem für die Bringung 
notwendigen Ausmaß. 

d) alle sonnigen Fällu~gen, soweit auf· si~ 
nicht S 85 Abs. 1 anzuwenden ist. 

~6. § 81·Abs. 7 lautet: 

."(7) Eine Bewilligung gemäß Abs. 1 ist nicht erforder~­
lieh für Fälle gemäß Abs. 1 lit. e, wenn die beabsiChtigt 

,Fällung in einem Förderungsvertrag als Teil eines 
Förderungsprojektes gemäß I 142 Abs. 2 lit. b Z 1 

vorgesehen ist." 

37. Dem § 82 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) Vom Verbot des Abs. 1 sind Kahlhiebe und Gro~kahl­
. hiebe in Kurzumtriebswäldern gemäß § 17 Abs. 5 aus­
genommen." 

38. ~ 86 Abs: 1 lit. d und e lautet: 

"d) Fällungen in K1I1'ZUlitriebBwil4ern gemäß S 17 
Abs. 5. 

e) alle Bonstigen Fällungen, soweit auf sie nicht 
§ 85 Abs. 1 anzuwenden ist." 

39. Dem § 92 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

"(3) In den Fällen des § 81 Abs. 1 11 t. b erlischt die 
Geltungsdauer der Ausnahmebewilligung mit Ende des 
rechtmäßigen Betriebes der energiewirtschaftliehen 
Leitungsanlage." 
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(4) Zur Erstellung von Fällungsplänen sind 40. § 9~ Abs. 4 lautet: . 

. a) Forstwirte der Behörden, der Agrar­
behörden und-der Landwirtsmaftskammern 
iin Rahmen ihres samlichen und örtlidlen . 
Dienstbereimes, 

b) Porstwirte von Waldeigentümervereinigun-: 
sen im R.ahmen der für diese vorgesehenen 1 
Tätigkeiten und" . j 

"e) leitende Fontorgane . von Porstbetrieben 
für diese Betriebe 

befugt. Die Befugnisse der Zivütec:hniker für 
Forstwirtschaft nach dem Ziviltechnikergesetz 
bleiben unberührt. . 

S 100. (1) SoW~t es zur Abwehr von Wild­
bach- und Lawinengefahren enorderlimerscheint, 
hat die Behörde nach Anhörung der Dienststelle 
(§ 102 Abs. 1) in Einzugsgebieten von Wild-
bämen oder Lawinen " 

d) die. Beschränkung der . ~ringung ; gemäß./ 
Abs.3, . ... . .. 

(4) Droht du~m Bringungen in Einzugsgebieten 
von Wildbämen oder Lawinen, die ohne Benüt­
zung von Bringungsanlagen über Grabeneinhänge. 
durch Runsen. Grliben oder Wasserläufe oder 
durch Arbeitsfelder der Wildbadl- und Lawinen­
-.erbauung durc:hgeführt werden sollen. eine Ver­
sc:hlechterung gemaß Abs. 1 einzutreten, hat die 
Behörde diese Bringungen an eine Bev.illigung zu 
binden. Diese ist erforderlichenfalls unter Vor­
.chreibung von Bedingungen und Auflagen zu 
erteilen. wenn gewährleistet ist, da! die Bringung 
unter Einhaltung der Bestimmungen des S 58 
Abi. 3 durchgeführt wird und Auswirkungen im 
Sinne des S 60 Abs. 2 nidle zu befürdlten sind. 

n(4) Zur Erstellung von Fällungsplänen sind 

a) Forstwirte der Behörden und der Landwirtschaftsk&mm8l 
1m Rahmen ihre. sachlic~en und örtlichen Dien.~ 
bereiches, 

b) Agrarbehörden innerhalb ihres Wirkungsbereiche., 

c)"Forstwirte von Waldeigentüm~rvereinigungen 1m Rahmen 
dsr tür diess vorgesehenen Tätigkeiten und " 

d) leitende Forstorgane von Forstbetrieben für diese 
Betriebe 

befugt. Die Befugnisse der Ziviltechniker für Forst­
wirtschaft nach· dem Ziviltec~kergesetz bleiben un­
berührt." 

41. § 100 Abs. 1. erster Satzteil lautet: 

-(1) Soweit es zur Abwehr von Wildbach- und 1&winen­
gefahren erforderlich erscheint, hat die Behörde nach 
Anhörung der Dienststelle (§ 102 Abs. 1) oder über 
deren Vorschlag in Einzugsgebieten von Wildbächen 
oder Lawinen 

42. i 101 Abs. 2 lit. d lautet: 

-d) die Beschränkung der Bringung gemäß Abs. 4," 

4~. § 101 Abs. 4 zweiter Satz lautet: 

"Diese ist, erforderlichenfalls unter Vorschreibung vo' 
Bedingungen und Auflagen, zu erteilen, wenn gewähr­
leistet ist, daß die Bringung unter Einhaltung der 
Bestimmungen des § 58 Abs. ~ durchgeführt wird und 
Auswirkungen 1m Sinne des § 60 ~bs. 2 nicht zu be­
fürchten sind." 
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(5) Weiden Verfahren ,emäßden Abs. t, 3 
oder" "durdtgefühn, so ist diesen di. Dienststelle 
(5t02 Abs. t) beizuziehen. Diese hat das ötfent­

-lidte Interesse -anl Schutz vor Wildbädlen und. 
Lawinen zu vertreten. 

I 
Organisation und Aufgaben der Dienststeßen; 

Kostentragung 

-
a) die Projektierung und Durdlführungvon 

Maßnahmen, einschließlidl solcher z.um 
Schutze und I,ur Hebung der oberen Wald­
grenze, gemäß den BestimmUllJeD diesa 

. Absdlnittes.-und des .Geseczes TOm 30. Junl 
1884, RGBI. Nr. Ü7~ ~ der Passung der 
WasserredltSnovelle 195? BGBL Nr. 54. 

a) der Forstilssistent die erfolgreidle Vollen­
dung der Diplomstudien der Studienridl­
tung Forst- und Holzwirtschaft an der 
Hodlsdlule für Bodenkultur in Wien; 

18 -

44. Dem § 101 Abs.-5 wird folgender Satz angefijgt: 

"lU.ebe1 hat sie Parteistellung." 

45. Die Uberschr1ft zu § 102 lautet: 

"Organisation und Aufgaben der Dienststellen" 

46. § 102 Abs. 5 lit. a lautet: 

-a) die Projektierung und Durchführung von äaBnahmen. 
einschließlich solcher zum Schutze und zur Hebung 
der oberen Waldgrenze. gemäß den Bestimmungen dies 
Abschnittes und des Gesetzes vom 30. Juni 1884. 
RGBl.Nr. 117, in der Fassu~g der Wasserrechtsnovel 
1959. BGBl.Nr. 54. und jener ~ßnahmen. wie sie im 

§ 7 Abs. 1 des Wasserbautenförderungsgesetzes, 
BGBl.Nr. 34/1948. in der Fassung der Bovelle 
BGBl.Nr. 565/1979 aufgezählt sind." 

47. § 105 Abs. 1 l1t. a lautet: 

"a) der Forstassistent die erfolgreiche Vollendung der 
Diplomstudien des Studienzweiges Forstwirtschaft 
oder Wildbach- und Lawinenverbauung der Studien­
richtung Forst- und Holzwirtschaft an der Universitä 
für Bodenkultur Wien;-

137/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 103 von 124

www.parlament.gv.at



(2) Zur Abhaltung der Prüfung hat der Bun­
desminister für Land-- und Forstwirtsdlaft beim 
Bundesministerium für La.nd- und ForstWirtschaft 
eine Staatsprüfungskommission für den höheren 

- 19 -

PontdieDst einzurichten ud hiezu auldie Dwer ' 
TOn fünf Jabien zehn Forstwirte und drei rec:hts­
bndice Personen ali Priifungskoinmissire zu 

- bestellen. Die Staatspriifunpkommission besteht 
aus dem Leiter der -ForstsektWn deI Bundes­
ministeriums für Land- ud Formrirtsdlaft oder 
dem Ton ihm namhaft gemachten. Vertreter als 
:vonitzeaden und aus vier Prüfungskommissiren. 
TOD daen dr.ei Forstwirte und einel" :rec:htskundig 
sein müssen. Von den Forstwirten mÜSIeD zwei 
als leitendIll Fomorgane tätig oder tätig gewesen 
sein. Die Einberufung der Prüfungskommissire 
für die jeweilige Prüfung obliegt dem Vorsitzen-
den. -

a) i:lie eriolgreidle Volleadung der Diplom­
atudien der Studienridltung für Font- und 

, .. HolzwirtsdWt an -der, Hochsdlule lilr 
.Bodenkultur in W1en. ' 

b) die Ablegung von, Einzelprüfungen und 
_ den Besuch von Vorlesungen auf der Hodl­
lChule für Bodenkultur in Wien, die außer­
halb des normalen Studienganges liegende. 
aber für den höheren Forstdienst belang­
reime Wissensgebiete zum - Gegenstand 
haben. Die Einzelprüfungen und Vorlesun­
gen werden vom Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für WlSsensdlaftund 
Forsdlung durdl Verordnung bestimmt; 

c) eine uiindestens dreijährige praktisdle 
Tätigkeit nadl Vollendung des Hodlschul­
nudiums unter Leitung eines Forstwirtes 
(S lOS Ab,. 2); 

48. § 106 Abs. 2 lautet: 

"(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtscha!' 
hat beim Bundesministerium für ~d- und Forstwirt­
scha!'t' e1ne Staatsprütungskomm1ssionfür den Höheren 
lorstd1enst einzurichten und hiezu auf die Dauer von 
fünf aahren zwölf 'orstwirte und v1er rechtskundige 

- PlIrsonen als PrütungSJ[olllllissäre zu bestellen. Vor­
sitzender ,der Staatsprütungsk~ssion ist der Leite 
der Forstsekt1on des Bundeaa1n1steriums für Land­
und Forstw1rtscha!'t oder der von ihm namha!'t gemacht 
Stellvertreter. Zu prüfen 1st 1n einem Prütungssenat 
unter der ~1tung des Vorsitzenden oder seines Ver­
treters von d1esem und vier weiteren Prütungskomm1s­
sären, von denen dre1-1orstwirte und einer rechts­
kundig sein müssen. Von den dre1 Forstwirten muß 
einer als leitendes Forstorgan tätig oder tätig ge­
wesen sein, die übrigen müssen über eine'mindestens 
zehnjährige, nach Abl.gung 1hrer Staatsprüfung er­
worbene, einscblägige BeruZserfahrung verfügen. Wenn 
ee die Zahl der Kandidaten erfordert, können auoh 
zwe1 Prütungssenate unter der Leitung eines Vor- I 

sitzenden die Prüfung abhal~en. Die EinberuZung der 
Prütungskommissäre für die jeweilige Prüfung ob­
liegt dem Vorsitzenden. Die Staatsprüfung kann in 
RDrm von Einzelprüfungen abgeha~ten werden." 

49. § 106 Abs. 3 lit. abis c lauten: 

·a) die erfolgreiche Vollendung der D1plomstudien 
des Studienzweiges Forstwirtschaft oder Wild­
bach- und Lawinenverbauung der Studienrichtung 
für Forst- und Holzwirtschaft an der Universität 
für Bodenkultur Wien; , 

b) die Ablegung von Einzelprüfungen und den Besuch 
von Vorlesungen, die nicht als Vor- oder Diplom­
prütungsfächer des normalen Studienganges vor­
gesehen sind, aber für den höheren Forstdienst 
belangreiche Wissensgebiete zum Gegenstand haben. 
D1e Einzelprüfungen und Vorlesungen werden vom 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung durch Verordnung be­
etimmt; 

c) eine mindestens dreijährige praktische Tätig­
keit nach Vollendung des Universitätsstudiums 
unter Leitung eines Forstwirtes (§ 105 Abs. 1 
l1t. c);" 

,. 
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(2) Zur Abhaltung -der Prüfung .hat der B1l:n-
'desminister für Land- und ForstWirtscha!t beun 
Bundesministerium (ür Land- und Forstw~chaft 
eine Staatsprüfungskomm~sioD.- für • den Fo~ter­
dien$t einzuridtteD und hiezu auf die ~~ TOn 
fünf Jahren sieben Forstwirte un4 dr~ Förster 
. als PrüIungskommissäre zu bestellen. Die. Staats­
prüfungskoJiuniasioa. ~t. aus . dem ~ter der 
Forstsektion des Bui1desnw:us~enums für Laa.d-
ua.d Formrirts<haEt oder dem von ihm namhaft 
-gemadtten Venreter' a1a Vonitzendmua.d &UI 

-drei PtüEungskommissären. TOD denen swei 
Forstwirte und äner Förster sein. miiIseD. Von. 
den PrüIUD.ßSlr.ommissären müssen zwei a1a Iä­
UIide Fontorpne täUc 'oder tätig pweseD. leiD. 
Die Einberufung der prüfungskommil$äre für 
die jeweilige Prüfung obliegt dem Vonitzendea. 

" 

- ~) d~ ;ifoigreichea. B~ -~~Häheren 
Lehraa.stalt für Forstwirtschaft; . 

b) eine mindestens' zw~jährige unter einem 
leitenden Fontorgan gemäß S 104 Abs. 2 
lit. a absolvierte praktisene Tätigkeit a.aen 
Volle~dunl der Ausbildung gemäß 1it. Ai 

(5) Jeder Prüfungswerber hat, bei soa.stiger 
Nichtzuhssung, spätestens bis vor Beginn der 
Prüfung eine PrüIungstaxe zu ea.trichten. Die 
Prüfungstaxe hat der Bundesminister für Land­
ua.d Forstwirtsenaft durch Verordnung so fest­
zusetzen, daß hieraus der Kostenaufwand der 
Prüfung und die Entschädigung der Mitglieder 
der Prüfungskommission ihre Deckung fia.dea. 
Die Reisekosten der Mitglieder der PrüfWlP­
kommission trägt der Bund. Ia. der VerordnUDI 
kann die Prüfungstaxe, wenn sie für den PrG­
fungswerber eine unzumutbare wirtschaftliche 
Häne darstellt, auf ein Vienel herabgesetzt wer­
den. 

50. § 107 Abs. 2 lautet: 

"(2) Der Bund'esminister für Land- und Forstwirt­
s'chatt hat beim Bundesministerium für Land- und 
Horstwirtschatt eine Staatsprüfungskommission für 
den 7örsterdienst einzurichten und hiezu auf die -
Dauer v~n f~' Jahren ~ehn Forstwirte, fünf Förster 
und vier rechtskundige Personen.als Prüfungs­
kommissäre zu bestellen. Vorsitzender der Staats­
prütUngskommission 1st der Leiter der Forstsektion 
des Bundesministeriums für Land- und Forstwirt­
schatt oder der von ibm namhatt gemachte St'ell-

vertreter. Zu prüf eu ist in einem Prüfungssenat 
von 4iese. und 'vier weiteren Prüfungskommissären, 
von denen zwsi Forstwirte, einer förstsr und einer 

,rechtskundig ~ein .üssen: Von den drei forstlichen 
Prüfungskommissären muß einer als leitendes rorst-
organ tätig oder tätig gewesen sein, die übrigen 
müssen über eine mindestens zehnJährige, nach -
Ablegung ihrer Staatsprüfung erworbene, einschlägige 
Berufserfahrung verfügen. Wenn es d1e Zahl der 
Kandidaten erfordert, können auch zwei Prüfungs­
aenate unter der Leitung eine. Voraitzenden 4ie 
Prüfung abhalten. Die ~inberuiUng der Prüfungskom­
missäre tür die Jeweilige Prüfung obliegt dem Vor­
sitzenden. D1e Staatsprüfung kann in rorm von Ein­
zelprütungen abgehalten werden." 

51. § 107 Abs. ~ lit. a lautet~ 

"a) den, erfolgreichen Abschluß einer Höheren Lehr­
anstalt für Forstwirtschatt (Försterschule)i" 

52. § 107 Abs. ~ lit. blautet: 

"b) eine lIIindestens zweiJährige prall:tische Tätig­
keit nach V4llendung der Äusbildung,gemäß 
lit. a unter eineIII leitenden Forstorgan oder 
einem Forstwirt (§ 105 Abs. 1 l1t. c)j" 

53. § 108 Abs. 5,letzter Satz, lautet: 

"In der Verordnung kann bestimmt werden, daß die 
Prüfungstaxe auf ein Viertel herabzusetzen ist, wenn 1hr 

Entrichtung in voller Höhe für den Prüfungswerber eine 
unzumutbare wir.tschatt11che Härte darstellt." 
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.a) eine forstfadillehe BestätigunI des Antrq­
atelIers im Inland darauf sdille8en läSt. 
daß ersieh mit den österreichischm font.. 
lKhen Verhältnissen 10 weit ftrU'aUt se­
macht hat, daß er die ihm als Fomorpa 
sestellten Aufgaben zu erfüllen YeI1DIIo 
und 

b) Fomorgane (S 104 Abs. 2 oder S 105 Abs. 2 
lit. b), . Absolventen der Fontfaemd"lle 
(S 117) oder FontaufsiehtsOi1ane (S 95 

-Abs. 2) sind. oder 

54. § 109-A~s. 1 lit. a lautet: 

Na) eine forstfach11ch~ Betätigung des Antragstellers_ 
, 1& Inland darauf schließen läSt, daS er eich lIIi t 

den ~sterreichischen forstliChen Verhältnissen so­
•• it vertraut gemacht hat, daß er die ihm als Forst­

.orsan gestellten Autga~en zu erfüllen veI'llla6, und" 

55. § 110 A~S. 1 lit. blautet: 

"~) Por.torgane C§ 104 Abs. 2), Forstwarte C§ 113 A~8. 3 
lit. ~) oder lorstaufs1chtsorgane (§ 96 Abs; 2) -sind 

'oder-

-(2) 'Uabeschadftder Bestinimuia& des Abs. I 
lit. a af'"ullt der Waldeipltiimer die fit die 
Betnu .... mit .. Punbioa eines ForstSchua­
orp.aes erfordedidae Vonusset&UDI bereits cIann. 
weDa er mit .. eriordertidlaa pnktildaea ud 
.m·isdeea EeutlÜlla .... .. -FoIltidauta 
sowie mit _tl_ta ud PSidateD. einer aleat-: 

56~ • 110 Ä~s. 2 lautet: 

licheo Wache ~ut ist. 

Sill. (I) Du Fomschutzorg_ hat die durch. 
S 112 einpriumtell Iledlte einer öhltlicheft 
Wache und ist befact. in Ausübung seines Dien­
stes. unbeschadet da' Bestimmungat des Wafen­
gesetzes 1961, IGII. Nr. 161, eine Faustfeller­
wde zu führm. 

-"(2) Unbeschadet der Bestillllllung des Abs. 1lit. a erfüllt 
der Waldeigent~er die tür die ~etrauung lII1t der Funktion 
eines Forstschutzorganes erforderliche Voraussetzung 
~ereits dann, .enn er über die tür die Erfüllung der 
Aufgaben eines For.tschutzorgane. notwendigen prakt1schen 
und technischen Kenntnisse vertügt und lII1t den Rechten 
und Pflichten einer öffentlichen '"ac he vertraut ist." 

57.§ 111 Abs. 1 lautet: 

"(1) Das Forstschutzorgan hat die durch § 112 ein­
geräumten Rechte einer öffentlichen ~ache und ist be-­
tugt, 1n Ausübung seines Dienstes, unbeschadet der Be-
8t1llllllungen des '.Vatfengesetzes 1967. BGBl.Nr. 121. eine 
Fauatfeuerwatfe zu tühren." 
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S 117:(1) ZuDi-Zwecke der Ausbildung von 
weiterem Forstpenonal bat der Bundesminister 
für- Land- uad -PorstWirtschaft namem des Bun­
des im Einvernehmen mit den Bunde.ministern 
für Finanzen und für Unterricht und Kunst 
eine Fontfachschule (kurz Fachschule) zu errich­
ten und zu. erhalten. Die Fachschule ist eine 
berufsbildende Schule mit einer Schulstufe. 

(2) Den Sitz der Fachsdlule hat der Bundes­
minister für Land- und Porstwirtschaft im Ein­
vernehmen mit dem BundesmüWter fir Finan­
zen durdl VerordnUJll zu bestimmen. 

(3) Der Faduchule ist ein Schülerheim anzu­
gliedern; ferner ist zur Durdlführung der Obun-­
gen und Ausbildung im Walde die Benützung 
eines zwedtentspredlenden Lehrforstes sicherzu­
stellen. 

(4) Die Fachschule ist allgemein zugänglich. Die 
Aufnahme eines Schijlersdarf nur ~elebat 
werden; ... ~. - -

--a) wenn der Schüler die Aufnahmevorauaet­
zungen (S 120) nicht eifüllt, 

b) wegen Oberfüllung der Schule. 

Aufpbe der Paduc:hule 

S 118. Die Padlsch~e hat die Aufgäbe, den 
Schülern die-erforderlidlen fachlidlen Kenntnisse 
zu nrmitteln, die sie befähigen, nadl den An­
weisungen von Forstorganen bei der Durdlfüh­
rung des fontlidlen Betriebsdienstes mi~wirken 
sowie den ForStschutzdienst zu versehen. Weiten 
hat sie die Aufgabe, die Sdlüler zu demokrati­
.men, heimatverbundenen, sittlidl und religiös 
gefestigten U4d sozial denkenden Staatsbürgern 
heranzubilden sowie die Allgemeinbildung der 
Sdlüler in einer der künftigen Berufstätigkeit 
angemessenen Weise zu vertiefen. 

se. Der Unterabschnitt VIII Blautet: 

"B. lo~sttachachule 

EDrichtung einer lorsttaq~chule 

I 117. (1) Zua Z~ecke der Ausbildung von weiterem 
lorstpersonal tat der Bundeaminister tür Land- und Forst­
wirtschaft namenS de. Bundes 1m Einvernehmen mit den 
Bundesministern tür Finauzen und tür Unterricht und Kunst 
eine Forsttachschule (kurz 'achschule) zu errichten und 
zu erhalten. Die 'achSchule ist eine berufsbildende -
Schule mit einer Schulstutl. 

(2) Den Sitz der 'achschule hat der Bun.esminister,für 
Land - UDd J'orstw1rtschatt 1a tin'Yernebllen _~ t 4.. Bund e.­
min1st.r für J'1nauzen durch Verordn~ zu bestimmen. 

(3) Der-J'achschule ist e1n-Schülerhe1a am&ugl1edern; 
tlrner 1st zur DurchtühruuS der tJbuusen und Ausbildung 
1m Walde die Benützuns eines zweckentsprechenden Lehr­
forstes siCherzustellen. 

(4) Die Fachschule ist allsemein,zugäuslich. Die Aut­
- nahm. e1n~. Schülers dart nur abselehnt werden, 

a) weDA dfr Schüllr d11 Autuahae'Yoraus.etzuusen (I 120) 
nicht ertüllt, 

- b) wegen yöertüllullS der Schule. 

-utsabe der Fachschule 

§ 118. Die Fachschule hat die Äutgabe, den Schülern 
die ertorderlichen tachlichen Kenntnisse zu vermitteln, 
d1e sie befähigen, nach den Anweisungen von Forst­
organen bei der ~urchtühruns des torstlichen Betriebs­
dienstes mitzuwirken sowie den ForstSChutzdienst zu ver­
sehen. 'hiters hat sie die Aufsabe, die Schüler zu de­
mokratilchen, heimatverbuudenen, sittlich und religiös 
sefeltisten ucd sozial denkenden StaatSbürgern her all­
zuoilden sow!e d~e Allgealillbildung der Sc~~ler in einer 
der künftigen 3erutstätiSlceit augeaessenen -,'ieise zu vertiefet 
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Unterricht und Lehrplan 

S 119. (1) Der theoretisäte Unterricht ist durch 
Obungen und durch praktischen Unterricht zu 
ergänzen. Das Ausmaß des theoretischen und 
praktisch~ Unterrichtes sowie der übungen hat 
in den Pftichtgegenständen mindestens 1200 Stun­
den zu umfassen. 

(2) Der Unterricht an der Fachschule beginnt 
in der ersten 5eptemberwoche und endet in der 
letzten Juniwocbe. . 

(3) Den Lehrplan hat. der Bundesminister für 
Unterricht und Kunst im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Land- und Fontwirt­
achaft durch Verordnung festzusetzen. wobei als 
PSichtgegenstände vorzusehen sind: 

.) allgemeinbildende Gegenstände (einschlieS­
lich Religion). 

b) fontliche Facbgegenstände, und zwar: I 
Waldbau, Forstnutzung. Forsttechnik. und 
Baukundi. Meßkundc und Holzverwertung. : 
Fo~chutz, Wildkunde und ] agdbetrieb, ! 

_ c) Gesetzeskunde. 
d) praktischer Unterricht in den Fadlgegen~ 

ttänden Waldbau, Forsnechnik und Bau­
kunde, Ameitstecbnik. Meßkunde und 
Holzverwertung. Forstschutz, Wildkunde 
und] agdbetrieb. 

Aufnahme in die Fachschule 
S 120. (1) Die Voraussetzungen für die Auf­

nahme in die Facbscbule sind . 

.) _ die körperliche und g~e Eignung und I 
. b) das vollendete 16. LebensJahr. .. - _ 
(2) Die geistige Eignung ist, unbeschadet -der . 

Bes~ungen des Ab •. 4. durch -die mit Erfolg 
abgelegte AufnabmsprüfuDg nachzuweisen. 

(3) Die aus einem sdiriftlicben und mündlichen 
Teil bestehende Aufnahmsprüfung hat zu er­
weisen, ob der Bewerber in den für den Fach­
schulbesuch erforderlichen Gebieten über das 
durchschnittliche WISsen und Können eines Ab­
solventen der 8. Schulstufe der allgemeinbilden­
den pffic:htschule verfügt. Der Bundesminister für 
Unterricht und Kunst hat durch Verordnung die 
Prüfungsgegenstände der Aufnahmsprüfung unter 
Bedachtnahme auf den Lehrplan der allgemein­
bildenden Pflichtschule und der land- und forst­
wirtschaftlichen Berufsschule zu bestimmen. 

(4) Das Erfordernis der erfolgreichen Able­
gung der Aufnahmsprüfung entfällt, wenn der 
Bewerber 

.) den erfolgreichen Besuch einer land- und 
forstwirtschafiIichen Berufsschule nach­
weist, 

b) mindestens einen Jahrgang einer landwirt­
schaftlichen Fachschule mit Erfolg besucht 
hat, 

c) im Sinne der Bestimmungen des land- und 
forstwirtschafclichen Berufsausbildungsge­
setzes als geprüfter Facharbeiter in der 
Forstwirtschaft gilt, oder 

d) eine zweijährige Pruiszeit im fontlichen 
Betriebsdi.enst unter der Leitung eines 
Fontorgans nacbzuwei.en vermag. 

Unterricht und Lehrplan 

§ 119. (1) Der theoretische Unterricht ist durch Ubungen 
und durch praktiSChen Unterricht zu ergänzen. Das ÄUS­
maß des theoretischen und praktiSChen Unterrichtes sowie 
der Ubungen hat in den P!lichtgegenständen mindestens 
120Q Stunden zu umfassen. 

(2) Den Lehrplan hat der Bundesminister-tür Unterricht 
und Iun.t 1m Einvernehmen mit dem Bundesminister tür 
Land- und ~orstwirtscha!t durch Verordnung testzusetzen. 
wobei Al. Ptlichtgegenstände vorzueehen sind: 

a) allg .. einbildende Gegenatände (einschließlich Religion) 

b) forstliche pacbgegenstände. und zwar: -Waldbau. lorst­
nutzung, iorettechDik und Baukunde. KeSkunde und Holz­

. verwertung, lorstschutz, Wlldkuude und Jasdbetrieb, 

c) Gesetzeskunde, 

d) praktischer Unterricht in den Pachgegenständen Wa~dbau, 
lorsttechnik und Baukunde, Arbeitstechnik, .eßkunde 
und Holzverwertung, Forstschutz, iildkunde und Jagd­
betrieb. 

"'u1"nahme in die fachschule 

§ 120. (1) Die Voraussetzungen tür die "'u1"nahme in die 
Pachschule sind 

a) die körperliche und geistige Eignung und 

b) das vollendete 15. ~bensjahr. 

(2) Die -geistig~ Eignung ist, unbeschadet der Bestimmungen 
des Abe. 4, durch die mit Erfolg abgelegte A,u1"uabm.prü.tung 
nachzuweisen. 

(3) bas ~rfordernis der ertolgreichen "blegung der Äu1"­
nahm. prüfung entfällt, wenn der Bewerber 

a) den erfolgreichen Beeueh einer land- und torstwirt­
schaftlichen ~erut •• chule nachweist, 

I 

b) mindestens einen Jahrgang einer landwirtschattlichen 
Fachschule mit Ertolg besucht hat, 

c) 1m. Sinne der Bestimmungen des land- und toritwirtschatt 
lichen Berutsausbildungsgesetzes als geprüfter fach­
arbeiter in der forstwirtschaft gilt, oder 

d)' eine zweijährige Praxi •• eit 1m torstlichen Betriebs­
dienst unter der Le,itung eines forstorgane. nachzu­
weisen vermag. 
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Schulgeldfreiheit 

S t~t. (1) Der Besuch der Fachschule ist unent-
celtlich. -

(2) Die Einhebung von Lern- -und Arbeits­
mittelbeitrjgen in zulässig. 

.AbidüuSprGfunc 
-1122. {I) Die Abachlußprilfung hat die Gegen­

stände Wa!dbn. Fontnuizung. Fonttecbnilr. und 

Baukunde, Meßkunde und Holzvenreriunc, 
Forstschutz sowie Gesetzeskunde zu umfassen. 
Sie ist in...eine theoretische· und praktische Prü­
fung zu gliedern; die theoretische Prüfung hat 
einen schriftlichen und einen mündlichen Teil zu 
umfassen. 

(2) Auf Grund der abgelegten Abschlußprüfung 
ist dem Schüler ein Zeugnis auszustellen. In dieses 
ud mit den Noten gemäß S 123 Ab •• 3 

a) ·die Ergebnisse der ~schlußpriifuag in des 
im Abs. 1 genannten Gegenständen und 

-b) die Jahresnoten der ibrigen Gegenstände, 
die nicht zur Abschlußprüfung zählen. 

einzutragen. 

Schülerbeurteilung 

S 123. (1) Die Sdlülerbeurtellung iIt zum Halb­
jahr und am Ende des Untemdu:s;w. .,... 
nehmCD. Ihr ist das Ergebnis der m~ 
und·sdtriftlichen Prflfunc 'eber 'die . ~ 
stände, die ständige Beobachtung 'des -W"1IHDi 
und Könnens des Schiilen und die Art, wie er 
sich in geistiger uild sittlicher Hinsicht bei der 
Erarbeitung der neuen Leltraufgaben sowie bei. 
der Einübung und W'tederholung des durchge­
nommenen Lehrstoffes verhalten hat, zugrunä 
zu legen. Die Schülerbeurteilung ist durch A .... 

, folgung einer Schulnachricht zum Halbjahr und 
~es Zeugnisses zum Ende dei Unterrichtsjahret 
bekanntzugeben. 

(2) Die Schülerbeurteilung ist von allen Lehrern 
einer Klasse unter dem Vorsitz des Schulleiters 
(Klassenkonferenz) vorzunehm~n. 

(3) Die Sdlülerbeurteilung hat nach einer fünf­
stufigen Notenskala mit den Bezeichnungen "sehr 
gut (1)", "gut (2)", "befriedigend (3)·, "genügend 
(4)" und "nicht genügend (5)" zu erfolJCD. 

(4) Ein- Sdlüler, dessen Beurteilung bei IOnst 
mindestens genügendem Unterrichtserfolg in 
nidlt mehr als einem Pflichtgegenstand mit "nicht 
genügend" abgeschlossen werden muß. ist zur 
Ablegung einer Wiederholungsprüfung in diesem 
Gegenstand zuzulassen. Ein Schüler. der ohne 
eigenes Verschulden so viel vom Unterric:ht ver­
.äumt hat, daß seine Beurteilung nicht fristgerecht 

: möglich ist, ist von der Klassenkonferenz zur 
; Ablegung von Nachtragsprüfungen zuzuIUIen. 
'Nachtrags- und Wiederholungsprüfungen lind 
frühestens sieben Wochen nach dem Ende des 
Unterrichtes es 119). tpätestens jedoch in der 
letzten Augustwoche, durchzufiil.ren. Ordnunp-

Schulgeldfreiheit 

. 
§ 121. (1) Der Besuch der J'achachule ist unentgeltlich. 

{2} Die Eiuebung von Lem- und ArbeitUl1ttelbeiträgen 
ist zuläSsig • 

Schulbehörde. Lehrer 

§ 122. (1~ Die Pachschule ist dem Bundesministerium für 
Unterricht und ~unst. loweit es sich jedoch um die Schu 
erhaltung. so.wie um Dienatrechtaangelegeuhei ten der Lehr 
handelt, dem Bunde8lllinisterium für Land- UM J'orstwirt­
SChalt. ~ittelbar unterstellt. 

(2) Die Leitung der Fachschule und des Schülerhe1mes 
obliegt dem Direktor, der J'orstwirt sein muß. 

(3)-Der ständige 1ehrk~rper besteht eus dem Direktor 
und den Lehrern. Für den Lehrforst und die praktischen 
Ubungen ist der Schulerachpersonal in ausreichender 
Zahl beizugeben. 

Schülerhe1m 

- § 123. (1) Mit der ~u!nahme in die Fachschule ist die 
interaataaäSige Unterbringung 1m Schülerhe1m verbunden. 

(2) lenn der Schüler 8111 Sitze der· Schule seinen ordent­
lichen lOhnsitz hat oder sonst vom Erziehungsberechtig­
ten für die Unterbringung des Schülers am Sitze der 
Schule oder in nächater Umgebung vorgesorgt wurde, kann . 
der Bundesminister für Unterricht und ~UD8t ausnahm.weise 
estemen Schulbesuch bewilligen. 

(3) J'ür die Unterbringung, Verpflegung und Betreuung des 
Schülers 1m Schülerhe1m ist die Einhebung eines höchstena 
kostendeckenden Beitrages zulässia (Schülerhe1mbei~rag). 

(4) Der Bundesminister für Land- WId rorstwirtsch&lt kann 

den Schülerheimbeitrag bei Bedürftigkeit 1m Einzelfalle 
ermäßigen oder nachlassen. 
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semiß abgehaltene \~achtrags- und Wiederbo­
lungsprüfungen könn~ nic:ht wiederholt werdea. 

- Nach der Ablegung der.: Nac:htrags- oder Vaeder­
holungsprüfung ist das ausgestellte Abschlußzeug­
nis einzuziehen und dem Schüler ein Ab.cbluß­
zeugnis aüszustelIen, das außer dem IODIds­
Inhalt die in der Nachtrags- oder V!ederholuap­
p~ung ermittelte Note enthält. .. 

- (5) Bei nic:he -erfolgreic:hem Abs.c:hluß in höch­
ltenI zwei Pf!i.c:htgegenständen ~t der Schüler 

. 1:ierechf.iat, die Pac:hsc:hule einmal zu wiederholen. 

Priifunpkommissionen 

I 12 ... (1) Die Aufnahmsprüfung und die Ab­
ecblußprüfung ~d Tor je einer Prüfungskom­
mission abzulegen. Der Bundesminister für Unter­
tic:ht und Kunse hat diese Kommission an der 
Pac:hsc:hule einzuric:hten und hiezu auf die Dauer 
Ton ffiDl Jahren Prüfungskommissäre und deren 
Ersatzmänner In ausreic:hender Anzahl zu be­
stellen •. Der Voniczende jeder Prüfungskommis­
lion muß Porstwirt sein. 

(2) Die Prüfungskommission für die Aufnahml-j 
prüfung hat aus dem Vorsitzenden und drei wei- 1 
ceren Mitgliedern zu bestehen; letztere müssen, 
Lehrer an der Pachsc:hule sein. I 

(3) Die Prüfungskommission für die Abschluß- ' 
prüfung hat aus dem Vorsitz~den und fünf 
weiteren Mitgliedern zu bestehen. Drei von letz­
teren müssen Lehrer an der Pachsc:hule und zwei 
mÜHen Porscorgane sein oder gewesen sein. 

( .. ) Von der Teilnahme als Mitglied dtr Prä-.! 
fungskommission sind ausgeschlossen: .. I 

a) Porstorgane, unter deren Leitung der Prüf- I 
ling im forstlic:hen Betriebsdienst tätig war ' 
(S 104 Abs. 2 lit. a), ! 

b) mit dem Prüfling Verwandte oder Ver-' 
IChwägerte in auf- oder absteigender Linie, 
Gesc:hwisterkinder oder Personen, die noc:h 
näher ve-rwandt oder im gleic:hen Grad ver­
schwägert sind, 

.e) Wahl- oder Pflegeeltern und der Vormund 
des Prüflings sowie 

d) Personen, bei denen Gründe vorliegen, ihre 
volle Unbefangenheit gegenüber dem Prüf­
ling in Z~eifel zu ziehen. 

(5) Die Prüfungskommission hat das Vorliegen 
Ton Aussc:hließungsgründen von Amts wegen so 
rechtzeitig festzustellen, daß für die Prüfung der 
in Betracht kommende Ersatzmann zur Verfü­
gung Iteht. Ober das Vorliegen eines Ausschlie­
ßungsgrundes entscheiden, soweit dieser andere 
Mitglieder der Prüfungskommission betrüft, der 
Vorsitzende, 50weit er den Vorsitzenden der Prü­
fungskommission betrüft, die übrigen Mitglieder 
der Prüfungskommission. In beiden Pällen ist 
die Entscheidung endgültig. 

(6) Die Tätigkeit der Mitglieder der Prüfungs­
kommission ist ein unbesoldetes Ehrenamt; ihre 
Aeisekosten trägt der .Bund. 

Verordnungs ermächtigungen 

§ 124. {1) Der Bundesminister für Unterriebt und Kunst 
hat 1a Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land­
und 'orst.irtschaft durch Verordnüng eine Heimordnung 
(Abs. 3) zu erlassen. 

(2) Die Dienstordnung hat nähere An.eisungen hinsichtl1c 
der Rechte und Pflichten des Direktors so.iedes sonstig 
He1mpersonals zu enthalten, die geeignet sind, Sicher­
zustellen, daß die Aufsicht im Schülerhe1m klaglos durch 
geführt .erde. Es sind iabesondere Bestimmungen über die 
Be.utiichtigung der Schüler o.er soustigen-Dieustgeschäl 
zu tretten. 

(3) Die Heimordnung hat zur Aufrechterhaltung der ~rdnun 
und Disziplin 1m Heim nähere 3estimmungen über das Ver­
halten der Schüler im SChülerneim, ferner über die Tages 

e1nteiluns, Ausgang, Tagdienst und Besuchsemptang zu 
tretten. . 

(4) Der Bundeamini.eer tIir LaD4- und lorst.irtschatt 
hat 1m E1nTerilehmen mit dem Bundesminister tür linan~en 
durch V~rordnung die Höhe 

.) des Schülerheimbeitrages so, 4&8 die lautenden Aus­
gaben tür Verptlegung un4 He1abetrieb gedeckt sind, 
und . 

b) der Lern- uUd Arbeitamittelbe1träge so, daS si8. 
kostendeckend sind, 

testzusetzen. Die Beiträge fließen dem Bund zu.-
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" '\ 
S 13". Fontlichen Ausbildungsstätten, die! 

nicht Tom Bund errichtet und erhalten werden, 
kann der Bundesminister für Land- und Forst­
wirtSchaft du Offentlichkeitsrecht verleihen, 
... enn die Gewähr gegeben ist, daß die in S 129 
Abs. 3; S 130 und -S 132 Abs. 2 erster Satz fest­
gelegten" Voraussetzungen zutreffen. S 133 findet 
Anwendung. .1 

S 137. (1) Der Anstalt hat ein Direktor vor­
zustehen, dem insbesondere die Leitung der wis­
senschaftlichen Arbeiten an der Anstalt obliegt 
(wissenschaftlicher" Direktor); dieser muß Forst­
wirt sein.· Zur Durchführung der Verwaltungs­
angelegenheiten der Anstalt ist ihm ein V,er-
I waltungs~ekt~~ ~g~be~ " .. 

. c) für die Ziele gemäß At.: J oUt. .. udbs· 
Maßnahmen des FontscDutzeS, ausgenom­
men Maßnahmen g~mäß S .... Abs. 3 und 4. 

(2) Die Förderung besteht in der Gew~rung 
Ton Zuschüssen. Diese können als Zusmusse 2'.11 

den Kosten der Förderungsmaßnahmen (Bei­
hilfen) oder als Zuschüsse zu den KreditkostCD 
(Zinsenzuschüsse) gewährt werden. Entstehen aus 
der Durchführung einer Fördcrungsmaßnahme 
Vorteile für den. Förderungswerber. so kann 

.ine Förderung nur unter der Voraussetzung 
erfolgen. daß dieser einen angemessenen Kosten­
beitrag leistet. 

" (4) Die Anerkennung Ton Beständen hat der 
Waldcigentümer, die Anerkennung Ton Samen­
plantagen deren Inhaber, beim Landeshauptmann 
zu beantragen. Der Antrag hat Angaben über 

I 
die Baumart, die örtliche Lage und du Flächen­
ausmaß der Bestände oder der Samenplantagell 
sowie eine Lageskizze zu enthalten. .. . .. . 

59. § 134 lautet: 

.II§ 134. Forstlichen Ausbildungsstätten. die nicht vom 
Bund errichtet und erhalten werden, kann der Bundes­
minister für Land- und POrstwirtBChatt das 8tfentlich­
keitsrecht. verleihen, wenn die Gewähr ·gegeben ist, ~aB 
die im § 129 Abs. 3, § 130 und § 131 Abs. 2 erster 
Satz testgelegten Vorausset~ungen zutreffen. § 133 
findet Anwendung." 

60. § 137 Abs. 1 lautet: 

"(1) Der Anstalt hat ein Direktor vorzustehen, dem 
insbesondere die Leitung der wissenschaftlichen Arbeiten 
an der Anstalt Obliegt." 

61. § 142 Abs. 2 lit. c lautet: 

" "c) für d1e Ziele gemäß Abs. 1 l1t. a und b: 

kaßnahmen des Forstschutzes, ausgenocmen Kaßn~en 
gemäß § 44 Abs. 2 und }." 

62. § 14} Abs. 2 zweiter Satz lautet: 

"Diese können als Zuschüsse zu den Kosteti der För­
derungsmaßnahmen (Beihilren) oder als Zuschüsse zu den 
Xreditkosten (Zinsenzuschüsse) gewährt werden; die 
Gewährung von Beihilfen und Zinsenzuschüssen für das­
selbe Vorhaben ist zuläSSig." 

63. Dem § 157 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 

"Die Anerkennung von Beständen ist auch von Amts wegen 
möglich, wenn eine Zustimmung des Waldeigentümers 

vorliegt. " 
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(3) Eingeführtes Vermeh.nmgsgut, für das eme 
EiDfuhrbewilligung erteilt, für Pflanz",t über:­
diea ein Preigabesc:hein oder ein B~ des 
Bundesminister. für Land- und Foratwiruchah 
gemäß 5 166 Ab .. 7 ausgestellt ~ gilt als 
anerkanntes Vermehrungsgut im Smne d~ S5 15~ 
Ab. •• , 160 Ab •• 2 und 162 Ab.. 2. Die durdi 
die Bezeichnung der Herkunft ergänzte Ge­
schäftszahl der Einfuhrbewilligung -ersetzt das 
Anerkennungszeichen es 157 Abs. 6), im Pane der 
Einfuhr Ton Pappel die Pappel-Anerkennungs-
'numme.r (S 161 Abs. 5)., ~':" _____ l~;_ ~ :.:_ ~~~ 

I'· S 170. (1) Soweit m diesem Bundesgesetz ni~ 
anderes bestimmt ist, sind zu dessen Du.rcbfüh­

! rung die Behörden der allgemeinen staatll~en 
, Verwaltung zuständig. In erster Ins~ !'t, 
sofern nidlt hievon Abweichendes bestunmt 1St, 
die Bezirksverwaltungsbehörde (in diesem B~­
desgesetz kurz als Behörde bezeichnet) zUSUD­
dig. 

64. Dem § 159 werden folgende Abs. 4 bis 6 angefügt: 

"(4) Der 'Land es hauptmann hat Saatgut, das entspr~chen( 
'den Bestimmungen dieses Abschnittes geerntet und ver­
arbeitet wurde, .it Bescheid anzuerkennen.Soweit gemäl 
Aba. 3 eine ~obeklengung durchgeführt wurde,' ist 
d~e Anerkennung vom Ergebnis dieser Klengung abhängig 
zu machen. 

(5) Anläßlich der ersten Anerkennung hat der Landes­
hauptmann dem Verarbeitungabetrieb eine N~er zuzu~ 
teilen (Betriebsnummer). 

(6) Wird anerkanntes Saatgut entgegen den Bestimmungel 
,des § 152 vermengt, so gilt die, gesamte Mischung nicht 
.ehr als anerkanntes Saatgut." 

65. § 164 Abs. 3. zweiter Satz. lautet: 

-Die durch die Bezeichnung der Herkunft ~rgänzte Ge­
schärtazahl der Einfuhrbewilligung ersetzt das An­
erkennungszeichen, (§ 157 Abs. 6), im lalle der Ein­
fuhr von 'Pappel die Pappel-Anerkennungs nummer (§ 161 
Abs. 4)." 

66. § 170 Abs. 1 lautet: 

, "(1) ~oweit in diese. ~desgeaetz nicht anderes be­
atimmt iat, sind zu dessen DurchfÜhrUng die Bezirks­
verwaltungsbehörden, die Landeshsuptmänner und der 
Bundesminister ,für Land- und lor~twi~chsft zuständig 
In erster Instanz ist, sotern nicht hievon AbweichendeI 
bestimmt ist, die Bezirksverw~ltungsbehörde (in diese. 
Bundesgesetz kurz als Behörde bezeichnet) zuständig." 

67. § 170 Abs. 6 lautet: 
(6) Ist in einer Sache der Bundesminister für 

Land- und Forstwirtschaft oder der Landeshaupt­
mann zuständig, so können diese im Interesse 
der Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit 
des Verfahrens mit dessen Durchführung nach­
geordnete Behörden betrauen, doch bleibt ihnen 
die Erlassung des Bescheides jedenfalls vorbehal­
ten. 

"(6) Ist in einer Sac;:he der Bundesminister für Land- und 
10rstwirtschatt oder der Landeshauptmann zuständig, 
so können sie zur Durchführung des Verfahrens ei~chli.ß­
lich der Erlassung des Bescheides die nachgeordnete 
Behörde ermäChtigen, soferne dies 1m Interesse der 
Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und KosteneTaparni 
gelegen ist. In diesem lall tritt die ermächtigte Be­
hörde VOllständig an die Stelle der biaher zuständigen 
Behörde; Abs. 8 bleibt unberührt,." 
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(8) Die Behörden haben Besmeide, mit denen 
lemäß S 19 Ab.. 1 llt. b Rodungen oder gemäß 
S 82 Abs. 3 Ausnahmen vom Großkahlhiebverbot 
bewilligt wurden, binnen zwei Wome~ nadl deren 
Redltskraft ,mter Anschluß der Entscheidungs- I 

unterlagen dem Bundesminister für Land- und I 

,Forstwirtsmaft vorzulegen. Dieser kann gegen 

I solme Besdleide Besdlwerde an den Verwaltungs-
geridltshof erheben. ' -

S 171. (1) Die Behörden haben insbesondere 
a) die überwadlung der Wälder (ForstauI­

sidlt) zu vollziehen, 
b) die Abgabe von Samverständigengutamten 

nach Maßgabe des S 173 zu veranlassen, 
c) die Waldeigentümer nam Möglichkeit zu 

beraten und - ' 
d) bei der forstlichen Förderung mitzuwirken. 

(3) Erhebungen im Sinne des Abs.- 2 können 
auch im Rahmen forstlimer Gesamtplanungen, 
wie zum Zwecke der Erstellung der österreidü­
schen Forscinventur, geführt wer-den. 

(6) Wenn Waldeigentümer, EinIorstungsberedl­
tigte oder andere Penonen bei Behandlung des 
Walde. die forltremtlichen Vorsdlriften außer 
amt lassen, hat die Behörde, unbesdladet der 
allfälligen Einleitung eines Strafverfahrens, die 
zur umgehenden Herstellung des den Vorschrif­
ten entsprec:henden Zustandes möglimen Vor­
kehrungen, wie insbesondere 

. a) die remtzeitigeund .ac:hgemäße Wieder­
bewaldung, 

b) die Verhinderung und die Abstandnahme 
von Waldverwüstungen. 

c) die Räumung des Waldes von Sc:hadhölzern 
und lonstigen die Walderhaltung gefähr­
denden Beltandesresten, sowie die Wild­
bac:bräumung, 

d) die Verhinderung und tunlimste Beseiti­
gung der durch die Fällung oder Bringung 
verursadlten Schäden an Waldboden oder 
Bewuchs oder 

e) die· Einstellung gesetzwidriger Fillungen 
oder Nebennutzungen, 

zu veranlassen; 

68. ~ 170 Abs. 8 erster Satz lautet: 

"(8) Die Behörden haben Feststellungsbescheide gellläß 
§ 5 und § 23, Bescheide. mit denen gemäß ~ 19 Abs. 1 
1ft. b. § 36 Abs. 4 lit. a. § 170 Abs. 2 und 5 lit. ~. 
Rodungen oder gemäß § 25 Abs. 2 4ie dauernde Verringe 
des Bewuc,hae. in der XaIIIpfzone des Waldes oder gedß 
§ 82 Abs. ~ Auauablllen VOlll Großkahlhiebverbot bewilli~ 
wurden, binnen zwei Wochen U8!lh deren Rechtskraft 
unter Ansohluß der Entscheidungsunterlagen delll Bundes­
lIIinister,für Land- und Forstwirtschaft vorzulegen.-

69. § 171 Abs. 1 lautet: 

"(1) Die Behörden haben insbesondere 

a) die Uberwachung der Wälder (Forstaufsicht) zu 
vollziehen, 

b) Gutachten nach Kaßgabe des § 173 zu erstatten oder 
DaCh Maßgabe &Dderer Bestimmungen zu ver&Dlassen. 

c)die laldeigentÜlller nach Möglichkeit zU,beraten, 

d) bei der forstlichen Förd~rung mitzuwirken und 

e) den Holzeinschlag periodisch zu'ermitteln." 

70-. ,§ 172 Abs. 3 lautet: 

"(3) Die Abs.' 1 und 2 gelten sinngemäß für Kaßnahmen 1m 

Rahmen forstlicher Gesamtpl&Dungen. wie zum Zwecke der 
Erstellung der österreichischen Forstinventur und der 
~ttlung des Holzeinachlages." 

71. § 172 Abs. 6 lautet: 

"(6) lenn WaldeigentÜlller, Eintorstungsberechtigte oder 
andere Personen bei Behandlung ,des ~aldes oder in 
seinem Gefährdungsbereich die forstrechtlichen Vor­
schriften außer acht lassen, hat die Behörde, unbe­
schadet der allfälligen Einleitung eines Strafverfahrenf 
di,e zur umgehenden Herstellung des den Vorschriften 
entsprechenden Zustandes möglichen Vorkehrungen, wie 
insbesondere 

a) die rechtzeitige und sachgemäße Viiederbewaldung. 

b) die Verhinderung und die ;l.bstandnahme von .... ald­
verwüstungen, 

c) die Räumung des waldes von Schadhölzern und sonstigell 
die Wald erhaltung gefährdenden Bestandesresten, sowie 
die Wildbachräumung, 

d) die Verhinderung und tunlichste Beseitigung der durcb 
die Fällung oder Bringung verursachten Schäden an 
Waldboden oder Bewuchs oder 

e) d1. Einstellung gesetzwidriger Fällungen oder Neben­
nutzungen. 

zu veranlassen." 
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5 174. (1) Wer 
a) 
1. entgegen 5 13 eineWiederbewaldung oder 

! - die NachbeucrunS einer' Verjünaunc JÜCht 
'. durchfühn:; 

I 
I, 

2. eiltgegen '5 14 Ab •. 2 keinen DecSungsschutz 
·-gewährt; , . 

3. das Waldverwüstungsverbot des S 16 Abs. 1 
nicht befolgt; 

'4. den behördlichen Vorkehrungen lind Vor­
schrei~ungen zur Abstellung von Waldver­
ristungai oder Beseitigung der Folgen- der· 

.' seIben gemäß 516 Abs. 3 zuwiderhandelt; 
~ "5. eiitg~eii eiileiDbdtördlichm Aufuag-Pmäß 

5 16 Abs. 4 'erster Satz Unrat' aus dem -Wald 
nicht entfernt; 

~. das Rodungsve;bot des S 17 Abs. 'I nicht 
befolgt; , 

7. den Vorschreibungen gemäß SI.8 Ab •• 1,,2 
und 3 erster Satz nicht nachkommt oder 
entgegen Abs. 6 _ vor Erlag der Sicherheits­
leistung mit der Durc:hführung der Rodung 
beginnt; -

8. eine Rodung entgegen S 19 Abs. 8 durch­
fühn; 

9. Schutzwald entgegen S 22 Abs. 1 oder ent­
gegen einer Verordnung gemäß S 22 Abs. 4' 
behandelt oder den Verpflichtungen gemäß 
S 22 Abs. 3 zweiter Satz nicht entspricht; 

I 10. Wald entgegen der behördlichen Untersa­
gung gemäß S 23 Abs. 2 zweiter Satz be­

, handelt; 
11. entgegen einer behördlichen Anordnung der 

Verpflichtung zur -Durchführung einer 
Fällung gemäß S 24 Abs. 4 nicht nach­
kommt; 

12. in, der Kampfzone des Waldes den Bewuchs 
entgegen dem Gebot des S 25 Abs. 1 erster 
Satz behandel~ Fällungen entgegen einem 
gemäß Abs. 1 zweiter Satz erlassenen Be­
scheid oder einer behördlichen Auszeige ge­
mäß Abs. 1 dritter Satz durdlführt, ent­
gegen Abs. 2 enter Satz oder AbI. 3 erster 

. und dritter Satz ohne behördliche Bewüll­
SUDg oder entgegen einer solchen den Be­
wuchs nicht Gut Toriibergehendverrincer't 
oder diesea verindenj 

- 29 -

72. Nach § -173 wird tolgender § 173a samt Uberschritt 
eingefügt: 

Mlnternationale Zusammenarbeit 

§ 173a. Zur rörderung der Zusammenarbeit aut dem Ge· 
biet des lorstwesens können von der zuständigen Behörd, 
zwischenstaatliche Vereinb~geD abgeschlossen werden 
wenn dies im forstwirtachattlichen Interesse, insbe.on 
dere im Interesse der erleich~erten Bearbeitung und· 
Lösung fachwissenschattlicher rragen und der Anwendbar 
keit der gewonnenen Erkenntnisse in der forstlichen 

Praxis gelegen 1st.~ 

73. § 174 lautet: 

"§ 174. (1) Wer 

a) 

1. entgegen § 13 eine Wiederbewaldung oder die Nacp-
besserung einer Ver~üngung nicht durc~ührt; 

2. entgegen § 14 Abs. 2 keinen Deckungsschutz gewährt; 

3. das Waldverwüstungsverbot des § 16 Abs. 1 nicht befolg 

4. den behördlichen Vorkehrungen und Vorschreibungen ~ 
Abstellung von Waldverwüstungen oder Beseitigung der 
rolgen derselben gemäß § 16 Abs. 3 zuwiderhandelt;, 

5. entgegen einem behördliCheu ~uttrag gemäß § 16 Abs. 4. 
erster Satz. Unrat aus dem Wald nicht entternt; 

6. das Rddungsverbot des § 17 Abs. 1 nicht befolgt; 

7. den Vorschreibungen gemäß § 18 Abs. 1. 2 und 3 
erster Satz nicht nachkommt oder entgegen Abs. 6 vor 
Erlag der Sicherheitsleistung mit der DurChführung der 
Rodung beginnt; 

8. eine Rodung entgegen § 19 Abs. 8 durchführt; 

9. Schutzwald entgegen § 22 Abs. 1 oder entgegen einer 
Verordnung gemäß § 22 Abs. 4 behandelt oder den Ver­
ptlichtungen gemäß § 22 Abs. 3 zweiter Satz nicht 
entspricht; 

10. Wald entgegen der behördlichen Untersagung gemäß 
§ 23 Abs. 2. zweiter Satz. behandelt; I 

11. entgegep einer behördlicnen Anordnung der Verpflichtung 
zur Durchführung einer Fällung gemäß § 24 Abs. 4 nicht 
nachkommt; 

12. in der Kampfzone des Waldes den Bewuchs entgegen dem 
Gebot des § 25 Abs. 1 erster Satz behandelt. 
rällungen entgegen einem gemäß Abs. 1. zweiter Satz, 
erlassenen Bescheid oder einer behörd!ichen Auszeige. 
gemäß abs. 1 dritter Satz durchführt. entgegen Abs. 2 
erster Satz oder Abs. 3 erster und dritter S.tz 
ohne behördliche Bewilligung oder entgegen einer solchen 
den Bewuchs nicht nur vorübergehend verringert oder 
diesen verändsrt; 
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13. den Vorschreibungen und Anordnu~gen der 
55 28 und 29 über Bannwald zuwlderhan­
delt; . 

·14. entgegen 5 37 Abs. 1 durc:h die Waldweide 
eine Waldgefährdung herbeiführt; -. . 

15. die Waldweide entgegen 5 37 A~s. 3 .auf 
Schonungsflächen- betreibt oder die We1d~ 
tiere von solchen Flächen nicht fernhält; 

16. den Bestiminungen des 5 40 über cW Feuer­
entziinden im Wald zuwiderhan~elt; 

17. den im S 41 zum Zwecke der Vorbeugung 
gegen Waldbrände vorg~ehenen V~ten. 
Anordnungen und sonsngen Vorschreibun-

, gen zuwiderhandelt: 
: 18. die gemäß S .f.4 Abs. 1 bis 3. und 6 erster 

Satz vorgeschriebene Bekämpfung von • 
Fontschädlingen unterläßt oder einer gemäß I 
Abs. 7 getroffenen Anordnung zuwiderhan-: 
delt· i 

t . , '. ! 

19. den zur Verhinderung der Vermehrune von· 

,Forstschädlingen vOII~ V~ten.. und I 
. 'Geboten des S 45 zuwiderhandelt, , 
'20. eine Anlage-entgegen den 5S 49 und 50 o~e" 

Bewilligung betreibt oder ädert oder ~e I 
in der Bewilligung vorgeschriebenen Bedin­
gungen und Auflagen nicht einhält; 

- 30 -

21. den bescheidmäßigen Vonchreib~en g~ 
mäß 5 51 Abs. 2 und 3 nicht entspricht: 

22. eine Brlngung entgegen S 58 Abs. 3 ~d 4 
durc:bführt: . 

~3. 3ringunssanlagen entgegen 560 Abt. ,I "oder 2 
- plantt . .erridttet oder erhält: . , •. 

24. Eingriffe über das gemäß S 60 Abs. 3 im; 
Zusammenhalt mit Abs. 2 dieser' Bestim- " 

, mung zulässige Ausmaß hinaus vornimmt 
oder zuläßt oder Eingrüfe nicht .gemäß 
Abs. 3 zweiter Satz beseitigt; 

25. eine gemäß S 62 Ab~.·· 1 bewilligungspflichtige 
Bringungsaruage" ohne Bewilligung errichtet 
oder den in der ErrichtungsbewiUigung g~ I 
mäß S 62 Abs. 3 enthaltenen Vorschreibun· 
,en nicht nachkommt; -

26. der im S 65 Abs. 2 und 3 enthaltenen· Ver· 
pflichtung zur Wiederbewaldung nicht recht­
zeitig nachkommt: 

27. die im S 6S ASS. 4 bezeichneten Flächen 
ohne RodungsbewiUigung zu anderen als zu 
Zwecken der Waldkultur verwendet oder im 
Falle des Vorliegens ein« Rodungsbewi11i­
gung für solche Flächen den in dieser vor­
pschriebenen Vorkehrungen nicht nach­
kommt: 

28. dem gemäß S 80 Abs. 1 vorgesehenen F"äl· 
lungsverbot zuwiderhandelt; 

29. Kahlhiebe entgegen dem Verbot des S 82 
Abs. 1 durchführt; 

30. F"allungen entgegen den Bestimmungen der 
. SS 85 Abs. 1 und 94 Abs. 1 durchführt: 

1;. den Vorschr.eibungen und anordnungen der \;\i 28 und 29 
über Bßnnwald zuwiderhandelt; 

14. entgegen § 37 Abs. 1 durch die 'Ilaldweide eine \liald­
gefährdung herbeiführt; 

15. die Waldweide entgegen § 37 abs. ; auf Schonungsflächen 
betreibt oder die Weidetiere von solchen Flächen 
nicht fernhält; 

16. den Bestimmungen des § 40 über das Feuerentzünden im . 
Wald zuwiderhandelt; 

17. den im § 41 zum Zwecke der Vorbeugung gegen. waldbrände 
vorgesehenen Verboten, Anordnungen und sonstigen Vor­
schreibungen ZUWiderhandelt; 

18. die gemäß § 44 Abs. 1 bis 3 und 6 erster Satz vor­
geschriebene Bekämpfung von Forstschädlingen unterläBt 
oder einer gemäß Abs. 7 getroffenen Anordnung zuwider­
handelt; 

19. den zur V.rhinderung der ,Vermehrung von Forstschäd­
lingen vorgesehenen Verboten und Geboten des § 45 
zuwiderhandelt; , 

20. eine Anlage entgegen den §§ 49 ~d 50 ohne Bewilligung 
betreibt oder ändert oder die in der Bewilligung vor­
g~eChriebenen ~edingungen und Auflagen nicht einhält; 

21. den bescheidmäßigen Vorschreibungen gemäß § 51 Abs. 2 
und 3 nicht entspricht; 

22. eine Bringung entgegen § 58 Äbs. 3 und '4 durchführt; 

2;. Bringu:agsanlagen entgegen ~ ~ Äbs. 1, 2 od,er einer 
auf Grund des Äbs. 4 erlaesenen Verordnung, plant, er­
~ichtet oder erhält; . , 

24. 'Eingrif!eüber bs gemäß § 60 Abs. 3 im Zusammenhalt 
mit Abs. 2 dieser Bestimmung zulässige Ausmaß hinaus 
vornimmt oder zuläßt oder Eingriffe nicht gemäß Abs. 3, 
zwe~ter Satz, bes.itigt; 

25. eine gemäß § 64 Abs.1 be .. illigungspflichtige Brin­
gungsanlage ohne Bewilligung errichtet oder den in der 
~rrichtungsbewilligung gemäß § 64 Abs. 3 enthal~enen 
Vorschreibungen nicht nachkommt; 

26. der im § 65 Abs. 2. und ; enthaltenen Verpflichtung zur 
Wiederbewaldung nicht rechtzeitig nachkommt; 

27. die im § 65 Abs. 4 bezeichneten Flächen ohne Rodungs­
bewilligung zu anderen als zu Zwecken der Waldkultur 
verwendet oder im Falle des Vorliegens einer Rodungs­
bewilligung rür solche Flächen den in dieser vor­
geschriebenen Vorkehrungen nicht nachkommt; 

28. dem g~mäß § 80 Abs. 1 vorgesehenen Fällungsverbot 
zuwiderhandelt; 

29. Kahlhiebe entgegen dem Verbot des § 82 Abs. 1 durch­
rührt; 

;0. Fällungen entgegen den Bestimmungen der §§ 85 Abs. 1 
und 94 Abs. 1 durchführt; 
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3t. Fällungen in der Kampfzone des 'Waldes ent­
gegen einer Bewilligung oder Untenagung 
gemäß S tOo Abs. 1 fit. b dur#ühn; 

32. entgegen einer VondU"eibung gemäß S 100 
AbI. 1 fit. f Fällungen zur Vermeidung UD.­

mittelbar drohender Abrutschungen Dichc 
dur~ührt; _ 

33. gemäß S rot Abs .• bewilligungspflichtige 
Bringungen ohne behördliche Bewilligung 
oder unter Nichtbeachtung TOrgescbriebea.er 
Bedingungen und Auflagen durchführt; 

3 •• als Waldeigentümer der gemäß S t 13 AbI. 1 
bis 3 vorgeschriebenen Pffichtzur Bestellunc . 
von Foncorganeö. nicht nachkommt; 

35. Saatgut en~egenS 152 Abs. 1 Termengt oder 
nicht gemäß Abs. 2 dieser Bestimmung ge­
trennt hält; 

36. Vermehrungsgut entgegen S 153 in Verkehr 
bringt; -. 

31. anerkanntes PBanzgut entgegen S 160 AbI. 5 
vermengt; 

38. Vermehrunpgut der Pappel Dicht gemi& 
S 162 Abt. 4 nach Sorten getrennt hilt; : 

39. Vermefmmgsgut ohne die gemäß S 163 AbI. 1 
vorgesehene Einfuhrbewilligung oder '\Vild­
linge Ton Tanne oder Rotbuche entgegen 
dem Verbot des Abs. 5 dieser Bestimmunc 
einführt oder den Vonchreibungen in' der 
Einfuhrbewilligung (S 1M Abt., 2) Dicht 
Dachkommt; . _ . 

~. ~ermehrunpgutunceachtet der,,~ S. .• 61 
-.. vorgeschriebenesi VorgangsweiJe ,im .1nJand 

.. in Verkehr setzt; . . . 

41. für die Zeit der Geltungsdauer' der- Ober­
g~gsbestimmungen des S 184 
Räumden nicht innerhalb der in Z. 1 vor­
gesehenen Fristen wiederbewalder, . 
einem gemäß Z. 1 erlassenen ~escheid aber 
Ausnahmen Tom Verbot des Feueranziindens 
zuwiderhandelt, 
den gemäß Z. 8 Abs. 1 bezeichneten Maß­
nahmen über Bekämpfung Ton Forstschäd­
lingen oder den im Abs. 2 dieser Bestim­
mung. angeführten Bewilligungen nicht nach­
kommt, 
den Vorschreibungen der Z. 9 Abt. 2 über 
BringungsanJagen nicht nachkommt, 
den VorsdU"eibungen in den in Z. 10 näher 
bezeichneten Bescheiden und Genehmigun­
gen nicht nachkommt, 
die in Z. 11 bezeichneten Maßnahmen und 
Verfügungen nicht beachtet oder diesen zu­
widerhandelt, 
Vermehrungsgut entgegen der gemäß Z. 15 
näher bezeichneten Obergangsregelung er­
zeugt, einführt oder sonst in Verkehr letZt. 
den gemäß Z. 16 angeführten Regelungen 
zuwiderhandelt; 

~1. ~ällungen in der Kampfzone des Waldes sntgegen einer 
Bewilligung oder Untersagung gem~ß § 100 Abs. 1 lit. b 
durchrÜhrt; 

'~2. entgegen einer Vorschreibung gemäß § 100 Abs. 1 lit. ! 

~ällungen zur Vermeidung unmittelbar drohender Ab­
rutachungen nicht durChrührt; 

~3. gemäß § 101 Abs. 4 bewilligungspflichttge Bringungen 
ohne bebördliche Bewilligung oder unter Nichtbeachtung 
vorgeschriebener Bedin~gen und Auflagen durchrührt; 

34. ala Waldeigentümer der gemäß § 113 Abs. 1 bis' vor­
ge8chr~ebenen ptl~cbt zur Bestellung von lorstorganen 
nicht nacbko_t; . 

3~. Saatgut entgegen § 152 Abs. 1 vermengt oder nicht 
gemäß Abs. 2 dieser Bestimmung getrennt hält; 

~6·. Vermehrungs gut entgegen § 15' in Verkehr bringt; 

~7. anerkanntes Pflanzgut entgegen § 160 Abs. 5 vermengt; 

38. Vermehrungsgut der Pappel nicht gemäß § 162 Abs. 4 
nach Sorten getrennt bält; 

39. Vermehrungsgut ohne die gemäß § 163 Abs. 1 vorgesebene 
Eintubrbew111igung oder Wildlinge von Tanne oder Rot­
buche entgegen dem Verbot des Abs. 5 dieser Bestimmung 
e~ntübrt oder den Vorscbreibungen in der Einfuhr­
bewilligung (§ 164 Abs. 2) nicht nachko_t; 

40. Vermehrungs gut ungeaChtet der gemäß § 167 vorgeschrie­
benen Vorgangsweise 1m Inland in Verkehr setzt; 

41. für die Zeit der Geltungsdauer der Uberg~sbestimmun­
gen des § 184 

Räua4en nicbt innerhalb der in Z 1 vorgesehenen lriste! 
w1,ederbewaldet, 

einem gemäß Z 7 erlassenen Bescheid über Ausnahmen vo~ 
Verbot des Feueranzündens ZUWiderhandelt. 

den gemäB Z 8 Aba. ~ bezeichneten Maßnahmen über Be­
kämpfung von ~or8tschädlingen oder den 1m Abs. 2 
dieser Besti_ung angefÜhrten Bewilligungsn nicht 
nachko_t, 

den Vorschreibungen der Z 9 Abs. 2 über Bringungs-
anlagen nic~t nachko~t, , 
den Vorschreibungen in den in Z 10 näher bezeichneten 
Bescbeiden und Genehmigungen nicbt nacbko_t, 

die in Z 11 bezeichneten Maßnahmen und Verfügungen 
nicht beachtet oder diesen zuwiderhandelt, 

Vermehrungs gut entgegen der gemäß Z 15 näher be­
zeichneten Ubergangsregelung erzeugt, einführt oder 
sonst in Verkehr setzt, 

den gemäß Z 16 angeführten Regelungen zuwiderhandelt; 

, 
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b) 
1. entgesen S 14 Abs. 1 enter SatZ das Ober­

hängen von Asten nicht duldet; 
2. W"mdschutzanlagen entgegen S 25 Abs. 5 

erster Satz behandelt oder Fällungen ent­
. legen Abs. 5 zweiter Satz durchführt; 
3. Einfontunsswälder entJegen S 32 Abs. 1 be­

wirtschaftet; 
... das gemäß -5 33 Abs ... vorgesehene Befahren 

von Forsutraßen nicht duldet; 
5. entgegen S 3<4 Abi. i bis .. Sperren, durch­

führt; 
6. Wege über die Bestimmungen des S 3 .. Abs. 7 

und 8 hinaus sperrt; , 
1. den im S 34 ,Abi. I festgelegtenVerpßichtun-

sen nicht nachkommt; , 
I. eine Sperre entgegen S 35 Ab.. 2 und 3 

aufrecht hält oder Sperreinrichtungen ent­
legen dieser Bestimmung nicht beseitigt; 

9. einen Viehuieb nicht unter Beachtung des 
S 37 Abs. 2 durChführt; 

~O. dm ~timm11Dgen des S 37 ~. 5, über 
• . SChnee8ucht zuwiderhandelt; . 
U. Boden- oder Amtreu entgegen S 38 gewinnt; 
12. entgegen S 39 harzt; 
13. die gemäß S 43 Abs. 1 vorgesehene Meldung. 
, unterlißt oder einer auf Grund des Abs. 3· 
'dieser Bestimmung erlassenen Verordnung' 

zuwiderhandelt; i 
H. den Verpßichtungen lemäS S 52· Aha. 2 nicht 

nachkommt; ,. ':' 
15.1Jrinpng.aDhgen' entgegen '61 Abt:"1 er­
. richtet; oder' errichten lißt oder solche plant 

oder beaufsichtigt, ohne hiezu gemäß ,'Abs. 2 
befugt zu sein; . 

16. eine -gemäß S 62 Ab •. 1 oder 4 bewi1ligungs­
. pßichtige Bringunpnlage ohne Bewilligung 

in Beuieb nimmt; . ; 
17. die Fertigstellung von .bewilligungspflichtigen 

Forststraßen e~tgegen S 62 Ab.. 5 nicht an­
zeigt; 

18. entgegen S 64 die Meldung über, anzeige- i 

pßichtige Fonuuaßen nicht oder nicht ord-. 
nungsgemäß erstattet; 

19. als Triftberechtigter den im S 78 enthaltenen 
Verpßichtungen nicht nathkommt; 

20. als Eigentümer von Grundstücken deren ge­
mäß S 79 erster Satz vorgesehenes Betreten 
nicht zuläßt; , 

21. die im Bewilligungsbescheid gemäß S 81 
Abs. 5 vorgeschriebenen Auflagen nicht ein­
hält oaer sonst dem gemäß Ab.. (, vorge­
sehenen Inhalt des Bewilligungsbescheides 
nicht nachkommt; I 

b). 

1. entgegen § 14 Abs. 1 erster Satz das Uberhängen von 
Ästen oder das Eindringen von Wurzeln nicht duldet; 

2. Windschutzanlagen entgegen § '25 Abs. 5 erster Satz '. 
behandelt oder Fällungen entgegen Abs. 5 zweiter Sats 
durchführt ; 

·3. Einforatungswälder entgegen § 32 Abs. 1 bewirtschaft.t. 

4. das gemäS § 33 Abs. 4 vorgesehene Be~ahren von Fors~ 
straßen nicht duldet; 

5. entgegen § 34 Abs. 2 bis 4 Sperren durchführt; 

6. Wege über die Bestimmungen des § 34 Abs. 7 und e 
hinaus sperrt; 

7. den 111 § 34 Abs. 8 oder 10 testgelegtea-Verpfl1chtungen 
nicht' nachkommt; 

8. eine Sperre entgegen § 35 Abs. 2 und 3 aufrecht hält 
oder Sperreinrichtungen entgegen dieser Bestimmung 
nicht beseitigt; 

9. einen Viehtrieb nicht unter Beachtung des ~ 37 Abs. 2 
durchführt ; 

10. den Bestimmungen des § 37 Abs. 5 über Schneeflucht 
zuwiderhandelt; 

11. Boden_ oder Aststreu entgegen § 38 gewinnt; 

12. entgege~ § 39 harzt; 

13. die gemäß § 43 Abs. 1 vorgesehene Keldung unterläßt 
oder einer auf Grund des .bs. 3 dieser Bestimmung 
erl& ••• nen.Ver~rdnung zuwiderhandelt; 

14. den Verpflichtungen gemäß ~ 52 Abs. 2 nicht nachkommt; 

15. Bringungsanlagen entgegen § 61 Abs. 1 e~1chtet oder 
errichten läSt oder solche plant oder beaufsichtigt,' 
ohne hiezu gemäß Abs. 2 be~ugt zu sein oder einer 
Verpflichtung nach Abs. 4 nicht nachkommt; 

16. entgegen § 62 Abs. 1 die Meldung über die ~richtung 
von 70rststraSen oder entgegen § 63 die keldung über 
die Herstellung eines Schlepperwegen nicht oder nicht 
ordnungsgemäS erstattet; 

17. eine Forststraße, deren ~rrichtung gemäß ~ 62 Abs. 2 
, bei plangemäßer Ausführung zur ~enntnis genommen 
wurde, nicht plangemäß aus~ührt oder entgegen § 62 
Abs. 5 mit der Errichtung einer Forststraße beginnt, 
bevor ein positiver Bescheid nach ~ 62 Abs. 4 in 
Rechtskra~t erwachsen ist; 

18. eine gemäß G 64 ~bs. 1 oder 4 bewilligungspflichtige 
Bringungsanlage ohne Bewilligung in Betrieb nimmt; 

19. als Tri~tberechtigter den im ~ 78 enthaltenen Ver­
pflichtungen nicht nachkommt; 

20. als Eigentümer von Grundstücken deren gemäß § 79 
erster Satz vorgesehenes Betreten nicht zuläßt; 

21. die 1m Bewilligungsbescheid gemäß § 81 Abs. 5 vor­
geschriebenen Auflagen nicht einhält oder sonst dem 
gemäS Abs. 6 vorgesehenen Inhalt des Bewilligungs­

bescheides nicht nachkommt; 
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. 22. Tannenchristbäume od~ Tanne~reisig ent-I 
gegen _S 83 Abs. 1 bis 7 gewinnt oder in 

Verkehr setzt oder Plomben en~gegen dem 
Verbot des Abs. 5 _ dritter Satz dieser Be­
stimmung weitergibt; 

23. einer gemäß S 84 Abt. 1 erlassenen Verord-' 
nung zuwiderhandelt; 

U.die gemäß S 84 Ab.. 2 vorgeschriebene Be­
scheinigung nicht mit sich führt oder die 
Einsichtnahme in diese verweigert; , 

25. Fällungen entgegen 5 86 Abt. 2 nicht oder 
nicht rechtzeitig anmeldet; 

26. die in einer Fällungsbewilligung cemiß S 88 
Abs. 3 und Abt~ .. usar Satz vorgeschrle­
'benen Bedingungen und Auflagen nicht er­
füllt; 

27. als Berechtigter oder als Waldeigen­
tUrner der Verpflichtung- gemäß S 90 Ab •• 1 
nicht nachkommt; 

28. FälJungspläne emellt, ohne hi~ c~ S 93 
Ab .... beIuct Zll sein; , 

i· 29. trotz einer c~ S 100 Abi. 2 verfügten 
: behördlichen Obertragung der Bewiruc:haf-
I tung eines Bannwaldes an eine Dienststelle 

gemäß S 102 Abs. llit. b die Bewirtschaftune 
-fortsetzt; 

30. die gemäß 5 155 vorgeschriebenen Betriebs­
bücher und Lappläne Dicht oder nidae Tot­
~mißigführt; " ,- ._. ," 

31. ~ Inhaber 'eises Venrbeitunpbetriebes die 
semäßS -159 Aha. 1 vorgesebene~. 
unterläßt; 

32. Saatgut entgegen 5165 Ab •. 3 in Verkehr 
setzt; -

33. es den Organen der Behörden verwehrt oder 
erschwert, die Semäß S 172 Abs. 1. dritter 
Satz und Abs. 2 enter Satz im Rahmen 
der Forstaufsicht vorgesehenen Aufgaben 
durchzuführen oder den gemäß Abt. 6 be­
zeichneten Vorkehrungen nicht nachkommt 
oder diesen zuwiderhandelt; 

34. entgegen dem Verbot des 5 172 Abt. 7 den 
behördlichen Waldhammer nachahmt, unbe­
fugt besitzt oder gebraucht; 

35. Oberhappsverträge entgegen dem Verbot 
des 5 177 Abs. 1 abschließt; 

c) 

1. der Verpflichtung gemäß 5 49 Abs. 7 zweiter 
Satz nicht nachkommt; 

2. entgegen 5 58 Abs. 6 eine BriJlgung ohne Ein­
vernehmen mit dem für die Verkehrsanlage 
örtlich zuständigen technischen Aufsichts­
dienst durchführt; 

3. entgegen einem gemäß S 66 Abt. .. bis 6 
erlassenen Bescheid dem Bringungsberech­
tigten -oder als Bringungsberechtigter die 
Bringung nicht gemäß den bescheidmäßigen 
Vorschreibungen durchführt; 

22. ~~nnenchri8tbäume,oder Tannenreisig entge~en § 8~ 

Abs. 1 bis 7 gewinnt oder in Verkehr setzt oder Plombet 
entgegen dem Verbot des Abs. 5 dritter Satz dieser 
Bestimmung ~eitergibt; , 

23. einer gemäß § 84 Abs. 1 
handelt; 

erlassenen Verordnung suwider-

24. die -gemäß § 84 Abs. 2 vorgeschriebene Bescheinigung 
nicht m1 t .sich _ führt oder die Einsichtnahms in diese 
verweigert; 

25. Fällungen entgegen § 86 Abs. 2 nicht oder nicht recht­
zeitig anmeldet; 

26. die in einer lällungsbewilligung gemäß § 88 Abs.-3 
und Abs. 4 erster Satz vorgeschriebenen Bedingungen 
und Auflagen nicht erfüllt; 

27. als Berechtigter oder als Wald eigentümer der Verpflich· 
tung gemäß § 90 Abs. 1 nicht nachkommt; 

28. Fällungspläne erstellt, ohne hiezu gemäß § 93 Abs. 4 

befugt zu sein; 

29. trotz einer gemäß § 100 Abs. 2 verfügten behördlichen 
Ubertragung der Bewirtschaftung eines Bannwaldes ~ eil 
,Dienststelle gemäß § 102 Abs~ 1 lit. b die Bewirt~ 
schattung fortsetzt; 

30. die g~äß § 155 vorgeschriebenen Betriebsbücher und 
Lagepläne nicht oder nicht vorSChriftsmäßig führt; 

,1. als Inhaber eines Verarbeitungsbetriebes die gemäß 
§ 159 Abs. 1 vorgesehene Anzeige unterläßt; 

}2. Saatgut entgege~ § 165 Abs. ~ in Verkehr setzt; 

33 ••• den urganen der Behörden verwehrt oder erschwert, 
die gemäß § 172 Abs. 1 dritter Satz und Abs. 2 
erster Satz im Rahmen der Forstaufsicht vorgesehenen 
Aufgaben durchzuführen oder den gemäß Abs-. 6 bezeich­
neten Vorkehrungen nicht nachkommt oder diesen zuwider­
handelt; 

34. entgegen dem Verbot des § 172 Abs. 7 d"n behördlichen 
Waldhammer nachahmt, unbefugt besitzt oder gebraucht; . 

35. Uberhappsverträge entgegen dem Verbot des § 177 Abs. 1 
abschließt; 

c) 

1. der Verpflichtung gemäß § 49 ~bs. 7 zweiter Satz 
nicht nachkommt; 

2. entgegen § 58 Abs. 6 eine Bringung ohne Einvernehmen' 
mit dem für die Verkehrsa~age örtlich zuständigen 
technischen AufSichtsdienst durchführt; 

3. entgegen einem gemäß § 66 Abs. 4 bis 6 erlasenen 
Bescheid dem Bringungsberecntigten oder als Bringungs­
berechtigter die Bringun~ nicht gemäß den bescheid­
mäßigen Vorschreibungen durchführt; 
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4. entgegen S 66 Abs. 7 die Erridltung einer 
Bringungsanlage nidlt duldet; 

5. den die Aulsidlt über Bringungsgenossen­
achaIten gemäß S 73, beuc1fenden En.tschei­
dungen zuwiderhandelt; . 

6. ohne die gemäß S 74 Aha. 1 und S 77 ~or­
gesehene Bewilligung oder entgegen emer 
sol~en eine Trut betreibt- und TrÜtbauten I 
errlchtet;_ I 

7. dem Gebot des S 86 Abs. 3 züwiderhandelt; , 
8. entgegen S 89 Abs. _1 zw~t.er ~atz mit de_r • 

Fallung vor Erlag der vorgeschriebenen, 
Sicberheitsleistung beginnt; I 

9. es unterläßt, die im S 94 Abs. 4 umsdlriebe- : 
nen llnderungen, der Behörde anzuZeigell;' 

10. eine Berufsbezeichnung entgegen S 105 Abs. 2 : 
führt; , 

11. die gemäß S 115 Abs. 1 vorgeschrieben~n 1 
Pristen nicht einhält; 

12. de~ im S 116 Abs. 1 und 5 enthaltenen Ver­
pilicbtungen nidit nachkommt; 

13. den im S'156 Abt. 3 Im.tei Satz und im 
S 158 Abs. 1 festgelegten Verpflichtungen 
nicht nachkommt; 

14. es als Vormerknehmer unterläßt, die gemäß 
S 163 Abs. 6 vorgesdlriebene Einfuhr und 
Wiederausluhrder- Anstalt bekanntzugeben; 

15. als Verfügungsberechtigter der Verpflidltung 
pmäß S 165 Abt. 2 aicbt nac:bkommt, 

beceht :eine VenraltUngsübertrerung. Diese Ober-
tretungen sind in den Fällen ,. ' 
- 1. der fit. a mit einer Geldstrafe bis' n 

60.000 S oder mit Arrest bis zu vier Weichen, 
2. der lit. b mit einer Geldstrafe bis zu 30.000 S 

oder mit Arrest bis zu zwei Wochen, 
3. der lit. c mit einer Geldstrafe bis zu 3000 S 

oder mit Arrest bis zu einer Wodle 
zu ahnden. 

(2) Die Strafe des Verfalles von Gegenständen, 
auf die sich die strafbare Handlung gemäß Abs. 1 
oder Abs. 4 lit. b Z. 2, 3 und 4 bezieht, oder 
des Erlöses aus der Verwertung dieser Gegen­
.tände sowie von Werkzeugen und Transport­
mitteln, die gewöhnlich zur Gewinnung und Be­
förderung von Forstprodukten Venvendung fin­
den, kann ausgesprochen werden; im Falle des 
Abs. 1 dann, weRn diese Gegenstände, Werkzeuge 
oder Transportmittel mit einer in Ht. a Z. 4, 7, ' 
12, 19, 28 bis 30, 35 bis 39 oder in He. b Z. 12, I 
22 bis 24, 32 und 34 des Abs. 1 näher bezeich­
neten Verwaltungsübertretung im Zusammen­
hang stehen. 

(3) Die Behörde hat im Straferkenntnis, womit 
jemand einer nach diesem Bundesgesetz strafba­
ren Obertretun.,g schuldig erkannt wird, auf An­
trag des Geschädigten auch über die aus dieser 
Obertretung abgeleiteten privatrechtlichen An­
sprüche des Geschädigten an' den Beschuldigten 

zu entScheiden (5 57 des VerwaltungsstraEgeset­
zes 1950). 
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4. entgegen \i 66 Abs. 7 die J:;rrichtung einer Bringungsanlage 
, nicht duldet; 

5. den die Aufsicht über Bringungsgenossenschaften gemäß 
,§ 7~ betreffenden EntSCheidungen zuwiderhandelt; ~ 

9. ohne die gemäß § 74 Abs. 1 und § 77 vorgesehene 
~ewilligung oder entgegen einer solchen eine Trift 
betreibt und Triftbauten erriChtet; 

7._dem' Gebot des § 86 Abs. } zuwiderhandelt; 

8. antgegen § 89 Abs. 1 zweiter Satz mit der Fällung vor 
Erlag der vorgeschriebenen Sicherheitsleistung be­
ginnt; 

9. es unterläBt, die 1m § 94 ~bs. 4 umschriebenen lnde­
rungen der Behörde anzuzeigan; 

10. eine Berufsbezeichnung entgegen § 105 Abs. 2 führt; 

11. die gemäß § 115'Abs. 1 vorgeschriebenen Fristen nicht 
einhält; 

12. den 1m § 116 Abs. 1 und 5 enthaltenen Verpflichtungen 
n~cht nachkommt; 

1~. den 1a , 156 Abs. ~ latzter Satz und 1m § 158 ~b •• 1 

14. 

featgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt; 

ea ala Vorm.rknehaer unterläBt, die geaäß I 16~ ~bs. 6 
vorgeschriebene Einfuhr und Wiederausfuhr der ~atalt 
bek&nntzugeben; 

1,. als Verfügungsberechtigter der Verpflichtung gemäß 
§ 165 Abs., 2 'nicht ~hkommt; 

b,geht eine Verilaltunß8übertretung. '-Diese Ubertretungen 
aind in den Pillen 

1. der' l1t.a mit einer.Geldstrafe bis zu 100.000 S oder 
, lIIi t Arrest bis zu vier Wochen. 

. 2. der l1t. b mit einer Geldstrafe bis zu 50.000 S oder 
I 

mit Urest bis zu zwei Wochen. 

~. der l1t. c mit einer Geldstrafe bis zu 5000 S oder 
mit Arrest bis zu einer Woche 

zu ahnden. 

(2) Die Strafe des Verfalles von Gegenständen, auf die 
sich die strafbare Handlung gemäß Abs. 1 oder Abs. 4 
lit. b Z 2, } und 4 bezieht, od~r des Erlöses aus der 
Verwertung dieser Gegenstände sowie von Werkzeugen und 
Transportmitteln, die gewöhnlich zur Gewinnung und Be­
förderung von Forstprodukten Verwendung finden, kann 
ausgesprochen werden; 1m Falle des Abs. 1 dann, wenn diese 
Gegenstände, Werkzeuge oder Transportmittel mit einer in 
lit. a Z 4, 7. 12, 19, 28 bis }O, }5 bis }9 oder in lit. b 
Z 12, 22'bis 24, }2 und 54 des Abs. '1 näher bezeichneten 
Verwaltungsübertretung 1m Zusammenhang s~ehen. /' 

(}) Die Behörde hst im Stra!erkenntnis, womit jemand einer 
nach diesem Bundesgesetz strafbaren wbertretung schuldig 
erkannt wird, auf Antrag des Geschädigten auch über die 
aus dieser Ubertretung abgeleiteten privatrechtlichen 
Ansprüche des GeSChädigten an den Beschuldigten zu ent­
scheiden (Il 57 des Verwaltungsstrafgesetzes 1950). 
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(4) Eine Verwaltungsübertretung begeht fer­
ner, wer 

I a) Wald zu Erholungszwec:ken _ entgegen dem 
Verbot des S 33 Abs. 2 oder ohne ~e ge­
mäß Abs. 3 vorgesehene Zustimmung oder 
entgegen deren Inhalt benützt, gemäß S ~ 
Abs. 1 gesperrte Waldflächen oder ,emiß 
Abs. 7 gesperrte Wege benützt oder 
entgegen dem Verbot des Ab •. 9 von Wegen 

~ abweicht oder den Wald trotz gemäß S 112 
lit. a erfolgter Ausweisung innerhalb von 
24 Stunden wieder betritt, 

b) unbefugt im Walde 
1. eine für das allgemeine Befahren erkenn­

bar gesperrte Forststraße befährt, Fahr­
zeuge abstellt, Tore oder Schranken von 
Einfriedungen nicht wieder schließt oder 
neue Steige bildet, 

2. wildwachsendes Waldobst, Beeren oder 
Pilze sich zu Erwerbszwecken aneignet, 

3. Erde, Rasen oder sonstige Bodenbestand­
teile, stehendes oder geerntetes Holz oder 
Harz in- mehr als geringem Ausmaß sich 
aneignet, 

4 •• tehea.de Bäume, deren Wurzeln oder 
Aste, liegende Stämme, junge Bäume oder 
Strauchpflanzen beschädigt oder, abge­
sehen von· .einzelnen Zweigen ohne 
wesentliche Beschädigung der Pflanze, 
von ihrem Standort entfernt, 

5. Kennzeichnungen von SchonUnpilächen, 
Bezeichnungen mit dem behördlichen 
Waldhammer, ~ Grenzzeicheil.. Verbots­
oder Hinweistafeln, Fontstraßen, Zäune, 
Hütten "oder sonstige betriebliche Ein­
richtungen, Maschinen oder Geräte ent­
fernt, zerstört oder beschädigt, liegendes 
Holz oder Steine in Bewegung setzt, 

6. Aufforstungs- oder sonstige Verjüngungs­
flächen beschädigt, 

7. Wasserläufe ab- oder zuleitet oder Feuer­
stellen entgegen den Bestimmungen des 
S 40 errichtet oder unterhält; 

c) Unrat wegwirft; 

d) Unrat ablagert, soweit diese Handlung nicht 
den Tatbestand des S 16 bildet. 

Diese übertretungen sind in den Fällen 
1. der lit. a, ·der lit. b Z. 2 und der lit. c 

mit einer Geldstrafe bis zu 300 S, 
2. der lit. b Z. I, 3 und 4 mit einer GeldstrJe 

bis zu 3000 S oder mit Arrest bis zu einer 
Woche, 

3. der lit. b Z. 5 bis 7 sowie der Üt. d mit einer 

I 
Geldstrafe bis zu 30.000 S oder mit Arrest 
bis zu zwei Wochen 

zu ahnd.en. - . 

- 35 -

(4) Eine VerwaltungsUbertretung begeht. ferner, wer 

a) Wald zu Erholungszwecken entgegen dem Verbot des § ~~ 
Abs. 2 oder ohne die gemäß Abs. 3 vorg~sehene Zu­
stimmung oder "entgegen deren Inhalt benützt, gemäß 
I"~ Abe. 1 gesperrte Waldflächen oder gemäß Abs. 7 
gesperrte Wege benützt oder entgegen dem Verbot des 
Abe. 9 von Wegen abwe!cht oder "den Wald trotz gemäß 
I 112 lit.' a ertolgter Ausweisung innerhalb von 24 stund. 
'!ieder betrit.t; 

b) unbetut 1m Walde 

1. eine tür das allgemeine Befahren erkennbar ge-
8perrte Forststra8e befährt,"Fahrz~uge abstellt, 
Tore oder Schranken von ~infriedungen nicht wieder 

"schließt oder neue Steige bildet, 

2. wildwachsendes 'aldobst bder Beeren sich zu,Erwerbs­
zwecken aneignet oder mehr als 2 kg Pilze pro Tag 
sammelt, 

~. Erde, Rasen oder sonstige Bodenbestandteile in mehr 
als geringem Ausmaß oder stehendes oder geerntetes 
Holz oder Harz sich aneignet, 

4. stehende Bäume, deren Wurzeln oder Iste, liegende 
Stämme, abgesehen von einzelnen Zweigen ohne 
wesentliChe BeSChädigung der Pflanze, von -ihrem 
Standort entternt, 

5. Kennzeichnungen von Schonungstlächen, Bezeichnungen 
mit dem behördlichen Waldhammer, Grenzzeichen, Ver­
bots- oder Hinweista!eln, Forststraßen, Zäune, 
Bütten oder sonstige betriebli~he Einr.ichtungen, 

llaachinen ~.r Geräte entfernt. zerstört oder be-
8chädigt. liegendes Bols oder Steine !u Be.egung 
setzt, 

6. Auftorstungs- oder sonstige VerjÜllgungsflächen 
beschädigt, , 

7. Wasserläufe ab- ~der sule!tet oder Feuerstellen ent­
gegen den Bestimmungen des § 40 errichtet oder unter­
hält; 

c) Unrat wegwirtt; 

d) Unrat ablagert, soweit diese Handlung nicht den Tat­
bestand des,§ 16 bildet; 

e) Pilz- und Beerensammelveranstaltungen durchführt oder 
daran teilnimmt. Auegenommenhievon sind die von in­
ländischen, der Aus_ oder Weiterbildung dienenden ötfent· 
lichen l::1nric'htungen durchgeführten Führungen zu wissen­
scha!tlichen Zwe~ken oder zu Lehrzwecken. 

~iese Ubertretungen Bind in den Fällen 

1. der lit. a, der l~t. b Z 2 und der lit. c mit einer 
Geldstra!e bis zu 2000 S, 

2. der lit. b Z 1, ~ und 4 mit einer Geldstra!e bis zu 
10.000 S oder mit Arrest bis zu einer Woche, 

~. der lit. b Z 5 bis 7 sowie der lit. "d und der lit. e 
mit einer Geldstra!e bis zu 50.000 S oder mit Arrest 
bis zu zwei Wochen 

zu ahnden. 
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" (5) Bei Vorliegen besonders erschwerender Um­
.tände können die in den Abs. 1-und 4 angeführ­
ten Strafen auch nebeneinander verhängt werden. 

(6) Unbefugt im Sinne des Abs. 4 lit. b ban­
delt, wer 

a) weder Waldeigentümer, Fruc:htnießer oder" 
Nutzungsberec:htigter ist un~ auch nicht in 
deren Auftrag oder mit deren WISSen han­
delt, 

b) nidlt dem im S 87 Ab •• 2 ümsduiebenen 
Personenkreis angehört oder 

c::) nidlt auf Grund gesetzlidler Bestimmun­
gen Amtshandlungen durchzuführen hat. 

(7) Forsucbutzorgane und Organe" des forst­
technischen "Dienstes der Behörden zählen zu 
jenen Organen, die gemäß S 50 des Verwal­
tungsstrafgesetzes 1950 zu Organstrafverfügun­
sen ermächtigt werden können. 

(8) Auf Grund dieses Bundesgesetzes verhängte 
Geldstrafen sowie der Erlös verfallener Gegen­
stände fließen, 

a)' IOweit sie .auf V~altungsübertretungen 
lemU Ab .. 1 ~ a Z. 3, jedodl eingeschränkt 
auf Waldverwüstunlen gemäß S 16 Ab •. 2 
lit. d letzter Satzteil, M)..ne gemäß Abs. 4 
lit. c und d 'Zurückzuführen .ind, der Ge­
meinde, die für die Entfernung des Unrats 
im Wald nadt S 16 Abs. 4 zuständig ist, 

b) in allen übrigen Fällen jener Gebietskör­
persdtaft, die den Aufwand der Behörde 
zu tragen hat, " 

2.u. 

(3) Soweit gemäß S 9 Abs. 4 und' 8 FRBG 
Entsdleidungen betreffend Bringung über 
fremden Boden und eisenbahnbehördliche 
Entscheidungen über die Beistellung von 
Aufsichtsorganen sowie gemäß S 10 FRBG 
über die Festsetzung der Entschädigung er­
gangen sind, gelten diese Entscheidungen 
als solche im Sinne des S 66 Abs. 4 bis 7 
und S 67. 

14. (Zu § J 13): 

Personen, die am 1. Jänner 1973, unbe­
schadet ihrer_ Funktionsbezeidmung (wie 
Berufsjäger oder Revierjäger) im Forst­
betriebsvollzug zur Unterstützung der 
Forstorgane tätig und von der Behörde als 
Forstschutzorgane bestätigt waren, sofern 
sie einen Kurs für Forstschutzorgane mit 
einer Dauer von mehr als zehn Wodten mit 
Erfolg besucht haben, sind Forstwarte im 
Sinne des § 113 Abs. 3 Ht. b. 

(5) Bei Vorliegen besonders erschwerdender Umstände 
"können die in den Abs. 1 und 4 angeführten Strafen auch 
nebeneinander verhängt werden." 

(6) Unbetugt 1m Sinne des Abs. 4 lit. b handelt, wer • 

a) weder'WaldeigentUmer, ~ruchtnießer oder Nutzungeberech­
tigter ist und auch niCht in deren Auftrag oder mit 
deren Wissen handelt, 

b) nieht dem 1m § 87 Abs. 2 umsChrieb~nen Personenkreis 
angehört oder 

c) nicht auf Grund geset~licher Bestimmungen Amtshandlungen 
durchzuführen hat ~ 

(7) .orstschutzorgane und Organe des torsttechniscben 
Dienste. der Behörden zählen zu jenen Organen, die ge­
mäß i 50 des Verwaltungs strafgesetzes 1950 zu Organ­
etrafverfügungen ermächtigt .erden können. 

(8) Auf Grund dieses Bundesgesetzes verh~gte Geldstrafen 
sowie der Erlös verfallener Gegenstände fließen, 

a) soweit sie auf Verwaltu~übertretungen gemäß Abs. 1 
l1t •• Z ~. jedoch eingeschränkt auf Waldverwüstungen 
geaäß § 16 Abs. 2 lit. d letzter Satzteil. 80wie gemäß 
Abs. 4 lit. c und d zurückzuführen Sind. der Gemeinde, 
die tür die Entternung des Unrats im Wald nach § 16.Abs. 4 
zuständig ist, 

b) in allen übrigen Fällen jener Gebietskörperschaft. die 
den Aufwand der Behörde zu tragen hat, 

zu. 

~. § 184 Z 9 Aba. 3 lautet: 

"(3) Soweit gemäß § 9 Abs. 4 und 8 FRBG Entscheidtingen 
betreffend Bringung über fremden Boden und eisenbahn­
behördliche ~ntscheidungen über die Beistellung von 
Aufsichtsorganen sowie gemäß § 10 FRBG über die ~estsetzung 
der EntSChädigung ergangen sind, gelten diese Entschei­
dungen als solche im Sinne der ~§ 58 Abs. 6, 66 Abs. 4 bis ~ 

und 67." 

75. § 184 Z 14 lautet: 

"14. (zu ~ 11~): 

Personen, die sm ~1. Dezember 1975. unbeschadet ihrer 
lunktionsbezeichnung (wie Berufsjäger oder Revier-

jäger) 1m ~orstbetriebsvollzug zur Unterstützung der 
~orstorgane tätig und von der Behörde als ~orstschutz­
organe bestätigt waren, sofern sie einen Kurz für lorst­
schutzorgane mit einer Dauer von mehr als zehn Wochen 
mit Erfolg besucht haben, sind Forstwarte 1m Sinne 
des § 113 Abs. 3 lit. b.· 
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7. Bundesminister für Gesundheit und Um­
weltschuu hinsichtlich des S -46 Abs. -li 

(2) Mit der Vollziehung der 5S 104 Abs. 1 
vierter bis sechster Satz. 31 Abs. 8 bis 10. 
33 Abs. 4 dritter und vierter Satz sowie Abs. S. 
37 Abs. 6 zweiter Satz, -49 Abs. 7 vierter Satz und 
79 vierter Satz, soweit sich diese Bestimmungen 
auf gerichtliche Verfahren beziehen, sowie der 
55 53 bis 57· ist der Bundesminister für Justiz 
betraut, hinsichtlich der 55 67 Abs." und 5. 
78 Abs ... , 176 und 177 im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für- Land- und Forstyirt .. 

I schaft. 

(5) Mit der Vollzieh~ng der Si 18 bis 20. 
SI Abs. 1 Ht. b, 82 Abs. 3 lit. d und 85 bis 92 
ist, soweit es sich um Wald handelt, der für 
Eisenbahnanlagen in Anspruch genommen 
'werden soll, der Bundesminister für Verkehr. 
soweit jedoch Wald für Seilbahnen in Anspruch 
genommen werden soll, im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft, betraut. 

(6) Mit der Vollziehung des 5 117 Abs. 3 und -4, 
der 55 118 bis 12., des 5 125 Abs. 1, soweit er 
sich nicht auf die Schulerhaltung sowie die Dienst­
rechtsangelegenheiten der Lehrer bezieht, der 
55 125 Abs. 2 und 3, 126 Abs. 1 und 2, 127 und 
128 Abs. 1 bis 3 ist der Bundesminister für 
Unterricht und -Kunst, hinsichtlich des S 119 

Abs. 3 und des 5 128 Abs. 1 iin Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forst­
wirtschaft. betraut. 

76. § 18~ Abs. 1 Z 7·lautet: 

"7. Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz hin, 
sichtlich. § 46 Abs. 1 und I 48;" 

77. § 185 Abs. 2 lautet: 

"(2) Mit der Vollziehung aer U'14 Abs. 1 visrter bis 
sechster Satz, Abs. , lit. c dritter und vierter Satz, 
15&, 31 Abs. ,8 bis 10, 33 Aba. 4 dritter und vierter 
Satz sowie Aba. 5, 37 Abs. 6 zweiter Satz, 49 Abs. 7 
vierter Satz und 79 vierter Satz, soweit sich diese Be­
stimmungen auf gerichtliche Verfahren beziehen, sowie de: 
§§ 53 bis 57 ist der'Bundesminister für Justiz betraut, 
hinsichtlich der §§ 67 Abs. 4 und, 5, 78 Abs. 4, 176 und 
1771mEinvernehmen mit dem Bundesminister für La.nd-
und J'orstw1rtschatt.;' 

78~ § 185 Aba. 5 lautet: 

-(5) Mit aer Vollziehung der 1§'18 bis 20, 81 Abs. 1 
l1t. b, 82 Abs. 3 l1t. d und'85 bis 92 ist, soweit es 
sich um Wald hanaelt, der für Eisenbahnanlagen in An-

. Vifrtsche,tt und . spruch genommen werden soll, der Bundesm~n~ster fur ötfentl~ct 
Verkehr, soweit jedoch Wald tür,Hauptseilbahnen in 
Anspruch genommen werden 8011, 1m Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für 14nd- und Foratwirtschatt, 
betraut. ' 

79. § 185 Aba. 6 lautet: 

-(6) ftit der VollziehuQ6 dea § 117 Aba. 3 und 4. 
d.r II 118 bia 121, d ••• 122 Aba. 1, aoweit er 

, a1ch Dicht auf d1. Schul.rhaltung aowi. di. Dienat­
rechtaancelesenbeit.n d.r Lehr.r b.zieht, der SI 122 
Aba. 2 und 3, 12' Aba. 1 und 2 und d ••• 124 Aba. 1 
b1. , 1at d.r Bund ... iDiat.r für Onterricht und XuAat. 
htma1cht11ch dea I 119 Aba. 3 und d •• I 124 Aba. 1 
1a Z1nTernellllen alt d •• Bund.8IIiDi.ter fflio LaDd-
und Joratwirtachatt betraut, 
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2. Laubceh61ze 
Bergahom 
Bergulme 
Birke 
Buchweide 
Eberetc:he 
Edelkastanie 
B1sbeero 

_ Esche 
Peldahorn 
Plaumhurige Eiche 

.Peldulme 
Planerulme 
Graupappel 
Grü.oerle 
Hainbuche 
Hasel 
Hopfenbuche 
Moorbirke 

Robinie -
Roßkastanie 
Rotbuche 
Salweide 
Schwarzerle 
Schwarzpappel 
Silberpappel 
Silberweide 
Sommerlinde 
Speierling 
Spitzahorn 
Stieleiche 
Traubeneiche 
Walnuß 
WeißerIe. 
Winterlinde 
Zerreiche 
Zitterpappel 

Aeer pseudoplatanus 
Ulmus glabra 
Betula pendula 
Salix fragilis 
Sorbus aueuparia 
Castanea .aein 
SorbUs torminalls -
Pruinu. exc:eltior 
Aeer eampestre 
Quercu. pubeseens 
Ulmus carpinifolia 
Ulmus lanil 
Populus caneseens 
AInus viridis 
Carpinus betulus 
Corylus avellana 
Ostrya carpinifolia 
Betula pubescen. 

.-

- . Robinia pseudo-acada 
Aaeulus hippoeastanum 
Fagus silvatiea 
Salix eapre. 
Alnus glutinosa 
Populus nign 
Populus alba 
Salix alba 
Tiliaplatyphyllo. 
Sorbus domestica 
Aeer_plattnoides 
Quercus robur 
Quercus petraea 
Juglans regia 
Alnus inana 
Tma eordata 
Quereus cerris 
Populus tremula 

ud fiir die fontliche Nutzung geeignete, 

bestandesbildende Hybriden der Gattung 

Populus 

ud ftir die inlindis.che fondiche Nutzung 

geeignete, fremdländische, bestandesbiIdende Arten 

der Gattungen 

Aeer 
AiIanthus 
Betula 
Eleagnu. 
Fagus 
Fraxinus 

Juglans . 
Liriodendron 
Platanus 
Prunus 
Quereui 

- ;8 -

80-. • Ia AIIlwIC. iA cl.. cli. 1I01apwicha. laU • 1 Ab.. 1 

aJIIetUbrt 1iD4, lallt.t Z 2: 

-2. laabi·böla. 

Bel'lalaom Ac.1" . p .. G4opl.taAIU 
rI 

lerpla' UlaGa Il.lara 
Bira Betui.. p.lI4ul. 

BraaDkDOap:l.g· - ZacU JraxiDua aacuatitoli. 

De"lcha Sorbma .mcmpar1a 

14.1kalt&l11. Caate.. .at 1 .... 

111M'" Sorbma toraiDali. , 
IIcba JraziA~' IXc.llior 

J.lclahom Ac.r cup •• t" 

Jl.uabaaril' Eicba ~.rc~a p~M'C'AI 

J.lclulu Ula~. carpiDitoli • 

Jl.tterula. Ula~. la.v1. 

Gr.up.ppel Popul~. ClAlle.AI 

Grilurle AlGu. vi1"141. 

BaiAbuch. CarpiAu. MtulU 

.... 1 Cor.rl~. • .... lle. 

IIOpt'Abueha O.tr,r. carp1A1toli• 
Jlehlb •• ra Sorbus ~a 
JIoorb1rka B.~a puba.eaus 
lloö1-Die llob1n1a p.eudo-acae1a 
lloikastan1a Aa.eulus h1llpocastanUlll 

llotbuche lagus ailv.t1ca 

Schwarzerle Alnus gllltiAo.a 

Schwarzp.ppel Popullll A1gr. 

IUlaIrpapp.l - Populma alba 

ao-u-liD4. ~il1. plat7P~1101 

"'icliq Sorbaa 4a.eatic. 

_i11~m Ac.r pl.taaoi4 •• 
BU.leicha ~.rcu. rob~ 

bauMAeieh' ~.rema p.tr.a. 
!raI&MAkirICha Prwlu. pa4~. 

Toplki1"lcha JIrwuu.riua 
ValAaI Jqlau "p. 
V.1Ierle lllm. 1neau 

ViAterliD4. 'f1U. eoNat. 

Zerreich. Quercu. e.ni. 

Zitt.rp.ppel Populua t"aul. 

UAcl, fUr cl1l tor.tUcha lIutzWlg g •• 1p.te, b •• t&Acle.bil4.Dd.: 
ArtaA UAcl BJbr14.A 4.r G.ttWlg 

8.1ix 

UAcl tür cl1. rorstl1che ButzWlg g.a1gA8t., be.t&Acl.lb114.Dd. 
BJbr1cl.A 4.1" G.ttWlg 

Populu. 

UAcl rür cl1. iDläc411ehe rorltl1cha BlltzWlg seeisnete, 
trlll41ll1cliaeha. M.t&Acl .. bil4.Dd. ArteA 4.1" G.ttWlg.A 

Acar 
Ailethus 
Betu.l. 
ElalSAul 
lagu. 
lraxiAu. 
JUSle • 
Lir104.Ddron 
P1.t~ 

PopulUI 
Pr@UI 
Qu.rcu. 

137/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 123 von 124

www.parlament.gv.at



.. 

.. 

- 39 -

Artikel II 

(1) Di •••• Bun4 •• , ••• ta 'tritt .1t 1. Jänn.r 1986 in Kratt • 

(2) V.rordnuac.n'auL GruD4 d1 .... 1uAd ...... ta •• können 
b.reit. Ton 4 .... !Der IAndaacbaDc tolsend.n ~&I an'.r­
l •••• n w.rd.n. 

(,) 'Der Bund ... iniat.r, ti1r ~- und hratrirtachaft hat 
die P.rütUDi.to .. 1a.lon tar den b8haren loratdi.cat QDd dl. 
P.rßtuns.toaai.alon tar d.n 18r.t.rdl.nat bis 1. Juni 1986 
call .W,ur1chten. li. eil die ... Ze1tpllnkt pltan di. ~ 
G1'Ilnd d.r" 106 Ab.. 2 lIDd 107 Ab.. 2 .inseriehatee 
Pri11'uns.k0llll:1.a1on.n als .olcha 1a Sinne d.. Art. I Z 44 lIDd 'Je 

I'. ' 

(4) Di. ZIl.tiD4i,k.it eur Vollai.h\lns d •• Art. I richt.t 
eich n.ch • 185 d .. for.t' ..... 1975 in d.r l'a •• uns d .. 
Art. I Z 76 und 77. 

, 
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